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Von 

Georg Fahrensbach/ 
Woiwod von Wenden, und Oberstender livläw 
< dischen Adelsfahne. 

G 
§. i. 

>eorg Fahrensbach stammet aus ei­

nem der ältesten livländischen Ge­
schlechter her a): welches seinen Namen von 
dem am Rhein nicht weit von Köln gelege-

A 2 nen 

«) Man findet den Namen dieser Familie ven 
schiedentlich geschrieben, Fahrensbach, Fas 
rensbach, Fahrensbeke, Varenßbecke, 
Aarensbeke» 
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nen Schlosse Lahrensdach angekommen 
hattet). Gauhe scheint auf den Ursprung 
dieses Hauses nicht getalhen zu seyn, indem 
er bloß von den livländischen, und nur 
von dreyen ihm hauptsächlich bekannten 
Lahrensbachen redet. Im Lande sind 
sle seit dem vierzehnten Jahrhunderte bei 
kannt, und zwar dergestalt, daß sie schon 
im dreyzehenten Jahrhunderte hier gewesen 

sind. 

§. 2. 

Denn Rudolph Fahrensbach, der die 
^ Stelle eines Landraches in Esthiand schon 

?ZO6 bekleidete, beschwor die Landesol d» 
nung und wohnete dem Landtage zu IlDcseN' 
derg bey c). Auf diesem merkwürdigen 
Landtage erschien auch Jakob Lahrens? 
dach Nicht lange hernach, nämlich 

i z i t z  

A) Oav/// in v!ta 
<) Iobann Gottfried Arndt, Chronik, Th. Ii 

S. 76. 
^ Ebendas» 
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izi8 lebeten Wilhelm, Bertram und 
Conrad Fahrensbach, die damals in Dä­
nemark waren, entweder zu Aolding, oder 

zu Roschild, um ihre Güter zu Lehen zu 
nehmen.- poman e) will, es sey zu Rs? 
schtld geschehen; zu Holding aber, dem 
Arndt zufolge/). Jener scheint zu verste­
hen zu geben, der König hätte ihnen Güter 
unter Lehnrecht geschenket. Heinrich und 
Johann Fahrensbach waren 1540 und 
noch i Z44 Landräthe in Esthland ^). Zu 
gleicher Zeit, nämlich 1544 ffnde ich noch 
einen Johann Fahrensbach, der zwar nicht 
Landrath, aber doch ein angesehener Man», 
in Esthkand war /?). Der Ritter Gottfried 
Fahrensbach unterschrieb 1346 den zwischen 
dem esthländischen Adel und der Stadt Re? 
val getroffenen Vergleich, das Pfandrecht 

A z betreft 

-) Ioö. pnntani HIA. I^erum. Dünicar» 
^müeloä. i6zr in ?cz1. lib. VII P. 425, 

/) 2lrndt, Th. II S. 8l. 
Arndt, Th. II S. 96. 
Arndt / Th. II S. 96. 
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betreffend ?'). Er unterzeichnete im folgenden 
Jahre zu Marienburg in Preußen den 
Kaufbrief über Esthland, welches der Kö­
nig ^Waldemar der dritte oder vierte, wie 

~ einige ihn nennen, dem Hochmeister Heim 
rich Dusemer überließ 6). 

Zu diesem Jahrhunderte, oder, wie es 
wir gar wahrscheinlich ist, zum dreyzehenten 
gehöret Johann Fahrensbach, Erbherr 
auf Heimer und N)addemoise, vermählt 
mit Katharina von Uxküll. Aus dieser Ehe 
war Anna von Fahrensbach geboren, welche 
ihrem Gemahl Rersten (Christian) von 
Tiefer die Güter Udenküll, Heimer, pe-
dua und N)addemoife zubrachte/). Man 
kann also diesem allen zufolge behaupten, daß 
die Herren von Fahrensbach sich im drey­
zehenten Jahrhunderte in Livland, besonders 

in 

-') Arndt, Th, II S. 99. 
4) Arndt, Th. II S. ioo. 
0 Löwenwoldische Ahnentafel. 
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inEsthland, niedergelassen haben; daß sie 
schon in dieser Zeit angesehen und begütert 
gewesen; und daß sie zu den wichtigsten Lans 
deöangelegenheiten gezogen worden. 

§ » 4 *  

Etwa im funszehenten Jahrhunderte 
niag gelebet haben N)olmar von Fahrens­
bach auf pedua in dem wickischen Kirch­
spiele Merjama, welcher Barbara von An-
rep zur Ehe hatte. Ihr Sohn, Heinrich 
auf pedua war vermählet mit Elisabeth 
Uxküll. Beider letzteren Tochter, Elisa­
beth Fahrensbach, von Pedua, ward eine 
Gemahlinn Raspar Nötken's, Erbherren 
auf Berßlau. (Vielleicht Breßlau.) M). 
Der Ritter Heinrich Fahrensbach, und ein 
anderer, mit Namen Dietench Fahrens­
bach, henketen, als Vollmächtige der Ritt 
ter und Knechte des Stiftes (Vesel, ihre Sie­
gel an den allgemeinen Frieden, der 1457 
zu Colmar wider alle ausländische Feinde 

A 4 geschlos-
«) Georg Rrüdeners Ahnentafel. 
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geschlossen ward n). Eben dieser Dieterich 
war 1472 auf dem Landtage znWalk gegen­
wärtig 0). Otto Fahrensbach erörterte nebst 
vielen andreren 1482 die Streitigkeiten der 
Stadt Riga mit dem Orden. Er war aus 

dem Stifte C>esel />). 

§. 5. 

Johann (Hanns) Fahrensbach auf 
pedua lebete 1545. Er wohnete dem Land­
tage zu Colmar bey, wo man eine allge­
meine Aandesordnung machte ̂ ). Er zeu-
gete mit Elisabeth VOrangel einen Sohn, 
Aeinhold > Erbherren auf Walket und 
pedua, vermählt mit Anna Taube aus dem 
Hause N7apdel. Aus dieser Ehe ist Arenb 
Fahrensbach geboren worden. Dieser war 
mit Elisabeth Taube von Sage vermählet 

- und zeugete eine Tochter, Margareta, die 
mit 

»,) Arndt, Th. II S 148. 
0) Arndt, Th. II S. 154. 
/)) Arndt, Th. II S. i6r. 

§) Arndt, Th. II S. 211. 
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mit dem Mannrichter Otto Lode, Erbherren 
aufIcfer, Walker, Relp und Metsküll 
vermahlet worden 7). 

§. 6. ' 

Johann Fahrensbach hatte Tatharina 
Uxküll von Fickel zur Gemahlinn, die ihm 
den Obersten Conrad Fahrcnsbachen ge­
bar, welcher mit Elisabeth von Tiesenhaus 
sen eine Tochter Namens Thristina erzeu­
get?. Diese ward eine Gemahlinn des Land­
marschalls Johann Taube, dem sie das 
Gut Lude zubrachte /). 

As §.7. 

5) Ahnentafel des Herrn Landraths Gustav 
Reinhold von Lode, Erbherren auf Mets? 
kü!l, Arras und Relp, in meinen gesamt 
melten Beweisen zur livlandischenAdelsgesch. 
Th. IS 1 izo. 

5) Livl. Jahrb. Th. II Abschn. I S. 1Z9 f. 
Beweise, Th. I S. z f. Tb. II S. 185. 
Eine Schwester des Obersien Ronrad von 
Ohrensbach, Namens Anna aus dem 
Hause Udcnküll, vermähsete sich mit Raste«? 
Tltfer von Wenden. Beweise zur livl. 
Adelsgeschichte Th. I S. LZ7« Tö» U 
S. 185« 
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- - §. 7» 
Wolmar und Heinrich Fahrensbach 

Gevetter, sind is6i von dem Herzoge 
Magnus von Holstein nach Reval geschickt 
worden, mit dem Antrage, man mögte ihnr 
pabw wieder einräumen t). 

§. 8. 

Jöran (Georg) Fahrensbach war 
ein Beamter im Kloster Wadstena. Dieses 
war unter des Königes Johann iIA Regie­
rung mit katholischen Mönchen und Nonnen 
besetzet worden. Auf dem Reichstage zn 
Süderköping is9s hatte man beschlossen, 
die evangelische Lehre zu handhaben. Dem 
zufolge ward oberwähntes Kloster aufgeho­
ben. Die Bewohner desselben fetzten sich 
standhaft vor, bey ihrem Glauben zu ver­
harren. Von eilf Personen, sieben Mön­
chen und vier Nonnen, die mit derAeblis-
sinn, Zxarm (Dlofs Tochter, den izten 
Christmonates aus dem Kloster gehen muß­

ten, 

5) Russow Bl. 5Z f. Arndt TH.II S. 265. 
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ten, entschlossen sich nur drey Nonnen, in 
ihrem Vaterlande zu bleiben; die übrigen 
wurden von Iöran Fahrensbach in Gü-
derköping aufgenommen und, nebst ihrem 
Priester, Magnus Andreä, nachDanzig 
gebracht. Der König Giegmund äußerst 
unwillig hierüber, ließ sie zu Danzig ins 
Brigittenkloster aufnehmen, und mit anfehn-
lichem Unterhalt versorgen. Der gute Iö, 
ran ist 1599 nach Eroberung des Schlosses 
zuAalmar gefangen, und in der ersten Hitze, 
man weis nicht warum,aufgehenket worden 

§. 9. 

Helena Fahrensbach, aus dem Hause 
Walket, ist mit dem esthländischen Landrathe, 
Ervert Delwig auf Toal, verehelicht wor­
den Ä?). ^ 

§. 10. 

,<) pufendorf Einleitung in die schwedische 
Hist. S. 505. Dalin Gesch. des Reichet 
Schweden Th. III B. II S. 267 f. Z52» 

' Anw. "?). 

v) Beweise zur livl. Adelsgeschichte Th. I 
S. 8z6. 
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§. IO. 
Loren; Fahrensbach war Erbherr auf 

Werpe!. Von seinen Kindern sind mir zwo 
Töchter bekannt. Elisabeth ward vermahlt 
zuerst mit Dieterich Tiesenhausen auf 
^lorvs; und hernach mit Frommhold Tie-
senhaufen zu Bcrson u. f. w. Maye, die 
andere Tochter, hat mit Johann Tiefen-
Hausen, aus der jummardchmschen Linie 
in der Ehe gelebet t 

§ .  I i .  

Dieeerich Fahrensbach von Heimern 
war 1556 Gevollmächtigter des Bischofs 
Johann von Oese! und Aurland 7); und 
1574 Hofrath des vermeynten Königes 
Magnus von Livland s). Nachher, da 
nämlich das eingebildeteKönigreLch zu Grunde 
gegangen war, befand er sich in den Diensten 

des 

5) Beweise zur livland. Adelsgeschichte Th. I 
S. 104. 126» 141. 

Livl. Jahrb. Th. I Abschn. II S. 489. 

s) Livl» Jahrb. Th. II Abschn. I S. 16z. 
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des König Johanns III von Schweden, 
welcher ihn an den Herzog Magnus von 
Holstein 1578 schickte ^). 

§. >2. 
Wslrher Fahrensbach diente ,6^9 der 

Krone Polen. Er föchte nebst Johann 
Fahrensbach wider den Grafen von Manns-
feld, als dieser die Besahung in Düna­
münde verstärken wollte Erwähnter 
Johann Fahrensbach befand sich in der 
Besatzung zu Dörpat, unfern Protokollen 
zufolge, von 1607 bis 161s. Er dienete 
i62l unter Chodkiewicz in der Moldau 
wider die Türken mit zwoen Schwadronen, 
und half am 2ten Herbstmonates den Nicht 
Ligen Sieg erfechten, welcher dem polnischen 
Feldherren einen unverwelklichen Ruhm 
zuwege, den Großherren Osman aber um 
seinen Thron brachte c), 

§. 
Livl. Jahrb. Th. II Ab.1 S. 797. 

6) Livl. Jahrb. Th. II Abschn. II S. 40?. 
<-) Lommentarzorum clioti-

nenüs keUi likii tres, OantilLl 1646 in 4^ 
p. («0. Hillvris Vlaäis» 

' lai, vantilci 1655 in 4. x. 756, 
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§. iz. 
Heinrich Fahrensbach, auf Pedua, 

war 1626 Landrath in Esthland und Mit­
glied'einer Kommission, welche Gustav 
Adolph verordnet hatte, die Rechte der liv-
ländifchen Edelleute zu ihren Gütern zu un­
tersuchen und zu entscheiden 

§.14. 

Thomas Wilhelm Fahrensbach soll 
1657, als Oberstwachtmeister dem Kühr, 
fürsten von Sachsen gedienet, Vaners Sie­
gel nachgegraben und dadurch den schwedi­
schen Befehlshaber in der Moritzburg zu 
Halle verleitet haben, diese Festung den 
Sachsen einzuräumen. Gau^e erzählt die­
ses in seinem Heldenlexicon e) und beruft 
sich auf den Chpträus und pufendorf. ' 
Bey jenem wird man dieses vergeblich suchen; 
— vielleicht soll es Chemnitz heißen — und 

bey 

</) Livl. Zahrb. Th. II Abschn.II S. 605. 
-) S. 55L. 
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diesem findet man es nicht/). Schlü­
get man Gauhens AdMlexikon ^) auf: so 
Peht man, daß er si^M? dem Heldenlexicon 
Heirret hat, indem e^ier die listige Einnah­
me der Moritzburg Pm Hani^Fabian von 
ponickau beyMß^'und sich gerade auf die 
Stelle des beruft, welche ich 
eben 

der jüngere war 
durchauV^eW Georgs des älteren, 
Woiwoden v?^ Wenden: obgleich Gauhe 
dieses in seinem Adelslexikon /?) vorgegeben 
hat. Er ward 1620 in der Moldau von 
den Türken gefangen, nebst Samuel Ro-

recki 

/) Chptraus hat diese Geschickte nickt erlebet. 
Pufendorf I^er. fuecicar. lid. IX pi 285 b. 
^ 8gxonidus oppiciurn Hklla kscile recupe-
rstum, et arci ^VlauritindurFo per pnni-
cam siidtribunum odsiclici circumpolits > 
^use tsnäem Ot^todri menle conti^is 
«e»-» litteris velut cleäitionem tuaäentis 
cspitur. 
Th. I S. 1236. 

ib) Th. II S. 274. 
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reck» und Lukas Folkiewski nach Konstant 
tinopelgebracht, und drey Jahrelangin dem 
schwarzen Thurme gefangen gehalten /). Er 
scheint nach feiner Erledigung in ganz Europa 
herum gewandert zu feyn. Bey aller feiner 
Tapferkeit war er fehr leichtsinnig und vere 
änderlich. Denn man erzählet, er hätte 
fast allen europäischen Herren, und manchem 
mehr als einmal gedienet. Dieses müste 

. von 162z bis i6zi geschehen feyn. Denn 
' in diesem Jahre war er schon kaiserlicher 

Oberster und hatte ein Regiment Infanterie, 
womit er zu des Grasen Tillp Armee am 
22sten Herbstmonates bey Huxter stieß 5). Er 
eroberte Bamberg I6Z2 /). Sein Tod erfol­
get? , 6zz auffolgende Art: Er lag mit seinem 
Regiment? in Ingolstadt. Johann Phi­
lipp Cray ein bayerischer General, hatte 

sich 
?) p. M. ZZ7» 
6) Chemnitz vom schwedischen Kriege Th. I 

S. 2gs: R.er. lvec. I!k. III §. zz 
?. 5Z d. 

f) Chemnin Th. IS. 299. Mareen. p. m. 59z. 
l!d. IV §. 9 x. 6z s. b. 
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sich niemals mit Wallenstem vertragen 
können, sondern vielmehr in einer Todfeind­
schaft mit ihm gelebet. Der Herzog von 
Bauern achtete für nöthig, des Wallew 
sieins zu schonen, und ließ sich von Crayens 
Neidern und Mißgünstigen dahin bewegen, 
daß er Aldringern über seine ganze Kriegs­
macht setzte, und, um Clanen nicht ganz 
vor den Kopf zu stoßen, zum Gouverneur 
in Bayern und Ingolstadt verordnete. C^ay 
licß sich diesen Schimpf, wofür er es ansah, 
sehr zu Herzen gehen, und pflog, nm sich an 
dem Kaiser und dem Herzog zu rächen, einen 
Briefwechsel mit dem Herzoge Bernhart 
von Weimar: worinn er versprach, Ingol­
stadt den Schweden zu überliefern, wenn 
man ihn zum Feldmarschall machete. Er 
zog Fahrensbachen mit in die Verrätherey. 
Alle Baarschast, die man in Ingolstadt fin­
den würde, sollte zwischen Crayen und Fah­
rensbachen getheilt werden. Zu der Ueber, 
gäbe war die Nacht vor dem vierten May 

hestimmet, Cray ließ den Tag zuvor ein 

B Gerücht 
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Gerücht ausbreiten, als wenn etliche von 
dem General Aldringer gesandte bayerische 
Truppen im Anzüge waren, und in der Nacht 
eintreffen würden. Unter diesem Namen 
sollten die Schweden, denen er eine Pforte 
eröffnen wollte, in die damals für unüber­
windlich gehaltene Festung einrücken. Er 
hatte die Soldaten fo gestellet, daß sie 
seiner Absicht nicht hinderlich seyn konnten. 
Allein die Schweden verspäteten sich, und 
kamen nicht eher an, als des Morgens, da 
es schon helle war. Die Wache merkte der 
Fahnen halben Unrath, hielt die Thore zu 
und machte Lärmen, daß alles in der Stadt 
zum Gewehr griff und auf die Wälle lief. 
Es konnte also aus der Verrätherey nichts 
werden. Freylich fiel ausden General Cray 
ein großer Verdacht. Er ward zur Rechen­
schaft gefodert, verantwortete und erboch 
sich, nach Wien zu reiten Und bey dem Kai­
ser seine Unschuld zu bewähren. Anstatt 
nach Wien zu reisen, nahm er seinen Weg 

Nach Schlesien zur schwedischen Armee. Er 
ist 
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ist hernach bey Nördlingen gefangen und zu 
Wien enthauptet worden. Fahrensbach, 
welchen man sogleich in gefängliche Haft 
gebracht, ist zum Tode verdammet, und das 
Urtheil an ihm zu Regenöburg den i9ten 
May auf öffentlichem Markte vollzogen wor­
den. Man hatte ein Gerüst errichtet und 
mit schwarzem Tuche bekleidet. Als der 
Nachrichter ihm den Kopf abschlagen wollte, 
bückte er sich, daß also das Haupt nur ein 
wenig berühret und verwundet ward; sprang 
plötzlich aufund von dem Gerüste herab; ver­
band den Kopf mit einem Tuche, ging um 
das Gerüst herum, beklageie sich heftig über 
Aldringern: er wollte auch nicht Wiederaus 
das Gerüst, sondern schützte seine Unschuld 
und den ausgestandenen Streich vor. Je- ^ 
doch auf neuen von dem Feldmarschall Al-
dringern eingeholten Befehl, ist er von vier 
Scharfrichtern jämmerlich zerhauen und nie, 
dergemehelt worden. Seine Gemahlinn 
hatte inzwischen unabläßig um Gnade bey 

dem Kaiser gebethen und solche erflehet. 
B s Da-

x  
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Damit schickte sie einen eigenen Bochen nach 
Regensburg, welcher einen Tag zu spath 
kam??/). 

§. 16. 
Im Anfange dieses achtzehenten Jahr-

Hunderts lebete Maria Fahrensbach. Sie 
war evangelischer Religion und war mit 
Gürgen Schotten, einem in russischen 
Diensten stehenden Obersten reformirter Re­
ligion vermahlt. Sie gebar ihrem Gemahl 
zu Dörpat zweene Söhne, wovon der ältere 
Georg, am istenChristmonares 1705, und 
der jüngere, Peter Johann am 2istenAug. 
2707 getaufet worden ??). Daß die Familie 

auöges 
7«) Chemnitz Th. II S. 122 f. 

p. 619 iey. Aer. suecicsr. lib. V 
§. 47 p. 105 a. d. 

«) In iniserm dörpatiscben Kirchenbuchs habe 
ich folgendes größtenteils aber sehr unrichi 
tiges gefunden. „ 1705 den i9ten Dec. des 
„Hrn. OSriffen Jürgen Schottens uni» 
„seiner Eheliebsten Söhnlein, Jürgen/ ge, 
„tauft. Er ist ein russischer Obrist, ret 
„formirter Religion. Seine Eheliebste 
„heißet Maria von Fahrenßbach, eine 
„Nefftn des uralten lieflandischen Staros? 
„Georg, von Fahrenbach, Erbherrn auf 

„Tarwast 



Von Georg Fahrensbach. 21 

ausgestorben, ist auch daraus zu schlössen, 
weil sie weder in der livländischen, noch in 
der esthländischen, noch in der kurländischen 
Ritterbank angetroffen wird. Nun will ich 
zu dem Hauptgegenstande dieses Versuches 
schreiten. 

§. 17. 
Unter allen demnach, die den Namen 

Fahrensbach geführet haben, ist Georg 
Fahrensbach, der ältere, der berühmteste, 
der schätzbarste, der glänzendste geworden; 

B z ein 

„Tarwast und Karkus, welcher unter dem 
„Pohlnischen Könige Aa/Ho»' wider 
„ den russischen Großfürsten Irvan Bafiloo 
„rvitz gefochten und gefangen worden: Dat 
„hero sind diese Lahtenßbachijche Erben 
„in Nußland geblieben, und ihrer Güter in 
„ Liefland verlustig worden. Die Frau war 
„unserer evangelischen Religion." 

„,707 den 21 Aug ließ Herr Obrister 
„Jürgen Schotten und seine Ehefrau 
„N?aria Farensbach einen Sohn, Peter 
„Johann, taufen." So wert das Kirchen« 
'buch. Allein G^org Fahrensbach ist nie» 
mals in Rußland gefangen worden. Noch 
weniger sind er und seine Nachkommen dort 
geblieben. 
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ein würdiger Sohn eines würdigen Vaters. 
« Dieser hieß Wollmar, besaß das Gut 

Neifi in der Wiek, und^ war ein Mann, 
der durch Talente, aufgeklarten Verstand, 
Gelehrsamkeit und Beredsamkeit sich die 
Achtung seiner Mitbrüder erwarb; die ihn 
zweymal an den Papst und den römischen 
Kaiser schickten und mit seinen Verrich­
tungen überaus zufrieden waren. Die 
Mutter eine von Amsel, gebar ihrem Ge-
mahl eilf Söhne, die zwar den Vater über­
lebeten, aber größtentheils unmündig wie­
derum die Welt verließen. Nur drey von 
ihnen gelangeten zu einem reiferen Alter, 
und brachten ihr Leben in Kriegesdiensten 
zu: Wilhelm, Ronrad und Georg. Wil­
helm dienete dem Könige Siegmund III 

im Jahre 1599, um Finnland und Esth­
land wider den Herzog von Südermannland 
zu vertheidigen: allein das Unternehmen 
mislang, indem die siegmundtschen Trup­
pen, aller angewandten Tapferkeit ungeach­

tet bey Helsingfors den kürzeren zogen. 
Wil-
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Wilhelm gerieth in die Gewalt des Siegers, 
und muste Aarls Härte in seiner Gefangen­
schaft drey Jahre lang ausstehen, ob er 
gleich keine Güter in Livland befaß 0). 
Sein Bruder Ronrad, ein vortrefflicher 
Offtcicr, hatte sich nicht nur in Deutschland, 
Frankreich und Wälfchland wohl umgesehen, 
sondern auch in und außer Livland, gleich 
seinem eben erwähnten Bruder Kriegsdienste 
gechan. Endlich reisete er mit dem polni­
schen Bothschafter Christoph Dzierzck nach 
Konstantinopel. Nach vollbrachter Reise 
starb er in der besten Blüthe seines Alters/?). 

§. 18. 
Georg, der unter seinen Brüdern der 

älteste und in dieser Familie zugleich der her­
vorstechendste war, erblickte das Licht dieser 
Welt 1552, verlor aber seinen Vater, wie 
er noch sehr jung war. Er beschloß gar bald, 
sein Leben den Geschäften des Krieges zu 

B 4 wid-
0) Vermuthlich ward er als ein geborner Uns 

terthan angesehen. Hilche»». Livl. Zahrb. 
Th. II Abschn. II S. 200. 

/) Hilchen i2. 
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widmen, und sich, wo möglich seinem Va­
terlande aufzuopfern. Um sich hiezu geschickt 

' zu machen, versuchte er nach und nach Er­
fahrungen in manchen europaischen Landern 
zu erwerben. Sehr jung trat er seine Kriegs­
dienste an, und solgete den französischen und 
niederländischen Fahnen. In Ungarn die-
nete er 1566 und trat auf eine Zeitlang m 
die Hofdiensie des Kaisers Maximilian II. 
Darauf ging er in schwedische Dienste. Al­
chen meldet, er wäre kaum neunzehen Jahre 
alt gewesen, als er Officier geworden. Im 
Jahre 1570-überrumpelte der schwedische 
Oberster Rlaus Rursel, der sich mit Herzog 
Magnus von Holstein eingelassen hatte, das 
Schloß zu Reval. Jedoch die Freude wähl 
rete nicht lange. In der Sicherheit, worinn 
Aurfc! und die Seinigen lebeten, erstieg 
der schwedische Hauptmann 57?:ls Dobbelcr 
dieses Schloß und entriß es Rurseln; bey 
welcher Gelegenheit Fahrensbach, der un­
ter Aurscln, seinem Vetter oder vielleicht 
Mutterbruder, in der Besatzung dienete, 

ent-
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entwifchete ^). Bald darauf ward er von 
dem wickischen Adel an den Zaren, Iwan 
Wasslüewirsch nach Moskow geschickt. Al­
lein die Wickischen bemächtigten sich in der 
Zeit einiger von den Russen besetzten Schlös­
ser. Der Zar geriech auf den Verdacht, 
als wenn Fahrensbach hierum wüßte; und 
ließ ihn, nebst allen, welche er bey sich hatte, 
ins Gefängniß werfen. Seine Gefährtet? 
erwarteten alle Augenblicke den Tod. Ee 
aber, ob er gleich eben dasselbe Schicksal sich 
vorstellete, bewies nicht allein keine Furcht 
oder Traurigkeit, sondern war auch immer 
aufgeräumt und munter. Dieses sehte den 
russischen Monarchen in Verwunderung. 
Nun begab es sich, daß die Tatarn in Ruß­
land einfielen, und alles bis an die zarische 
Residenz mit Feuer und Schwerdt verwüste­
ten. Der Zar trug ihm also an, weil er an 
dem jungen Manne besondere Gaben fand, 

Bs er 

L) Russau Bl 63 a. Bl. 70 v. Reich S. 289. 
291. Er war also noch nicht nennzehen 
Jahre alt? als er schon Officier war. 
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er wolle ihm nicht nur Leben und Freyheit 
schenken, sondern auch ansehnliche Belohnun­
gen ertheilen, wenn er deutsche Reiter, welche 
man damals die schwarzen nennete, anwer­
ben und ihm wieder die Tatarn dienen wollte. 

Labrensbach schickte sich in die Zeit und 
ging die Bedingung ein. Er warb die ver­
langten Reiter, mehrentheils Livländer, und 

hielt sich an der Ocka in einer Schlacht wi, 
der die Tatarn so gut, daß der Zar ihn 
überaus lieb gewann ?). Er begleitete den 

Herzog 

1609. Eine Aa-kz ^ungemein rare 
Schrift, wovon ich nur eine Abschrift be­
kommen können, welche Herr Bürgermeister 
Schwarz mir aus der königlichen Bibliothek 
zu Warschau verschaft hat. saget 
ausdrücklich, Fahrensbach habe sich 1572 in 
russischen Diensten wider die Tatarn brau­
chen lassen. Heining B. 5z f. meldet, Fahs 
rensbach und seine Hofleute hätten sich red­
lich und wohl wider die Tatarn verhalten. 
Paul Oderdorn im Leben Iwan Äasilos 
tviy S. 211. meldet, Fahrensbach habe 
den Krieg wider die Tatarn ganz glücklich 
Verwaltet und große Ehre eingeleget. Alle 

diese 
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Herzog Magnus auf seiner Reise nach 
Rußland /). So lieb indessen Fahrcns-
baä? dem Zaren geworden war: so suchte 
doch jener seinen Abschied, welchen er auch, 
wie es scheint, noch 1572, wohl mch reich­
lich belohnt, erhielt 5). 

§. 19. 

diese sind gleichzeitige Schriftsteller. Hiarne 
Buch VI S 6z8 hat aufgezeichnet: „Zu 
„derselben Zeit (»571) kam Georg Fahs 
„ rensbach zu Nelfy mit seinen Hofleuten, 
„die er hiebevor dem Großfürsten zu 
„gut wider die Tartarn geführct, wieder ins 
„ Land. Aber folgenden 1572 Jahres brachte 
„er abermals eine Fahne Hofleute von ein­
heimisch« und ausländischen dem Großfürs 
„sten zu Händen: Die er nicht allein wider 
„die Tartern, sondern auch andere'seine 
„ Feinde gebrauchen wollte." 

5) Russow Bl. 79 a. Henning Bs. 5z f. 
Hiärne Bl. VI S. 638 f. Reich S. 304. 

l) Alchen saget hievon alfo: Itsque mgFnis 
prsemüs remunerittum, mzioribus prop«-
titis , vnice retinere cum «ipucl le cupiebat. 
Verum cum MJZis lidertstiz 
tuae, ljUAM fvrtunue, memor, eanclemc^ue 
sc pstliae calsmitcitem omnibuk süis re-
bus ante^ioneret, cum cje promiilo eum 
spxellzre, tum intimer vrZere non äetii-

> tit 
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§. 19. 
Als der König von Polen, Heinrich 

von Valsis zu Krakow gekrönet ward, be­

gab sich Fahrensbach dahin, in der Absicht, 
polnische Kriegsdienste zu suchen. Dieser 
Prinz verließ plötzlich einWahlreich, um sich 
seines Erdreichs zu versichern. Nun wen« 
dete sich Fahrensbach zum zweytenmal an 
den kaiserlichen Hof, ohne seinen Wunsch 
erfüllet zu sehen; indem Stephan Bachori 
bey der polnischen Königswahl dem Kaiser 
vorgezogen ward. 

§« 20. 

Er ging also- nach Dännemark. Der 
König Friederich ll war seiner Klugheit und 
Leutsäligkeit halben in ganz Europa berühmt. 
Er erwies sich gegen Fremde überaus gnädig 
und nahm sich der Unterdrückten an. Die 

Livlän-

tlt. Itayue trullrs IVlolcdus retinere eum 
te vicZens, cum ciitstum, tum multis ms-
Znisque s fe lionorikus prasmüs^ue eKeAum 
dsnigne tanäem a le äiti'.iüt. 
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Livländer, welche Ursache zu haben glaube­
ten, in ihrem Vaterlande miövergnügt zu 
seyn, begaben sich häufig an seinen Hof und 
vermeyneten, er würde sich ihrer annehmen. 
Fahrensbacl) gewann den Monarchen in 
kurzer Zeit dergestalt, daß er ihn in seine 
Dienste nahm, und nicht lange hernach zu 
seinem Hofmarschall ernannte. Das war 
gewiß vies, wenn man bedenket, daß er da­
mals nur etliche und zwanzig Jahre alt war. 
In diesem Amte, welches er mit Sorgfalt, 
Klugheit und Anstand verwaltete, erwarb er 
sich des Königes Beyfall dermaßen, daß er 
ihn mit der Insel Oefel auf Lebenslang be-
lehnete o). Er bekleidete zugleich die Stelle 

eines 

v) vitg Nu'lüerS 
- - Septentrionalische Histor. S. gz. Oern-

jüelm, Vita p. lyo. Oli-
' lisrn //Kex Oaniae, superiori-

f)us annis trikuno 
militum celedri l^iuono, in tempus vitse 
^racliciit, eon6iti(,ne, v? reciitibu5 eius 
lidere, nullis reäciitis rationikus, krusre-
kur, et viciilim rezi Oaniae ii^us sc odse-
^uens eilet^ nec üne sä lenüi eius vlli 

»Iteri 
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eines Kriegsrathes. Um diese Zeit belagerte 
der König von Polen 1577 die Stadt Dan-

zig, weil-sie sich nicht so schlechterdings un­
terwerfen, sondern ihren Beschwerden vor­
her abgeholfen wissen wollte. Am !2ten 
Brachmonates nahm die Belagerung ihren 
Anfang. Die Stadt nahm ihre Zuflucht zu 
dem Könige von Dannemark, der ihr den 
Oberstlemenant Rlaus von Ungern und den 

Kriegs-

slteri vpersm tuam sääiceret. Keiner sat 
get, in welchem Jahre Lahrensbach die 
Insel bekommen. Daß sie aber jahrlich 
zwölf tausend Gulden eingetragen, merkt 
Müller S. 8Z an. (Im Zahre !6o2 trug 
sie zwar 14,5 «7 Daler ein, wovon aber die 
Krone nur Z500 genoß; das übrige behielt 
der Lehnsmann Nlaus Malthesen. Jos 
Hann .Heinrich Schlegel, Sammlung zur 
danischen Geschichte, Münzkenntuiß, Oeko-
nomie und Sprache. Kopenhagen «77s in 
8. B. IS. 61. Ebendesselben danische Neil 
sebeschreibungen, Kopenh. 1776in 8- S. 25z.) 
pontan, der in den letzten Zeiten überaus 
mager ist, giebt uns hierüber keine Auskunft. 
Der Freyherr von Hollberg hat weder der 
öselischen Belehnung noch ihrer Einziehung 
gedacht. 
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Kriegsrath Lahrenebach zuschickte. Der 
polnische Oberster N?ether hatte sich mit ei» 
nem deutschen Regiment Knechte und Retter, 
nebst etlichen Geschwadern Polacken, vor 
der Weichselmünde geleget.- Am 2ten Heu, 
monates des Abends fuhren Ungern ünd 
Fahrenebach mit acht hundert Hakenschühen 
und drey hundert und zwanzig Schotten in 
Böten und Kähnen aus der Stadt die Weich­
sel hinunter, und zogen etliche aus der 
Münde, die nnr mit einem Hauplw.anne und 

einem Fähnlein Knechte besetzet war, an sich. 
Am folgenden Morgen griffen sie den Feind, 
der zum Theil noch schlief, in feinem Lager 
an zwoen Seiten an, erlegeten alles, was 

sie antrafen, zwungen Nleihern selbst, die 
Flucht zu ergreifen und die Belagerung der 
Münde aufzuheben: wobey sie mit einem 
geringen Verluste vierzehen Kanonen, vie­
les Pulver und viele Kugeln erbeuteten. 
Ja der König hob anch am i^ten sogar die 
Belagerung vor der Stadt auf, und suchte 
nur die Münde in seine Gewalt zu bringen, 

welche 
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welche er am 9ten August mit zwanzig tau­
send Mann wieder zu belagern anfing. Schon 
am sten Heumonates hatte die Stadt einen 
Rarhsherren und den Kriegßralh Fahrenss 
bää) nach Dannemark gesandt, um den Kö­
nig zu bewegen, daß er Mittler zwischen ihr 
und dem Könige von Polen seyn, inzwi­
schen aber der Stadt mit Geld und Kriegö-
nothdurft unter die Arme greifen mögte. 
Diese Gesandten kamen am 2Osten August 
auf einer Pinke wiederum zurück. Der dä­
nische" Admiral Erich LIAink begleit-te sie 
mit einem Kriegsschiffe und vier Galeeren, 
legete sich in den Hafen und that den Bela< 
gerern großen Schaden. Fricderick schickte 
der Stadt zwanzig tausend Thaler, zwo 
Karthaunen, zwölf Nothschlangen, sechs 
Last Kornpulver und eine ziemliche Menge 
Kugeln: welches alles, der von den Bela­
gerern dawider angewandten Bemühungen 
ungeachtet, glücklich in die Stadt gebracht 
ward. Der dänische Monarch versprach 

auch, eine ansehnliche Gesandschaft an den 
König 
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König von Polen abgehen zu lassen. Kaum 
war Fahrmsdach zurück, als er neue Be­
weise feiner ^Tapferkeit zu geben suchte. Die 
Belagerer setzten am 2zsten August der 
Münde sehr zu. Nichts desto weniger weh-
rete man sich mit großem Muthe. Am fol­
genden Tage schickten die Dcmziger den Ihri­
gen eine Verstärkung zu, und zwar unter 
ihrem schon durch die Vertheidigung der 
Stadt Magdeburg berühmten Obersten von 
Collen und unserm Fahrensbachen. Es ^ 
kam zum Tressen, welches zwar zum Nach­
theil der Belagerer ablief, aber den braven 
und in ganz Europa ja von den damaligen 
Feinden selbst verehrten Obersten das Leben 
kostete. Lahrensbach, der bey dieser Ge­
legenheit verwundet worden, ward an Böl­
lens Stelle als Oberster von der Stadt in 
Bestallung genommen. Der König verließ 
die Münde, begab sich nach Marienburz 
und verlegete seine Truppen in die Kanton-
uirungsquartiere. Durch Vermittelung vie­

ler deutschen Reichsfürsten kam die Sache 
E zwis 
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schen dem Könige und der Stadt zum Ver< 
gleiche. Die Danziger beeiferten sich, die 
ihnen von Fahrensbacken geleisteten Dienste 
zu rühmen, zu erkennen und ihren Jahrbü­
chern einzuverleiben. Er aber machte nun 
dem Könige von Polen seine Aufwartung, 
und ward nicht nur gnädig empfangen, fon-
dern auch eingeladen, in seine Dienste zu 
treten, indem dieser Prinz den Krieg wider 
den Zaren, von den Livländern angefiehet, 
beschlossen hatten). 

21. 

Der König von Dännemark bewilligte 
dieses, theils weil er gerne sah, daß Fah-
rensbach seinen Ruhm im Kriegswesen ver­
größerte, theils weil er seiner Liebe zum Va­
terlande keine Schranken zeichnen wollte. 

Doch konnte Fahrenobach nicht so gleich 
fertig 

?p) /k'/cKe» v!ta <?<?. p. i6 lecz. 
pvlon.lid. II P. nzd. p. 115g. 

8ckecii2sm. p. 41 not. 2. ^engnick 
Geschichte der preußischen Lande, Th. Hl 
S. 24S--248. 
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fertig werden, und also nicht eher, als m 
dem zweyten Feldzuge 1580, bey Geepkans 
Krieqsheere mit etlichen Fähnlein auserlese­
ner deutscher oder livländischer Reiter ein­
treffen ^). Bey der Belagerung vor Wie­

lisch that er sich schon hervor )/). Noch 
größere Dienste that er bey Welikoluki s). ̂  

C 2 Unter 

üb. II v. 240--» 
244. poemzt. I'. III k'. Z. 

Venit in kos etiam tunc 
AZros, 

IVIsrtia proFenies: L<zu!tum<zue gciäu-
xerat IZmen 

I^ec^orum, <^uos ipsa ^abst I^iuonia 
tellus, 

Dt cyn^ueüa suum et üebils 
Ii LAN NM, 

I^elliczuiis iiiis I^e^i ser^iiss volebst. 

)-) ZK?''//.-». 1. c. v. Z4-;—?4y. ^tczus 
Iiic in^enti 5s omnibng 
ollenclit: binares ruit scer aci vsque ?rge-

, .tiäii vslugg^ et glsn^em expln^it in ko-
stem. Vna omnes rnere et vvcem inFe-
miliare viferes. Lttniiäunt csliris tanciem» 
arcem^ue vn^i^ue vsllänt. 

») I. c. v. 578^—586. 
^amyue vmnes sui^i scalss in ryvenis 

v xoscunt, 
^ IVlazno 
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Unter andern ward in dieser Stadt ein Mann 
mit Namen Iwan N)ciko oder VOirchsw 
gefangen, den man bald zu einem Mönchen, 
bald zu einem Obersten macht. Man hielt 
ihn für einen Vertrauten des Zaren, von 
welchem Zamoiski alle Geheimnisse zu er­
forschen suchte, und ihn also genau beobach« 
ten ließ. N)iechorv besorget?, man mögte 
ihn mishandeln, und wollte sich zu Lah» 
rensbacben begeben, mit welchem er in 
Rußland Bekanntschaft gepflogen hatte. 
Die Ungern, in der Meynung, er wollte 

die 

HlaZno snlmy styue suüs arcem oxxmZnsrs 
psrgti. 

Ipse inter primos le suclet 
krori^ere, et lcslss Kerl iubet, et xrokst 

ilws, 
Ouam IvnFze et Istae ünt» sn lz!ni ordine 

iun6ti 
istare liwul polünt, ümul et contcenäere 

in altum. 
^)uin Kultes ^uos lezes iurs^ue 

belli 
LKciunt Immunes s cvnsmwe tali, 
(um äu^ors iuo cvpinnt eonlcenäere 

muros. 
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die Flucht ergreifen, hieben ihn in Stücken^). 
Indessen hatte Stephan ein solches Gefallen 
an Fahrensbacbs Gaben und Eigenschaften, 
daß er ihm Befehl gab, noch zweytausend 
deutsche Knechte zu werben, welche er im 
dritten Feldzuge 1581 stellete. Er brachte 
diese Knechte aus Lübeck nach Riga, mars 
schirete mit ihnen längs der Düna nach PleSt 

C z kow, 

a) vits (7. p. I7. Its-
czue — cum priorem expeciitionem?olo-
censem tempore exclusus vbire rivn pc>-
tuillet, in tecuncls I^ucenli cum ornstillims 
^ortilUmvrum eyultum türm» säuvlsns, 
tiäelem et kelicem vpersm pstrise nauars 
etFratiam5'/e/>/'^«/ 6emereri cvepit, per^ue 
ymnem illcim expeäitivnem in plerorum-
«zue csttellorum mosckouiticorum, ipso-
rumczue I^ukcirnm oppu>?nilti(ine, vt vc>-
luntariktm, its vtilem fvrtemljuc opersm 
I^eZi I^eipublicseciue prsellitit. O ^e?-
»».?». lib. II v. 664 tecz. 928. 
1178 leq. 1247.1286— ?Z24 Üb. III v. 180. 
(Dderborn S. 164. ,66. 170. 17z. /kt'--

Ker. polon. I. IV p. »«i? b. p. »49 2. ^ 
z;z d. 158 a. '6? a. 16z g. lib. V p. 167 s. 
576 a. 1842. und ebend. in der Beschrei« 
bung des polnischen und russischen Krieges, 
S. >zo. Z4Z ss. ^58. 164. 176. 208.235. 
Relch S. Z59 s-
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' kow,- und traf am 24sten August bey dem 
Könige ein, der damals bey Östron» stand ^). 
Jedoch waren es nicht nur KriegSgeschäffte 
sondern auch Staatshandlungen, welche 
Fahrensda4 betreiben muffe. Friedens) !l 
schickte ihn i sßo an Stephan; und dieser 
sandte ihn am Ende des Feldzuges nach Dän» 
nemark, üm Friedericken zu bewegen, daß 
er entweder die Waffen wider Nußland er­
greifen, oder ihn, den König von Polen, 
mit Geld unterstützen mögte c). Am 2ssten 
August rückte Stephan mit der Armee von 
Ostrow nach Pleskow. Hier ruhete er einen 
oder zweene Tage aus, überlegete, wie die 
Belagerung vortheilhaft anzugreifen, und 
sing bald darauf, nach eröffneten Laufgraben, 
an, die Stadt an dreyen Orten zu beschießen. 
Der König befahl dem Fahrensbachen, hun­

dert 

4) Russow Bl. 125 a. Nienstedt S. 85. 
HilchenS. 17 f. Lahvensbachs Schreiben 
an Christoph N)alb'endorf, in den Gel. 
Beytr. zu den rtgischen Anz. 1767 S. 50 f. 

c) I^er. xolon. lidr. VII x». 212 s» 
P. 2!Z 2. b. 
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dert Mann an die Stadt zu schicken und die­
selbe zu besichtigen: wozu dieser den Haupt- . 
wann Johann Garxsn,. einen Franzosen 
verordnete. Das geschah den 8ten Herbst­
monates. Durch einen Misverstand fingen 
die Ungern an, Sturm zu laufen. Fah­
rensbach, der solches erfuhr verstärket? sie 
mit seinen fünf Fähnlein. Allein dieser un­
bedachte Sturm lief übel ab, alfo daß die 
Belagerer gegen tausend Mann einbüßten, 
worunter sich Moses Meckel und Veckis be­
fanden, die bey dem Könige sehr angesehen, 
waren. Fahrensbach giebt in dem Schrei­
ben anIValkendorfen die Ursachen an, war? 
um dieser Sturm solchen Schaden gethan: 
nämlich, die Mauren wären viel zu hoch be­
schossen worden, und das Kriegsvolk hätte über 
zwey Mann hoch hernieder sprmgen müssen. 
Nun beschloß der König acht Tage mit Stür­
zen inne zu halten, und besahl seinen, Fah­
renbachs, und der Ungern Berggesellen, 
die Stadt an dreyen Orten zu untergraben, > 

und dieselbe zu sprengen. Fahrensbach 
C 4 melt 
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meldet endlich dem dänischen Reichsrath 
Christoph IValkendorfen, der Zar hätte 
die Stadt mit seinen vornehmsten und besten 
Kriegsleuten besetzt, welche sich vernehmen 
lassen, daß sie sich in keinem Wege zu erge­
ben gedächten ^/). Die Stadt Riga sandte 
dem Könige zum Behuf dieser Belagerung 
achtzig Tonnen Pulvers und zwey hundert 
Schützen. Alles dieses kam glücklich in das 
königliche Lager. Nur der Mann, der es 
überbrachte, ward auf der Rückreife gefan­
gen und nach Pikschur gebracht. Stephan 
Hierüber entrüstet, wollte den vermeynten 
Frevel durch den Obersten Fahrensbach 
ahnden. Alle Mühe, die dieser beherzte 
Osficier, und der eben so muchvolle Vorne-
nnssa, welcher diesen verstärken muste, an-
' wendeten, war vergeblich. Die Mönche 

wehreten sich unerschrocken, schlugen den 
, Sturm 

' > 

H Dieses Schreibett war in Lahrensbachs 
Feldlager vor der Pleskow den ?4ten Herbst« 
Monates 15L l gegeben. Gel, Beytr. S« 51. 

4 
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Sturm ab, und erwarteten den Winter, wel» 

cher die Belagerer nöchigte, abzuziehen e). 

§. 22« 

Der Friede zwischen Polen und Nuß­
land ward l 582 geschlossen. Bisher^hatte 
Labrensbach dem Könige Stephan auf ge­
wisse Bedingungen gedienet, die nicht immer! 
wahrend waren/). Nun aber wünschete 
dieser Monarch, nebst seinem Krongroßfeldi 
Herren Famoiski, ihn beständig in seinen 
Diensten zu haben, worinn er sich so wohk 
verhalten hatte. Diesen Zweck gedachte er 
durch Wohlthaten und Belohnungen zu er­
reichen, sintemal Fabrrnsbach ihm nicht 
allein treue und nützliche Dienste geleistet, -
sondern auch zu deren Behuf vieles aufge­
wandt hatte. Stephan both ihn» in dieser 

C 5 Ab-

-) Hennina Bs. 71 a. Nienstedt S. 85. 
Müller17 ff. 24. Heidenft. S. 295 ff. 
der deutschen Ausgabe. Reich S. z6Z. 

/) Die hieher gehörige Stelle aus dem Hib 
che»: ist oben §. 21 Anm. ?) anqeführet 
worden: worinn die Worte, VI'VOI^VN-

Nlerkwürdig sind. 
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Absicht livländische Landgüter und Ehrem 
stellen, nebst einem beständigen Solde, an. 
Fahunsbach, dem dieses alles sehr ange­
nehm seyn muste, indem er, wie es scheinet, 
der kurftlischen Meuterey halben, sein vä­
terliches Erbgut Nelfi verloren hatte; wollte 
dennoch, ohne Wissen und Willen des däni­
schen Monarchen, dem er so viel zu danken 
hatte, sich nicht entschließen. Er trug also 
diesem die Umstände vor und erhielt zur Ant­
wort, daß er es seiner N?!llkühr überließe» 
.Hieraus verließ sich Fahrensbach und nahm 
zwar die vorteilhaften Vorschläge des Kö­
niges von Polen an, bedung sich aber dabey 
aus, daß er niemals wider den König von 
Dännemark, seinen so großen Wohlthäter, 
dienen wollte. Diese Einschränkung half 
nichts. Friederich II, verbarg itzt, seinen ' 
heimlichen Unmuth, ließ ihn aber hernach, 
zu Fahrensbachs großem Schaden, gar sehr 
ausbrechen ^). ^ Im Jahre is8z reisete 
Fahrensbach mit Johann Vexren nach 

Deutsch, 
L) x. ig ley. 
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Deutschland. . - Die Absicht dieser Reise 
habe ich nicht finden können /5). Nach dem 
Tsde des Herzoges Nlagnus von Holstein 
entstanden zwischen den Königen von Dan? 
nemark und Polen, wie auch dem Herzoge 
von Kurland, Streitigkeiten. Ein jeder 
unter diesen dreyen Herren machte Anspruch 
auf das Stift Kurland oder Pilten. ' Der 
Kardinal Radzivil, Statthalter in Livland, 
be-nühete sich, dieses Stift für seinen König 
zu behaupten. Fahrensbach, der.von Her­
zen wünschete, daß beide Könige sich gütlich 
vergleichen mögten, that ihm den Vorschlag, 
es mögte das Stift so lange unter dem Her­
zoge von Kurland, als Mittler, stehen, bis 
beide Könige über ihren Anspruch einig ge­
worden wären /). Daraus ward nichts, ob­
gleich der Kardinal anfänglich damit zufrieden 
war, hernach aber seine Meynung änderte. 
Wie die Sache ernstlicher ward, und der 
König von Dännemark sein Recht mit den 

Waffen 
b) Henning Bl. 7z ö. 
») Müller Septcntr. Histor. S. 68---7V. 

Ker. pol. libr. VII x. 2Z4 a. 
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Waffen geltend machen wollte, auch dem 
Fahrensbach zu dem Ende befahl, den 
Krieg zu führen und die Piltischen, welche 
sich erwähntem Könige unterworfen hatten, 
zu schützen: so suchte er dieses abzulehnen 
und zeiget? die Verbindlichkeiten, in welchen 
er sowohl mit dem einen als dem anderen 
Könige stünde: er wollte also weder dem 
einen, noch dem anderen zu nahe treten. 
Dieser Schritt, so natürlich und billig er 
auch war, vermehrete den Verdacht unge­
mein, welchen Friederich wider Fahrens-
dachen gefasset und bisher genähret hatte. 
Was aber diefenMonarchen völlig aufbrachte, 
war dieses: Der Herzog von Kurland hatte 
auf des Königes von Polen Befehl, als 
polnischer Lehnssürst, seinen ganzen Adel 
wider die Piltischen ausgebochen. Fahrens­
bach, der mit seiner Gemahlinn ansehnliche 
Güter in dem Herzogthume erheurathet 
hatte, muste derentwegen einige Reiter zu 
dieser Heerfahrt senden. Dieser Schritt, 
der nicht zu vermeiden war, und von seinen 

Feinden 
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Feinden hernach, als ein großes Verbrechen 
bey dem Könige vorgebildet worden, brachte 
die Ungnade des sonst so gütigen Monari 
chen zu ihrer Reife 

§- 2Z. 

Ehe er solche in ihrem ganzen Umfange 
fühlete, war Scepkan auf seine thätige Be­
lohnung ernstlich bedacht. Er schenlete ihm 
das Schloß Karkus im pernauischen Kreise, 
welches Herzog Maqnus bey seinem Leben 
besessen hatte, erb-und eigenthümlich: wo­
zu Zamsiskt den König bewog: er ernannte 
ihn zum Presidenten oder Woiwoden von 
Wenden; er verlieh ihm die Starostey Tar-
wast; er machte ihn zum Obersten über die 
livländische Adelsfahne, mit einem jährlichen 
Gehalt von taufend ReichSthalern /). Noch 
in diesem Jahre verlor er Oesel. Der Kö­

nig 
5) /Möe» p. 19 
/) //k/c/'e» p. ü-q.. HSNNMY Bl. 76. S. 

^lyenstedt S. 87« i 12. Ker. po-
Ion. lid.' VII p. 215 seo. lib. IX p. 2gz b. 
'Wieke» S. 14z. Hiame S, L64—L67. 
^elch S. 402. 419 f. 
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mg von Dannemark schickte Georg Schwa­
ben, seinen Hofjunker, dahin, und ließ ihm 
seine Dienste, nebst dem'Lehne, aufkündigen. 
Dieser Mann sollte Arensburg in Besitz neh­
men, oder es wenigstens vier Efsclern von 
Adel so lange einräumen, bis Fahrensbach 
sich vor dem Könige und dem ReichSrathe 
verantwortet häi.!e. Fahrensbach,- der sich 
ungehört hiezu nicht verstehen wollte, ver­
stärket? die Besatzung mit treuen und ihm ge« 

- schworenen Leuten. Dadurch noch mehr in den 
l Harnisch gebracht, schickte der König eine 

bewehrte Flotte nach Oesel, nahm Arens-
burg nach einigen Verhandlungen ein, und 
bestrafet? diejenigen, welche es mit Fah-
rensbachen gehalten hatten ?n). Ehe dieses 
geschah, begab ßchFahrensbach zu demMark-
grasen Georg Friedet ich von Brandenburg, 
welcher damals die Negierung in Preußen 
führete; und suchte seine Vermittelung. Die­
ser Prinz nahm sich wirklich seiner an; aber 

der 

ker. Z-micar. aä an. 1584 spuä 
V/eüxtislen, 1^. II x, 1225. 
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der König antwortete in einem langen Schrei­
ben, und führete seine Gründe an, warum 
er ihm in dieser Sache nicht willfahren könnte. 
Als Fahrensbach das vernahm, ließ er eine 
weitläuftige und mit Gründen versehene Apo­
logie schreiben, und solche an königlichen und 
fürstlichen Höfen auscheilen, um zu bewei­
sen, er würde ohne Schuld von seinen Mis-
günstigen bey dem Könige verleumdet und 
gedrücket, et hätte nichts seiner Treue und 
seinen schuldigen Pflichten zuwider begans ' 
gen ?/). Dabey blieb es; Oesel war füe 
Fabrensbacben verloren ; er ertrug diesen 
Verlust großmüthig und versbmerzele ihn, 
bey den überschwanglichen Gnadensbezeu-

gungen 

»»)) Müllers Sept. Hist. S. 8?- Oernkielm 
Vits p. i yO—iy2. Reich 
S. 4OZ. Einige pichen die angeführte 
Schutzschrift in Zweifel; andere wollen das 
Leben dafür ansehen, welches Hilchen ge­
schrieben hat. Ich kann ihnen hierinn nicht 
beipflichten, ob ich gleich in verschiedenen 
Residenzstädten bisher vergeblich danach ge­
sucht habe. Sie kommt vielleicht doch ein« 
mal ans Licht» 
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Zungen des Königes von Polen, seines nun 

einzigen Herren o). 

§. 24. 
.Das letzte, was er unter Stephans 

Regierung verrichtete, war, daß er 1586, 
bey den damaligen rigischen Unruhen, und 
bey dem Verdachte wider Schweden, auf 
königlichen Befehl, die livländische Adels» 
fahne bey Neuermühlen zusammenziehen 
wüste, wo sie vom izten Wintermonates 
Z 586 an, eine Zeitlang stand, bis sie nach 
dem Tode des Königes aus einander ging/?). 

§« 2s. 
Fahrensbach begab sich zur Zeit des 

Zwischenreichs nach Polen, sührete sich aber 
sehr uneigennützig auf, und hielt es mit dem 
schwedischen Prinzen Siegmund F). Auf 

dessen 
0) ////cöe» p. »O iey. 
/>) Livl. Jahrb. Th II Abschn. I S. z84» s. tv»' 
F) Sein Lobredner Hilchen drückt sich also aus: 

Vollem commemünire, «zugm multis rekus 
^entsw8 kuerit, tzuse quemuis mauere 
xotuiilent, niü üäes xvtivr Lulilet, non 

iolnm 
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dessen Krönungsreichstage erhielt er nicht al­
kein die Bestätigung aller derer Vorzüge, 
Güter und Aemter, womit ihn Stephan 
begnadiget hatte, sondern auch das polnische' 
und litthauische Einzöglingsrecht?-). Der 
Erzherzog Maximilian wollte von seinem 
Rechte, das er an das polnische Reich zu ha­
ben glaubete, gütlich nicht abstehen. Fa-
moiski muste wider ihn die Waffen brauchen. 

In 
tolum vin^ex suarae 5rguä!s > et Ad^insns 
ciuccntis 36 te cuncta p^cunwe, feci pLri-
culorum etiam, terrvrum«zue omnium 
contemtrix vi^rix^ue. Daß er dem 5a-
moiski aufs eifrigste ergeben gewesen sey, 
läßt sich leicht errathen und eben so leicht bel 
greifen. Ihm ward die Vertheidigung der 
Ctadt Rasimiers Krakow anvertrauet. 
Wie der Erzherzog Maximilian Krakow be­
lagerte, .that er, nebst pekoslawski, beyVer, 
theidigung derselben, sich sehr rühmlich hervor. 
Diese beiden Männer galten bey dem 
moisb'i sehr viel, also daß sie in den schwer 
resten. Umstanden einzig und allein zu Rath 
gezogen wurden. I^er. pol/ 
lid. VIII p. 248 2. b. lid. IX x. 270 s. 
276 d. 28Q b. 

r) ////cöe» p. 2z 5eg. 

D 
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In diesem Feldzuge sammelte unser Fab­
rensbach neue Lorbeern ein. Zamsiski 
überlegte mit ihm alles. Fahrensbach that 
bey dem Haupttressen, wodurch der Erzher­
zog entkräftet ward, den ersten Angriff /). 
Bald darauf half er die rigischen Unruhe»? 
siillen. Der König wollte diese wichtige 
Sache durch seine Kommissare untersuchen 
lassen. Diesen versageten die Aufrührer den 
Einzug in die Stadt. Fahrensbach stellete 
sich an die Spitze des Ratheö und der wohl­
gesinnten Bürgerschaft und nöthigte jene, 
von ihrem Muchwitten und ihrer Hartnackig­
keit abzustehen /). In eben diesem Jahre 
hatten die Könige von Schweden und Polen 
eine Zusammenkunft zu Rcval verabredet, 
welche auch vor sich ging. Siegmund 
wünschet?, daß der Herzog Friederich von 
Kurland ihn dahin begleiten mögre. Fah­

rensbach bekam den Auftrag, den Fürsten 

dazu 

5) Müller S. 165. R.er. volo«. 
Nd. IX 11. ?8° b. 

5) x. 29 leg. > 
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dazu zu bewegen. Eben da der König 
auf der Reife begriffen war, droheten die 
Türken dem Reiche. Zamoiöki stellete sich 
ihnen entgegen, ein Held, der zu feiner Zeit 
mehr als ein Heer war. Fahrensbach, der 
Polen und feinem Großfeldherren so vieles 
zu verdanken hatte, entzündet von Eifer, 
beiden seine innigste Erkenntlichkeit zu zeigen, 
warb auf Kosten der Krone ein auserlesenes 
Regiment deutscher Reiter, eilete oder flog 
vielmehr seinem Schuhgotte bis hinter Lem­
berg nach, und stieß zum Hauptheere. Za-
moiski gab ihm seine Zufriedenheit hierüber 
in den schmeichelhaftesten Ausdrücken zu er­
kennen. Zamoiskis bloßer Name schuf die­
ses mal den Frieden, ohne sonderliches Blut­
vergießen ?/). 

D 2 §. 26. 

«) Henning Bl. 82 a. Vlymstädt S. 112. 
128 -IZZ. /A/cHe» x. 24 seq. ^viecken 
S. i2i ff. 146. 

In diesem Jahre verlor er einen Proceß 
zu Dörpat. Dörpat. Rathspr. 1589^.564 
566. 58i' 587. 
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§. 26. 
Nach dem Tode des Königes Johann III 

kam sein Sohn Siegmund, König in Po­
len, zur Regierung in Schweden. Er gab 
aber seinen Erbunterchanen viele Gelegen­
heit zum Misvergnügen, also daß sein Va­
terbruder, der Herzog Aar! von Süder­
mannland, sich des Reichs und der Regie­
rung annahm. Siegmund wollte 1598 die 
Schweden mit Gewalt zum Gehorsam briw 
gen. Er warb ein kleines Kriegesheer an, 
das ans vier bis fünf tausend Deutschen 
und lausend Schotten bestand. Der Ober­
ster Fahrensbach, welchen der König mit­
telst einer reichlichen Besoldung dazu ver­
mögt hatte, war der Anführer dieser Trup­
pen. Er bewies auch in diesem Posten alle 
Treue, und suchte daneben seinen König 
mit gutem Rache zu unterstützen, welchen 
aber die Schweden, die ihre Zuflucht zum 
Könige genommen hatten und nun um ihn 
waren, zu ihrem Schaden vereitelten. Der 
König ging zu Danzig mit seiner Mann-

schast 
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schast zu Schiffe, und landete, anstatt seinen 
Lauf nach Stockholm zu richten, am loten 
August nicht weit von Kalmar. Dieses er­
gab sich ihm. Hier fanden sich einige schwe­
dische Herren bey ihm ein, welches ihn so 
sicher machte, daß er glaubete, den Zweck 
seiner Heerfahrt erreicht zu haben. Nach 
verschiedenen fruchtlosen Unterhandlungen 
rückte Rarl am 8ten Herbstmonates gegen 
Abend nahe vor Stegeborg, wo sich damals 
der König befand. Jener schrieb an diesen 
einen Brief, den Siegmund für eine Kriegs­
erklärung ansah, die Ueberbringer fesseln 
ließ und seine Truppen in Bewegung setzte. 
Johann N)eiher nahm in der Nacht mit 
seiner Reiterey einen weiten Umweg, dem 
Herzoge in den Rücken zu fallen, und der 
König nebst Fahrensbachcn stellete sich vor 
ihm an der südwestlichen Seite des Schlos­
ses auf einer Wiefe, also daß er, wie er am 
9ten Herbstmonates in der ersten Dämme­
rung unter einem dicken Nebel anrückete, 

sich ganz eingeschlossen /and. Zu seiner lin-
D z ken 
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ken war ein mit Ungern besetzter Hügel, welche 
ihn von der Seite angriffen, und ob sie gleich 
bald zurück getrieben wurden: so kamen sie 
doch stärker wieder, bemeisterten sich der ver­
lorenen Anhöhe, bepflanzten sie mit Kano­
nen und richteten unter Rarls Völkern große 
Unordnung an. Fahrensbach und beider 
thaten zugleich den Angriff mit solchem Vor­
theile, daß des Herzogs Leute überall dahin 
zu fallen anfingen. Der König selbst Hörste 
ihr Klaggeschrey an, wie sie um Gnade ba-
then. Unvermuthet befahl Siegmund auf 
Georgpefsens Vorstellung, daß dieSchlacht 
aufhören sollte. Niemand war hiemit so 
unzufrieden, als Fahrensbach, der zum 
Könige ritt, den Kopf eines schwedischen 
Soldaten auf der Spitze seines Degens trug, 
und ihn inständigst bath, er mögte einen so 
glücklichen Augenblick nicht aus den Händen 
lassen. Siegmund antwortete: damit 
hätte er noch nicht alle Schweden todt ge­
schlagen: er sollte dem'gehorchen, was jetzt 
befohlen wäre. Die beiderseitigen Kriegs­

heere 
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Heere stunden eine Stunde unbeweglich ein­
ander im Gesichte. Endlich ließ Siegt 
mund seinem Vaterbruder kund machen, er 
könne sich sicher zurückziehen, damit man 
folgenden Tages einen Vergleich träfe. Der 
schlaue Aar! nahm dieses mit Freuden an; 
lagerte sich bey Skenäs, und machte zum 
Schaden seines schwachen Neffen neue Ent­
würfe ?/). Er wüste den Weg der Verhand­
lungen, die nun wieder eröffnet wurden» 
trefflich zu benützen, bis er sich verstärken 
konnte. In dieser Zeit schickte der König 
Fahrensbachen an den Herzog; um diesen 
zu bewegen, zu ihm zu kommen. Rarl 
bath um eine dreytägige Frist. Solches 
berichtete Fabrensbach zwar dem Könige, 
widerrieth es aber und sagete: »»Gnädigster 
„König! werden Eure Majestät ihm die be­
gehrte Zeit gönnen, fo wird er sich zu Was-
„ser und zu Lande verstärken, und Ihnen 
„nichts zu Willen seyn; derowegen lasse er 
»»sich jetzt vor Ew. Majestät stellen; will er 

D 4 ,»nicht 
v) Dali», Th. III V. II S. z,8 f. 
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„nicht, so bin ich fertig; ich will ihm eine 
„Schlacht, oder einen Zweykampf anbies 
;»then, und ihn bald Eurer Majestät liefern; 
„werden wir aber warten, so sind Eure Mas 
,, jestät gewiß um das Reich." Siegmund 
war viel zu schwach, diese Wahrheit, die gar 
zu richtig eintraf, zu fassen. Er vernachs 
läßigte Fabrensbachs treuen Rath; Rarl 
verstärket? sich, und schrieb dem Könige Ges 
setze vor, welche er sonst hätte annehmen 
müssen. Denn ob es gleich am 2ssten Herbst-
monateö bey Stängebro nicht weit von Lins 
köping zu einer abermaligen Schlacht kam, 
welche im Anfange dem Könige allen Vors 
theil versprach: so erkläreie sich doch der Sieg 
völlig für den Herzog. Höchst wahrschein­
lich trug Vcrrätherey das Ihrige dazu bey. 
Ich sinde nicht, daß Fahrensbach dabey 
zugegen gewesen. Die königliche Armee 
ward von Georg Wilson Posse und Arvid 
Drake angeführet. Vielleicht wollte er 
nicht Zeuge von dem Unglücke seyn, welches 
er vorher gesehen hatte. Der König, völlig 

über­
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überwunden, muste das Reich, gleich einem 
Flüchtigen verlassen N?). Ehe Fahrens­
bach nach Schweden ging, vermittelte ee 
einen Vergleich zwischen dem livländischen 
Adel und den Städten 

§. 27. 
Finnland und Esthland, welche es mit 

Siegmunden hielten, sollten zum Gehor­
sam gebracht werden. Dieses beschloß man 
auf dem Reichstage zu Stockholm, der am 
24sten Heumonates 1599 seinen Anfang 
nahm. Von Siegmunden wollte man in 

Schweden nichts mehr wissen. Er paßte sich 
in derThat nicht für ein Reich, welches der 
evangelischen Religion zugethan war: woge­
gen er sich von den Jesuiten nach ihren blutgie-

D 5 rigen 

«>) Vinstedt S. 124—127. p. 25. 
Ker. polvn. üb. XI p. Z44 ien. 

p. 158—161. pufendorf Einleit. 
S. 526—5Z4. Dalü» Th. III B. II S. Z24 
—Z42. Livl. Jahrb. Th. II Abschn. II 
S. 188-190. 

-) Livl. Jahrb. Th. II Ab. II S. 19t. 
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rigen Grundsätzen lenken ließ. Fahrens­
bach, der Livlands Unglück voraussah, 
wandte alle Mühe bey dem Könige, dem 
Krongroßseldherren, und der Republik an, 

- damit man solches abwenden, und Anstalten 
zur Vertheidigung machen mögte. Es gab 
Männer in Polen, welche sich nicht einbili 
den konnten, daß Aar! Livland angreifen 
würde, weil Polen ihn niemals beleidiget 
hätte. Sie hatten also vergessen, daß Polen 
dem Könige Geld zum Kriege wider Schwe­
den gegeben hatte. Und was ist natürlicher, 
als daß man seinen Feind allenthalben auf­
suchet, wo man ihn erreichen kann, insonder­
heit, wenn dieser Feind das Verlangen zu 
schaden bey aller Gelegenheit äußert. Im 
August ging Herzog Zxarl nach Finnland, 
dessen Einwohner königlich gesinnet waren. 
Siegmund wüste die Herzen derselben nicht 
zu benützen. Denn im vorigen Jahre schickte 
er sie aus Sicherheit und Weichlichkeit wie­
der nach Hause. Jetzt ließ er zwar Georg 
Fahrensbach, seinen Bruder N)ilhe!m, 

Raspar 
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' Aaspar und Frsmmhold Tiesenhausen, 
ncbsi Heinrich Hameln nach Finnland 
hinübergehen, um dieses wider seinen Va­
terbruder zu vertheidigen: allein die Mann­
schaft war viel zu schwach, ein so wichtiges 
Werk auszurichten, obgleich die erwähnten 
Osficiere ausgesuchte und erfahrne Männer 
waren. Sie lagerten sich im südlichen Finn­
lande. Ein Trupp des Herzoges aus Oster-
bottn ward von ihnen niedergesabelt. Gtäl-
arm, Llcmming und Redrvin würfen sich 
auf das Schloß zu Aebo, um solches widep 
den Admiral Scheel zu vertheidigen. Der 
Herzog stieg gegen Helsmgferö ans Land, 
das königliche Lager anzugreifen. Nach vie­
lem Widerstande, und nach bewiesener lö-
wenmüthigen Herzhaftigkeit, nmsten die Kö­
niglichen die Flucht ergreifen und wurden 
bis auf zehen Meilen verfolget. Stücken, 

Ammm 

Die übrigen bekannten Officiere hießen An 
vid Stalarm, Axel Rurk, Johann Flem> 
ming, 2lrvid 'Wtldmmm, und "wichelm 
Redwin. 
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Ammunition, und etwa über hundert Todte 
blieben auf der Walstatt. N)ill?elm Fad-
rensbach gerieth in die Gefangenschaft. 
Aaspar Tiesenbauftn sollte Wiborg be, 
haupten. Dieses muste am 28sten Herbst­
monates kapituliren. Narva unterwarf sich 
noch in diesem Jahre dem Herzoge. Reval ^ 
hingegen wollte von dem Könige nicht ab­

lassen s). 
§. 28. 

Im Anfange des Jahres 16OO rettete 
Fakrensbacb feinem Freunde, David Al­
chen, in Riga das Leben s). In diefem 
Jahre griff der Herzog Aar! Esthland an. 
Der König hatte durch Leo Sapieba und 
Georg Fahrensbachen in Livland befehlen 
lassen, daß Jedermann wider den Herzog die 
Waffen ergreifen sollte. Fabrensbachs Eiser 
und Liebe gegen seinen König war groß; es 
scheinet aber, daß wenigstens einige unter 

den 

2) Dalin Tb. III B. II S. 356-360. 6!/-
p. 12. 

«) Livl, Jahrb. Th. II Abschn. II S. 229—240. 
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den polnischen Ständen damit nicht zufrieden 
gewesen seyn, in der Meynung, er hätte das 
eigentlicheLivland nur beschützen, aber sichEsth-
landes nicht annehmen sollen. Siegmund 
hatte am i2ten März Esthland der Krone 
Polen und dem Großsürstenthume Litthauen 
einverleibet. Die Urkunde ist auf dem 
Reichstage zu Warschau ausgefertigt und 
von Fahrensbaä)en selbst mit unterschrieben 
worden. Hier heißt er Woiwod von Wenden 
und Oberster der livländischen Adelefahne. 
Er ist also nicht Generalfeldwachtmeister oder 
Feldmarschall gewesen, ob ihn gleich DaZin 
also betitelt hat. Neval hielt es von dieser 
Zeit an mit dem Herzoge, und unterwarf 
sich ihm am ?ten August. Fahrensbach von 
Much und Treue gegen seinen König belebet, 
warb auf eigene Kosten etliche Fähnlein, und 
both den livländischen Adel, der noch dem 
Könige zugethan war, auf. Er mogte also 
etwa in allem drey tausend Mann haben /»). 
Mit diesen wenigen Leuten suchete er die 

Schwe, 
H) //,7cHe» p. 27. 
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Schweden in Esthland zu zwacken. Rarl 

Gpllenhielrn, des Herzogs von Südermann-

"laud natürlicher Sohn, muste an Fahrens.' 

dachen schreiben, um ihn zu fragen, auf 

wessen Befehl er dieses unternehme. Fühl 

rensdach ließ ihn nicht allein ohne Antwort, 

sondern schickte auch den Ueberbringer des 

Briefes nach Polen. Der Herzog brachte 

Pernau, Vellin, Salis, Oberpalen und Lais 

in seine Gewalt. Er belagerte hierauf den 

ordentlichen Wohnsitz des Fahrensbach?, 

das Schloß Karkus, welches dieser einem 

Polacken, mit Namen Medinski, anver­

trauet hatte. Fahrensbach selbst war an­

derswo beschafftiget, und derowegen nicht im 

Stande, seinem Schlosse zu Hülfe zu kom­

men. Indessen befanden sich in der Besaßung 

viele Schweden, die aus Finnland entwichen 

waren und sich verzweifelt wehreten. Rarl 

bestürmete es zweymal vergeblich und mit 

einem großen Verluste. Endlich machte 

die Besatzung den Befehlshaber nieder, 

und übergab das Schloß, mittelst eines 

Ver-

i! 
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Vertrages, dem Herzoge. Der große 

Schatz, ja ich mögte sagen, das ganze 

Vermögen des patriotischen Fahrensdacks 

siel dem Eroberer in die Hände. Hiälne, 

und vermnthlich aus ihm Aclä), erzählen: 

».Einige hätten Fahrensbachen gefraget, 

„warum er seine Sachen nicht an einen siche­

ren.Ort gebracht hätte, indem er wohl ge-

,> wüßt, daß die Schweden anrücken würden; 

„ und von ihm zur Antwort erhalten: er habe 

„es darum nicht thun wollen, damit der 

»Herzog, wenn er das Haus eroberte, er-

„fahren mögte, daß er nicht mit einem ge­

lingen Manne zu thun hatte." Ich halte 

dafür, daß dieses ein bloß ungegründetes 

Gerücht gewesen, dergleichen in Kriegeszei-

ten oft von Mund zu Mund gehen, und im­

mer geputzter von einem dem andern, um die 

Gesellschaft zu ermuntern, überliefert wer­

den. Hat Fabrenvdacb es aber ja gesaget: 

so mag es aus Unmuch geschehen seyn, wenn 

man ihm oft einen Umstand ins Gedächmiß 

rief, der ihm nicht angenehm seyn konnte. 

Oder 
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Oder äußerte er sich etwa also gegeu einen 

Naseweisen, den er keiner richtigem Ant­

wort würdigte? Hilchen, Fahrcnsbachs 

vertrauter Freund, der ihn genau kannte, 

der unter und mit ihm in einem Lager dienet?, 

der ihm die Augen zudrückte, hat die wahre 

Ursache gemeldet, welche diesen seinem Kö­

nige ganz ergebenen Diener bewogen hat, 

sein Gut, wie sein Blut aufzuopfern. Fah­

rensbach war nämlich ein Mann, auf den 

aller Menschen Augen in Livland gerichtet 

waren, also suchte er zu verhüten, daß die 

übrigen Befehlehaber und Besatzungen nicht 

kleinmüthig würden und wanketen, wenn er 

für seine Person und für sein Vermögen eine 

so sehr auffallende Sorge trüge. Inzwischen 

erlitt Fahrensbach diesen unaussprechlichen 

Verlust mit einer Großmuth, welche nur 

Treue, Sündhaftigkeit und das Bewußt-

seyn für die gute Sache zu kämpfen, wirken 

kann c). Er suchte inzwischen den Feinden 

allen möglichen Schaden zuzufügen: es wollte 

ihm 
<) p. 27 te<z. 
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ihm aber nicht sonderlich glücken, bis er von 

Cknsisph Radzivil verstärket, ihnen bey 

Wenden eine derbe Schlappe anhenkete und 

ihr grobes Geschütz abnahm H. Dem be­

lagerten Dörpat konnte er nicht zu Hülse kom­

men, ob er es wohl versprochen hatte; und 

dem Verluste nicht vorbeugen, den die Pos 

lacken bey Sissegal erlitten e). 

§. 29. 

Kurz vor dem Tressen bey Wenden hatte 

Fahrensback die Reise nach Warschau an­

getreten. Er hatte dennoch, da er schleunig 

umkehrete, Antheil qn diesem Tage/). Nach 

diesem setzte er die unterbrochene Reise fort, 

theils um dem Reichsrage beyzuwohnen, 

theils um frische Truppen anzuwerben, die 

hernach nützliche Dienste thaten. Denn in 

diesem Jahre hatten Herzog Aar! und sein 

Feld­

as) Livl. Jahrb. TH.II Ab schn« IIS. 217—224. 
226—229. 

-) Dörpat. Nathspr. 1600 S. 134 f. 

/) Livl. Jahrb. Th. II Abschn. II S. 25z» 

E 
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Feldherr, Graf Jobann von Kassau, den 

Vorsatz, Riza zu erobern, welches sie bela< 

gerten. ^hobkiervic; und Fahrensbach, 

beide in der Hauptsache einig, dem Könige 

und dem Vaterlande zu dienen — und was 

kann ein redlicher Mann sonst wohl für eine 

Absicht haben! — bemüheten sich in die 

Wette, Lwlands Aunapfe! zu bewahren. 

Fahrenbach versah die Hauptstadt mit neuen 

Werken und mit frischen Truppen. Endlich 

näherten sich der Kömg und sein Krongroß-

feldherr: worauf die Schweden die Flucht 

ergriffen, ohne die so oft versuchte Treue der 

Stadr auf dle geringste Art entkräftet zu ha-

^ ben ^). Seit der Zeit Famoiski den Krieg 

wtder Schweden in Livland führete, kam 

sein Liebling, Fahrensbach, ihm nicht von 

der Seite >5). Er wohnete also den Bela­

gerungen vor Wolmar und Vellin bey, und 

half dem Krongroßfeldherren mit Rath und 

That 

5) Livl.Iakrb. Th. II Abschn. II ̂ 259—262. 

/>) /ü/cöe» p. Zv feq. . 
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That, als ein beherzter und erfahrener Ges 

neral, wenn er gleich diesen Titel nicht füh­

rete. Steymund war selbst vor Wolmar, 

wartete aber die Einnahme nicht ab. Fahs 

rensback beurlaubte sich bey ihm mit Thrä-

nen. Der König reichte ihm dreymal die 

Hand '.und versprach ihm, für seine Kinder 

zu sorgen /). 

§. 50. 
Lahrenobacb starb den Tod der Helden 

auf dem Bette der Ehren in der Belagerung 

vor Vellin; welche samoiski ein Viertheil-. 

jähr beschäfftigte und ihm recht vieles zu thutt 

machte ^). Viele Stürme wurden abgei ^ 

E 2 schlagen. 
7) p. 45« 

4) Eine Beschreibung dieser damaligen Festung 
findet man beym Hilchen S. z i. Omnem 

spem in srcis iirmitäte munitiorii-
dusque cvllocarat. Ta oppiclo 
cluplici muro kollayue cin^a el^, vns ex» 
teriore, altera interiore, ita vt cum 6ugs 
<^usli arces lint, tinZulae^ue murvs craili-
tlimos» turres ürnuüimas, ipls vetuKste ciu-
ratas, kabesnt, SFZereczue sc materis, 
Lo/Iistzue Isti/Iimis recens c!uc^!s eFre^is 
munitae ellent, xeeuliarem yusü vppuZna-

tionem 
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schlagen. Fahrensbach , wie er sah , daß 

die Eroberung solche Schwierigkeiten hatte, 

ttug in seinem Elfer kein Bedenken, sich mit 

den Stürmenden zu vereinigen. Dieses bil­

ligte Zamoiski nicht, sondern erinnerre ihn, 

daß ein Reichsrarh und ein Soldat nicht ei­

nerlei? Pflichten wahrzunehmen Härten. Kaum 

aber ward seine Hitze dadurch gedämpfet» 

Hilcken, der im Lager war, bath ihn aufs 

höchste, tr mögte sich nicht ohne Ursache in 

Gefahr setzen, we,il an chm> nicht nur semer 

Familie, fondern auch dem ganzen Lande, so 

viel gelegen wäre. Er verhieß ihm, solches 

zu vermeiden, und gab ihm die Hand dar­

auf. 

tioNem iin^ulae äeii^erarent. <)u3 in 
campos clej'pei^um kabet, a mericiie Iscu 
1ouAe!gte<?ueei?uin.cin?jtur: ad s>ccicient>z 
et ieptemtritinibus, praeter arte 6u-
Aas, turrium murorumoue altituc^incm et 
xropu^naculum a6 medium murum e terra 

, excitatum, cum üexuoüs lateriduz aä 
rranguerins ic^us, praerupti praeterea cn?-
?es assur^unt, vt liue in<?eliti lira^e pccli-
tum tormenta per eos suduelii, am in iij» 
coniiitui non poiünt. 
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auf. Bald hernach, als Zamoiski, um 

die Seinigen anzufeuern, sich zu den Stür­

menden begab, ward die Schnalle feines 

WehrgehenkeS von einer Kugel getroffen und 

zerbrochen; die Kugel sprang ab und verwuns 

dete den Feldherren Zolkiewski und den Ka­

stellan von Velz, Nikolaus Grafen von 

(Dstrorog, an den Füßen. Wie Lahrenss 

dach solches gewahr ward, konnte er sich 

nicht enthalten, in Gesellschaft feines beherz­

ten Oberstleutenantes /), N)o!mars von 

Lengden, wiederum Sturm zu laufen« 

Indem er nun alles vergaß, nur nach Ruhm 

strebete, die Belagerer anfrischte, dem 

Sturme neues Leben gab und unaufhörlich 

föchte, ward er von einer Flintenkugel in den 

Leib und die rechte Hand getroffen, und halb 

todt in das Lager zurückgetragen. Das Be­

danken war allgemein. Hilchen bemerket, 

er hätte gebethen, man mögte nach dem Ur­

heber feines Todes nicht forschen, noch we­

nigeren bestrasen. Dieses muß uns noch-

E z wendig 

/) I.LZ3tUL» 
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wendig seltsam vorkommen, da ja kein Be» 
lagerter, wenn er einen Belagerer tödtet, 

mit Recht bestrafet werden kann. Hilchen 

nennet den Thäter nicht; man kann aber 

schließen, es sey ein schwedischer Officier 

gewesen, welcher bald darauf mit sechzig 

Mann nach Schweden geschickt worden, um 

polnische Kriegsgefangene dahin zu bringen. 

Er wäre aber auf der See von den Gefan­

genen, worunter sich Fahrensbachs Diener, 

Johann Rorb von Kölln, befunden hätte, 

umgebracht worden. Das mag nun so seyn; 

wenn aber Hilchen weiter saget, es wäre 

dieses ein Beyspiel göttlicher Rache gewesen: 

so kann ihm Niemand beypfiichten. Dieser 

Mann wäre vielmehr zu bedauern; und 

Nord hingegen strafwürdig; der mit seinen 

Gehülfen die ganze Bedeckung getödtet und 

ins Wasser geworfen haben soll. Der Oft 

sicier war unter allen der letzte, welchen man, 

Hilcben zufolge, nach tapferer Gegenwehr 

in die See stürzcte: er hielt sich an dem 

Schiffsseile M der linken Hand, bis ihm 

dieselbe 
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dieselbe abgehauen worden; hernach mit der 

rechten, blö er auch diese verloren hatte; 

endlich ergriff er es mit den Zähnen, bis 

ihm der Kopf abgehauen worden ??/). 

§. Zi. 

Da nun Fahrensbach merkete, sein 

Ende wäre da, machte er sein Testament, 

nahm von den Seinigen Abschied, und er­

mahnet? sie zur Tapferkeit und Vertheidigunz 

des Vaterlandes. Seine Kinder und David 

Hilchen empfahl er dem Krongroßfeldherren 

Zamoiski, dem Feldherren Zolktewski und 

dem Kastellan von Selz, Grafen Vstrorog. 

Er hinterließ zweene Söhne, lVolmar und 

Johann, nebst einer Tochter, Magda­

lena, welche von der schwedischen Prinzes« 

finn Anna, des Königes Schwester, des 

sterbenden Vaters Bitte gemäß, unter ihre 

Hoffräulein aufgenommen worden. Er ließ 

auch an den König und einige polnische 

Reichsräthe schreiben, um ihnen seine Km-

E 4 der 

^ m) O/c/be» x. ZZ--»Zs. 
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der und ihren Vormund, David Milchen 

zu empfehlen?/). Er starb in den Armen 

beider 

5») Der Brief an den König lautet also: 8acra 
sc 8erenillims I^egia Mgiel5s8, Oomine 
D. clementiilime. Lxtrema vKcia me^ 
8. R.. IVlaieslati Velirae commenclo. ^am 
iamczue mvribunclus, et I^eZis et Oomini 
inei Llementiilimi imxlvrv misericvrcliam. 
k'iliam meam vnicam in tanta orbitate vt 

, in LIementiiümam tutelam Keziam suam 
Futcipiat, 8ereniilimae<zue 8orori luae in 
Lamnlitium contudernium^ue traäat, ve-
dementer snpplicc». ?i1ic>d vrbos parenti-
dus, exutos 5c>rtunis omnibus, nautrazos 
xvrtu milericorcliae iuae recipiat, ti 8. 
ZVIaieslati Velirae, si R.eipudlis:3e semper 
rnazis, (juam mikimet, vixi, si pro cli^ni-
täte 8.1^. ^Vlaielratis Veilrae, Reipndticae-
czne vitam proi'ucii. ?oUet 8. Naieü^s 
Ve^ira plurimum memoria, meminit mea-
rum Isc^r^marnm in .'uo a VVolmaria c!i-
icellVi^ meminit ter clatae 6exterae miki 
luae; meminit beni^ni promiül lui ükeros 
meos promouen6i. I^anc memoriam femi-
animis appello, kanc, animam a^ens con-
telior z ^uic me meosczue commen6o. Lx-
trema illa est siipplicatio mea, cinam cu-
pio apucl 8. 1^. ^laie^atem Vellram vale-
re, ne, czuantnm ^suliitiae ianc^ae aeczuitcl-
tis^ue feret ratio, (?eneroil Oomini ^)a-

8ecretsrü 8. Z.. Naieüatis 
Veürae 
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beider Feldherren und schlief gleichfam sanft 

ein, ohne das geringste Zeichen eines Schmer-

Es zens, 

Veslrae et ^y^i-ii l'errel^ris Venclenlis 
caulse 6eelle velit. Is Keipub. praecla-
ram ac vtilem, miki vero acl extremuin 
vitae meae i'piritum necellariam operain 
nauauit.- liderorum, rerumczue mesrum 
eun6em Luratorem relitzui; /ine iactur^ 
inliFni liberorum n eorum premi non pot-
et>. Velit eum 8. ü.. IVIaielias VeKra 
üidleuatum: 6et koc milii mortuo, lar-
^iatur liberis nieis viuis. ()uo6 reliczuum 
el^, 8. 1^. Maiellatem Veltram intermor-
tua voce ialuto; cliuturnam incolumitatem 
et lecun^a omnia ipü 3 Deo immortali 
comxrecanäo. Darum in Lallris aä I^eli-
num c?ie 7 IVIensi8 I^Iaii. /^nno Domini 
^vcn. 

^iäeliiümus s»dc1itus et seruitor, 
t ?  e  0 » ^  ^  e 5  ̂  ̂  e  ̂  

manu moribuncia. 

Der Brief an die polnischen und litthaui-
sck)en Neichsräthe ist folgender: 

R.eueren6iiHmi, IZ'ullriilzmi, Illullres 
ac ^laAniiici Domini, ^mici kono-
rancii. 

Lxtremum a^ens spiritum et vitam, 
quam naturae ciebedam, pro cii^nitate 8. 
IVIaieliatis et I^eipudlicae pro5unc!en8, ex-
tremum ciico Vale IlluÜr. ac NaZnikcis v. 

veüris: 
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zens, mit der äußersten Standhaftigkeit, be­

trauert und beseufzet von dem ganzen Heere, 

^ am 
vel^ris: cleincle commenclo liberos meos, 
et peculiariter tiliam meam, miieros, 3s-
Ai^os, inopes, sortunis et psrente orbs-
tos. Ollenäerunt Illultr. ac ^Vlazniüc. D. 
vel^rae sinzul3rem 3morem erZ3 me viuum 5 
ne pec^ore Illullr. 3" MaZniüc. D. velirs-
rum elsdsr, oro. ^Von omnino cleserti et 
pupilli erunt p3trocinio Illullr. sc. Nazni-
Kc. D. veslr3rum contec^i. pluramorienti 
non licuit. Vnum etism ma^nopere peto: 
(Zenerosus Dominus , 8ecre-
tsrius I^exiae et I^otsrius 1'erre-
llris Venclenüs, vtilem ac iiäelem Kei 
publ. operam hello boc l^iuonico naug-
uit, et is mibi extremo vitae meae tem-
pore prsello suit. Velintpro suc^oritate 
fus eum yusm maxime 3pu6 8, l>Item 
subleuatum et acutum certe incliZne 3b 
acluersariis suis premitur. 8ine iai^urs 
gutem liberorum meorum premi non pot-
ell; rerum enim me3rum Luratorem eum 
conkitui. Iterum me ^uiciem ipsum, seä 
inulto maxime liberos meos Illullr. et 
IVl3Fnitic. D. Veslris commenclo. Illullr. 
!Vl3Fni5. D. Vel1r3s illis clekenlores 3c tu-
tores relinizuo. D3tum ex cälrrisa^ ?e!i-
NUM 7 menlis IVlaii Anno Domini IVIDLII. 

Illulirils. IVIsFnific. D. V^eKrarum 
seruitor 

/ manu moribunäs. 
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am achten May 16O2 o). Zamsiski ver­

fertigte ihm zwo Grabfchriften /?). .Auch 

Hilchen verfertigte eine 
§. Z2. 

o) Nyenftedt S. iz6 meiner Handschrift: 
Der Feldherr brachte etliche grobe Geschütz 
davor (Vellin) zu beschießen, und nahm erst 
die Stadt ein, darnach schoß er, das Schloß 
zu stören, und ließ Ao. 1602 denken May 
den ersten Sturm anlaufen, der ward abge­
schlagen. Da ward der Herr wendischer 
Woywodde und Oberster, Herr Jürgen 
Fahrensbach, und 'Wolmar von Lengden 
im Sturm geschossen, ist den nechsten Tag 
ritterlich gestorben, hat sein Blut vor sein 
Vaterland gestürzet, davon dem Feldherrn 
groß Leid geschehen ist, und von allen sehr 
beklaget. 
Tpitapbmm sb lüullriüimo Uerve 

eoclem clie, yuo palatinus VencZenüs con-
ci6it, exarsturn in Lsllris scl Selikum. 
Imberbis pgtriae Lzto sbleFZtus sä boKem 

^Vlotcbum, äe^ineor, (Mars yua^us 
pretliteum 

Armis, 6M6ü8Pie timul.) placuiyue tu-
xerbo 

Hero c^um fc^tico lanFuine tin^o mznus. 
(!aesgris Aemilii summi mcix c3lira fetzuutus. 

In l^urcas, poll me Lanics terra Louet. 
?ro xstris noKrs 26 5/'/?^»»,?/ ?^LAem ar-

M3 mouentem 
Veni, rem seiL 5ortiter, staue vis. 
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§. Z2. 

Georg Fahrensback war wohl gebil­

det, und von einem anständigen Wüchse, 

genoß 

Huncia liaec LauromZtis Aespudlica cor6! 
erst vng, 

propter <zu3M smiü praemis, Dane, Wz. 
I^ibertstis smans reFe cregnclo 

pro koc tunc puAno trsnsmsre: poli 
iterum 

l^urkstis Zrsuiter I^iuonum res 6um xero, 
sucli 

Vitarn et opes, vpto, publica res vizeas. 

Hie titus eü , tum pe5tore 
et srmis. 

IVIaZnus, tum pruclens, maximus gtyue 
ticle. 

«^) Kumulus 
Lrebrs tulit srms 

ills 
^ >^nti<zui Feneris nous lux, nous Floris 

Dentis 
I^iuonicae, nunyusm äubitsuit säirs 

periclum 
Vitae pro patris, pro reZno recriz vtroczue. 
Z^ellis emerüt, nunc et poll sukiera viuit, 
koslczusm militibus, mixtus tuperare 

^lititur alluetu (captum esl) Flgns vnics 
cannae 

L!uL et iZniuomae rupit per vulers pecius. 



Von Geora Fahrensb^. 77 

genoß einer dauerhaften Gesundheit, und 

eindeckte mi! jedem Blicke seine Großmuth, 

seine Redlichkeit und seine Bescheidenheit. 

Er hümesich, Jemanden Unrecht und Scha­

den zu thuu. That man ihm Unrecht: so 

achtete er nicht darauf, sondern hielt die 

Nachbegierde für ein Kennzeichen eines nie­

drigen GemütheS. Dagegen hat er viele 

wider die Beleidigungen mächtiger Feinde 

vertheidigt und geschähet. Nicht einmal die» 

jenigen welche ihm nach dem Leben trachteten, 

suchte er, wenn er konnte, mit den Waffen 

zu verfolgen, sondern überließ sie ihrem 

Schicksale. 

Seine Klugheit im Rache, seine Er? 

fahrung in sehr vielen, besonders Krie-

gcssachen, und seine Entschlossenheit in Ge­

fahren leuchten aus feiner Geschichte genug« 

sam hervor. Bis an sein neunzehentes Iahe 

hat er weder Wein, noch starkes Getränk 

genossen. In seinem ganzen Leben hat er die 

Trunkenheit verabscheuet, indem er dafür 

hielt, alle Kräfte des Verstandes würden 

dadurch 
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dadurch stumpf und vernichtet, die Menschen 

aber dadurch in Vieh verwandelt. 

Seine Keuschheit, Klugheit, Tapfer­

keit, Mäßigkeit, Redlichkeit waren groß; 

sie wurden aber von seiner Siltsamkeit über» 

troffen, und durch dieselbe lieblicher und 

angenehmer. Bey aller natürlichen Herze 

haftigkeit und bey seiner großen Leibesstärke 

war er nicht wild, unbändig oder übers 

müthig, wie man an so vielen andern sieht; 

sondern freundlich und holdsälig. 

Was Gelehrsamkeit und fremde Spra­

chen betrifft, davon wußte er nichts. Er 

widmete sich zu frühe dem Kriege. Keine 

andere Sprache verstand er, als die deutsche 

und esthnische. Allein seine gesunde Ver­

nunft war so groß, daß er es oft in wichtigen 

Dingen gelehrten Männern zuvorthat. Da» 

bey erkannte er den großen Nutzen und die 

Anmuth der Gelehrsamkeit. Wahre Ge< 

lehrte liebete und ehrete er aus der maßen. 

' Mit den Ausländern, besonders Polacken 

und Litthauern, lebete er in der größten 

Ver-
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Verträglichkeit und Einigkeit; und diese hiel­

ten sehr viel auf ihn und seine Einsichten. 

Seine Freundschaft war Felsenfest. 

Zur Zeit des Zwifchenreiches nach Stephans 

Tode wollte man ihn, bald durch Verei­

sungen, bald durch Drohungen, von dem 

Krongroßfeldherren Aamoiski abwendig ma­

chen. ' Aber alles dieses war vergeblich. 

Nur der Tod hat diese beiden große Freunde 

getrennet. Und was kann man mehr rüh­

men, als die Freundschaft, welche er dem 

Hilcken bewiesen hat, obschon es nicht an 

Leuten fehlete, welche das Feuer der Unei« 

nigkeit zwischen ihnen anzublasen bemühet 

waren. 

So beständig er in der Freundschaft war, 

so standhaft war er in der evangelischen Re­

ligion. Er bekannte solche bis an sein Ende, 

und sorgete in den letzten Augenblicken seines 

Lebens, daß seine Tochter in derselben von 

der Prinzessin» Anna erzogen würde. 

Selbst 
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Selbst dankbar, und den Dankbarm 

hold, hassete er Undankbare und hielt sie für 

Feinde der menschlichen Gesellschaft. 

§. ZZ-
Seiner Gemahlinn Name ist unbekannt. 

Hilchen meldet nur so viel, daß sie ihm an­

sehnliche Güter in Kurland zugebracht hat. 

Es ist demnach höchst wahrscheinlich, daß sie 

aus Kurland gewesen. Gewiß ist es, daß 

sie vor ihm gestorben ist, wie solches aus 

Fahrensbachs Briese an den König Sig­

mund III erhellet. Er hinterließ von ihr 

zweene Söhne, N)o!mar und Johann und 

eine Tochter, Magdalena. Daß er aber 

wehr Kinder, und wenigstens noch einen 

Sohn gehabt, der Friederich Georg hieß, 

und sehr jung, nämlich am i^tenHornung 

z 5 86 starb, ist zu erweisen ?-). 

§. 34» 

?) An Oa»?'e/?'5 posmütiduz 
inicis, gulieis, dellicis, III lit. ^ 8 
finde ich folgendes: 

5 k i v L k i c 0  o x 0 i ^ Q i 0 .  
Mszuitici et (5eneroü Oczmini 
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§. 34.' -
Der ältere unter seinen nachgebliebenen 

Söhnen war also Vvylmar, der, wenn ich 

mmh-

lisere^is!n I^r^uz, prseliclis 
VcncZenüs, et 8eneriil'. pvloniae Ke^is 
Douitum I^iuonicorum?raekeAi, 

? I 1. I 0 I. 0. 
<)ui immaturs morte periit ^.nnc» 158^ ciis 
14 k'ebrugrii, yuintn c!ie poli Kliolum 2I-
terum eicjem Ono. ^ett^eroreLens N2tum 
in arce ^evbur?ensi, 

M 0 X I M 7" V IVl. 

xZrente, 
Däitus in lucem czu3n6o pufillus eras: 

^srs erat in tumrno poütus tibi culmins 
cveli, 

. 8ic foboles ^Isrtis elara ^uturus eras. 
ksresrum inuictia at ^uarto ts iuliulit 

annn, 
Lum law virtutis plurims li^na Zare^. 

Cvrpns erüt tenerispuerv rvbiMus snnis: 
Ore venuttns er^is» cvräe snimosus erss. 

Kex 5/e/>/>a»tt,r Vicior partA 1.iuvni ?1e terra 
Ouancin tuo ?atri muners ̂ erre 6e6it: 

Ugtus in 05i!ia es?3triciu1cii?imus kgeres, 
Odilia exutus mvx pgter ipse fuit. 

lic laetis milcentur 
8ie puer slter 

I^alcitur vt kstii, tu per!s. > 
L l's 
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muthmaßen darf, am yten Hornung ls86 

zu Neuenburg in Kurland geboren worden. 

Er ging zu Dörpat in die Schule /) und 

war, nebst seinem Bruder, in dem Lager des 

Z«moiskl vorVellin 1602. Fahrensbach, 

der selbst sehr jung Kriegsdienste leistete, 

wollte seine Söhne frühe dazu anführen» 

Und das war nicht ohne Nutzen. Schon 

16S7 war er Befehlshaber oder Hauptmann 
iu 

l'e tulit eripuit ^evdurZIcs tellus: 
Xsrkkusuim, KeZis munus, st olla 

tenet.» 
l'eüsntur patriae lacr^mae, et mens plenz 

äoloris ' 
()usnta tuo kle te Ipes 5it aciemta?atri. 
Hieraus sieht man, daß Georg Fahrend 

dacb das Schloß Neuenbürg in Kurland be/ 
sesixn, und vermuchlich nach dem, was oben 
gesaqer worden, mit seiner Gemahlinn 5e? 
kommen hat. Dieses Sckloß besaß in den 
Ordenszeilen der Komthur zu Doblen. Der 
letzte unter diesen Komthuren war ein Herr 
von Recke. Herzog Gotthart schenket? et 
dieser Familie. Es ist also nicht unwahr, 
scheinlick, daß die Gemahlinn unsers Hahs 
rensbachs eine von Recke gewesen sey. 

5) Rathspr. 1597 S. 146. 
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zu Wolmar. Dieses belagerte damals der 

schwedische Oberster Iesptr Rruse, der aber 
an Lahrensbachen einen so tapferen und 
unerschrockenen Gegner und Vertheidigev 
fand, daß er sich bey einem mmhigen Aus­
falle der Belagerten gezwungen sah, die Be­
lagerung aufzuheben und sich mit wenigen 
zu retten 5). Er war wenigstens schon 1612 

polnischer Statthalter und Kriegsoberster in 
Livland. Er versicherte damals, den Still­
stand mit Schweden aufrichtig zu halten ?/). 
Im I. 1613 schloß er als livländischer Gom 
verneur mit dem schwedischen Gouverneur in 
Esthland, Gabriel Oxenstjerna, einen 
Stillstandes Michaelis, der hernach zu 
Rännigshof bis zum 26sten Jänner 1616 

zwischen erwähnten beiden Herren verlängert 
worden n>). Wie Herzog Wilhelm im 

F 2 Jahre 

5) Hiarne B. VII S. 998 m. H. Dalin 
Th. III B. II S. 446. Livl. Zahrb. Th. II 
Abschn. 2 S. Z62. 

») Reich D. 510—512. Livl. Jahrb. Th. II 
Abschn. 11 S. 448. 

«>) Livl« Jahrb. Th, II Abschn. s S. 456» 
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Jahre i<5l6 Kurland verlassen mußte, ver­
ordnete er ihn zu seinem Statthalter» Nun 
hing er bald auf schwedische bald auf polni­
sche Seite, bis Michael Occhanus ihn mit 
dem Könige von Polen wieder ausföhnete^-). 
Im Jahre 1618 besaß er in Kurland die 
auzemische« Güter im Frauenburgischen, 
welche aber die damalige königliche Kommis­
sion, seiner Bewahrung ungeachtet, dem 
Herzoge F' iedtNch einräumeteA)» In eben 
diesem Jahre verpfändete er dem N)ilke!m 
de la Barre das GutCentenhof tm peruani­
schen für tausend, .Thaler, weil dieser ihm 
eine geraume Zeit gerreue Dienste, mit Auf­
setzung seines Lebens und aller seiner Wohl­
fahrt, sowohl in Livland und Kurland, als 
auch in der Belagerung des Schlosses Au-
zenburg unverdrossen und unweigerlich gelei» 

siet, und von ihm eine namhafte Summe 
Geldes 

sr) Mr. Iahrb.Th.llAbschn.IlS.5iZ-5i6. 
52? l' 537 
siegenhorn Staatsrecht, in dm Beylagen 
S. 458. .. . -
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Geldes zu fodern hatte 2). Im Jahre 1620 

tieneke er unter dem Großftldherren vou Lits 

thauen in der Moldau wider die Türken a). 

Hier ward er bey einer Empörung der Sol­

daten in der Nacht zwischen dem 6ten und 

7ten Weinmonates von dem Fürsten Aanti-

mir gefangen und nebst verschiedenen ansehn­

lichen Männern, welche ein gleiches Schick/ 

sal getroffen hatte, nach Konstantinopel ge­

bracht, wo man ihn, nebst den übrigen Ge­

fangenen in einem Thurme, etwa eine Meile 

Lson dieser Hauptstadt, einsperrete. Erst 
.162z ward er aus diesem Gefängnisse be-

F z steyet. 

2) Die Urkunde, gegeben Auzenburg den 6ttn 
Marz i6>8, steht in meinen Beweisen zur 
livlandischen Adel-Mschichte Th. U S, 
—Z69. In dieser Urkunde nennet er sich 
also: Ich Colmar Larenßbach, Erbherr auf 
Kanus, Starost zu Ruyenund Tarwast :c. 

«) Ohrensbach war ein in vielen Sprachen 
geübter,  nicht unerfahrener,  aber sehr wum 
derlicber Mann. 
lplencjjcjjs in I^nonia nats^ibus Aeltistzue, 
in?enio mons)u5<iue leuior; sec! manu 
promtus, peipetuus Lorecii Aemulu8. 

- ^iüorig s 
-^Mo, x. (>72. 
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sreyet 5). Seit der Zeit habe ich ihn in den 

Geschichtbüchern weiter nicht gefunden. 

Der jüngere Sohn, Johann, §. z z. 
ist sehr wahrscheinlich derjenige, dessen ich 
oben §. 12 schon erwähnet habe. Sollte 
ich hierinn irren: so weis ich von ihm nichts 
zu sagen. Wie mir denn auch unbekannt ist, 
eb die Tochter Magdalena vermählet wor­
den; und ob die Gebrüder N)olmar und 

Johann Leibeserben hinterlassen haben. 
Dieser Versuch kann auch dazu dienen, 

daß man daraus ersehe, wie ich in meiner 

Geschichte des livländischen Adels verfahren 
und verfahren werde. . 

Lomm. Llmtinenüs belli, 
Osnt. 1646 in 4. p. »4. ,70. Aoö/n'clcU 

. x. 672. 674. 694. 704. 724 855-

§. 35 

Ver-
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Fortgesetzte Nachricht von den 
Tschuden. 

^ ̂ n dem sten Stücke des ersten Bandes 
6^1 der Versuche in der Livländischen 
Geschichtskunde ic. welche der gelehrte und 
verdienstvolle Herr Justiz - Bürgermeister 
Gadebusch in Dörpat herausgiebet, befin­
det sich von mir eine Abhandlung von den 
Tschuden. Eine im Jahr z 782 auf Befehl 
eines Hocherlauchten Kaiserlichen Reichs-
Justiz-Collegii der Liv- Ehst und Finnländi? 
schen Sachen, und aufNequisition des Herrn 
Staats Raths Post-Dirckteurs, des Kai­
serlichen Russifchen Wladimirs und Könige 
lich-Schwedischen Nord.-Stern Ordens Rite 
ters Mathias von Eek Hochyiohlgeboren, 
vyn mir verrichteten feyerlichen Einweihung 

. F s einer 



so Fortgesetzte N^chrlcht 

einerneu erbaueten Filialkirche zu Soikinain 
Jngermannland, d. i. jetzigen St. PelerS-
burgfchen Gouvernement, im Kattillaischen 
Kirchspiele, dienete mir zugleich zu einer aber­
maligen neuen und für mich erwünschten Ge­
legenheit, meine über die Tschuden angefan­
gene und herausgegebene Bemerkungen fort­

zusetzen. Ohnmöglich konnte ich diese sich 
tnir darbietende Gelegenheit ohngenutzt vor­
über gehen lassen, und ich war in der That 
glücklich genug, auch diese meine aberma­
lige Untersuchung nicht ganz fruchtlos ablau­
fen zu sehen. Durch den Beysall einiger 
Gelehrten, und insonderheit des schätzbaren 
Herrn Herausgebers dieser Versuche, und des 
um die russische Litterärgeschichte, sehr ver­
dienten und berühmten Herrn Collegien-As-
sessors Vackmetfter ermuntert, theile ich 
also aus eigener Erfahrung und aus dem, 
nvas ich von noch lebenden Augen.' und Oh­
renzeugen erkundet habe, meinen Lesern, und 
unter diesen, den forschenden Liebhabern der 

vaterländischen Geschichte, folgende fortge-
, setzte 
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setzte Nachricht von den Tschuden mit, mit 
der Bitte, das unvollkommene daran zu über­
sehen, und da wo ich etwan, in den von mir 
hergeleiteten Schlußfolgen irren könnte, lieb­

reichst zurecht zu weisen. 

Ich mache den Anfang mit ihren hoch­
zeitlichen Gebräuchen. Zwar habe ich solche 
bereits in meiner ersten Abhandlung Abschn. V 
pag. is beschrieben. Allein aus Mangel 

mehrerer zuverlaßiger Nachrichten geschah 
solches damals von mir nur kurz, und da, wie 
allen Geschichtforschern bekannt ist, dcrglei-
chen Gebrauche in Beurtheilung der Verschie­
denheit mehrerer Nationen älterer Zeit und 
Ursprungs, einen hauptcharaktenstischenZug 
ausmachen; da ich überdem gerade aus die­
sen und dergleichen Gebräuchen die Verschie­
denheit der tschudischen und estheischm Na­
tion, welche man bis dahin, in Erwehnung 
der erstem nicht genugsam von letzterer un­
terschieden darthun zu können hoffe: so glaube 
ich den forschenden Liebhabern der ältern Ge­

schichte, 
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schichte, keinen unangenehmen Dienst zu er­
weisen, wenn ich mich darüber so ausführ­
lich als es um zuoerläßig möglich seyn wird, 
auslasse. 

Der Tschude schickt einen seiner Be­
kannten, der aber wie ich nunmehr erfahren, 
kein Blutsverwandte von ihm feyn darf, zu 
dem Mägdchen hin, mit welchem er sich zu 
verbinden gedenket, und läßt bey ihren Ael-
tern um sie anhalten« Hat sie Neigung zu 
der Heyrath, so bittet sie sich Bedenkzeit aus, 
und dieses muß sie immer thun, wenn sie sich 
^auch sogleich wirklich dazu entschließen sollte; 
aber hat sie schon einmal dieses gechan, so 
wird ihre künftige Einwilligung beynahe als 
gewiß angesehen, und der Freywerber theilt den 

'Anwesenden etwas Geld, gewöhnlich dreyßig 
Kopeken in Denuschken aus. Ohngefähr nach 
acht hierauf verflossenen Tagen, wird der Frey­
werber wieder qerufen und der Entschluß Ve6 
Mägdchens wird ihm bekannt gemacht. — 

Fallt er günstig aus, welches fast ohne Aus­
nahme 
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nähme geschiehst, sobald sich das Mägdchet» 
Bedenkzeit ausgebeten hat, so theilt der 
Freywerber im Namen des Bräutigams Ge­
schenke aus, welche in einem paar Ohrge­
hänge, in einer rochen Mütze mit Perlen 
gestickt, in einem Gurt und in einem blauen' 
Rocke bestehen, so wie solche in den unten 
folgenden Kupferstichen zu sehen sind. Dies 
ist die gewöhnliche Verlobung der Tschuden!, 

An dem bestimmten Tage der priester­
lichen Copulation, welches gemeimglich 
der Sonnabend ist, fahret oder reitet die.' 
Braut mit verdecktem Angesicht s) in Be­
gleitung von drey bis vier Verwandten aus 

ihrem Hause nach der Kirche, und der Bräu­
tigam mit einigen Verwandten aus den sei-, 
niqen, und zwar nicht in Gesellschaft der 
Braut, wenn sie auch aus einem Dorfe und 
so gar Nachbaren seyn sollten. Nach ge­
schehener priesterlicher Copulation, begeben 

sich 

«) Man s-h- das V. Stück der Eadebusslsche»^ 
Versuche pag. 19. 

x 
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sich beyde wieder nach Hause, und zwar der 
Bräutigam in sein Haus, die Braut aber 
in das Haus ihrer Aeltern. Bey der An? 
kunft des junqen Ehemannes in seinem Hause, 
Werden alle Verwandte desselben versammlet. 
Den jungen Ehemann setzet man hinter ei­
nen Tisch, über feinem Kopfe, an der Wand 
befestiget man ein vier bis fünf Faden langes 
Handtuch, worauf sich ein Obroö (ein auf 
einem starken viereckigten Brete gewähltes 
und mit Firniß überzogenes Bild eines Hei­
ligen) befindet, dem man einige Wachslich­
ter angezündet hat, und vor sich auf dem Ti­
sche hat er angefüllete Krüge mit Bier und 
Brandtewein. Zwey Weiber stellen sich in 
einiger Entfernung vor den Tisch, bewegen 
sich immer mit dem Körper und wechselsweise 
aufgehobenen Füßen, bald rechts, bald links, 
doch ohne ihren Platz zu verändern und sin, 
gen; andere Weiber setzen sich auf den Bo­
den und wetteifern mit ihnen im Gesang, die 
Linen überschreyen, die andern und unter die­

sem Gesänge oder vielmehr Geschrey, leeren 
die 
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die anwesenden — Anverwandten und Freun­
de männlichen Geschlechts das Bier und den 
Brandtewein aus, welches gewöhnlich bis 
nach Mitternacht dauret. Ehe sie aber aus 
einander gehen, und ofte schon beym An­
fange dieser Feyerlichkeit, wird dem Bräu» 
tigam in eine Schüssel, die er vor sich auf 
dem Tische stehen hat, von einem jeden An­
wesenden, etwas Geld geworfen. Am fol­
genden Morgen welches gewöhnlich der 
Sonntag ist, wird der junge Ehemann aber­
mals hinter seinem Tisch, unter dem Bilde 
des Heiligen (ObroS) geseht, man wirft ihm 
wieder etwas Geld in die Schüssel und einige 
Stunden nachher, nachdem ihn fein Vater 
gesegnet hat, fahrt die ganze Gesellschaft ins 
Haus der jungen Frau, um sie abzuholen. 
Auf diesem Zuge sind zwey Weiber, welche 
beständig singen müssen, zwey ganz unent­
behrliche Dinge. Bey ihrer Ankunft, wo 
sich die junge Frau nebst ihren Aeltern und 
Anverwandten hinter einem Tische sitzend 

befindet, wird gleich beym Hineimrelen in 
die 
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die Stube der Anfang damit gemacht, daß 
dem Vater der jungen Frau, vou ihrem 
Schwiegervater wenigstens drey Rubel zum 
Geschenke überreichet werden, wovon ihm 
jener zwanzig bis fünfzig Kopeken wieder 
zurücke giebt, um eine Peitsche zu kaufen, 
wit der sein Sohn den Ungehorsam seiner 
künstigen Frau bestrafen könne. Hierauf 
bringt er drey Krüge, welche nur zur Hälfte 
tnit Bier angefüllet sind; diese seht er in 
Form eines Triangels auf den Tisch; der 
Vater des jungen Ehemannes — füllt sie 
aus einer großen Flasche Bier, die er zu dem 
Ende mitgebracht hat, voll, und die Anwe­
sende leeren sie aus. — Die Tschuden glau­
ben durch eine genaue Beobachtung dieser 
Ceremonie, die Liebe und Eintracht unter den 
Neuverbundenen nicht wenig zu befördern. 
— Zst der Vater der jungen Frau ein wohl­
habender Mann, so dauret dieser Schmauß 
in seinem Hause bis — spät in die Nacht; 
ist er aber arm, so halten sie sich nur eine 
kurze Zeit bey ihm auf. Ehe aber die Tochter 
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das vaterliche Haus verläßt, wirft sie sich 
nebst ihrem Manne vor ihren Eltern auf die 
Knie, welche thnen ihren Seegen ertheilen 
und zugleich einen Obros verehren. Auf 
dem Wege nach dem Hause ihres Mannes, 
muß die junge Frau von ihrer Taufmutter 
und zwey Weibern welche bestandig sinken, 
begleitet werden. So bald sie angekommen 
sind, bringt der Varer des jungen Eheman­
nes, der etwas früher nach Hause gegangen 
ist, seinen angekommenen Gasten schon auf 
dem Hofplatze Bier entgegen. Hat ein jeder 
der Anwesenden getrunken, so ergreift der 
junge Mann einen Gurt, den seine Frau 
vorher um den Hals gehenget hat, reiß: sie 
mit sich m die Stube hinein, in der sich nie­
mand befinden darf, und kommt nach emiger 
Zeit wieder mit ihr heraus auf den Hofptah, 
wo die Gäste, die feine Zurückkunft erwarten, 
ihm nunmehr alle in die Wohnstube folgen. 
— Auf Befragen einiger alter Tschuden, 
nach der Absicht dieses etwas sonderbar schei­
nenden Gebrauches, und was das junge 

G ' Paar 
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Paar in der Wohnstube allein zu machen 
pflege, wüsten sie nichts besonderes zu sagen, 
versicherten aber zugleich, daß sie auf ihren. 
Hochzeiten auch nicht ein einziges Wort mit 
ihren Weibern bey dieser Gelegenheit gespro­
chen, noch viel weniger mit ihnen gescherzet 
hätten, denn dieses sagten sie, thun nur freche 
Leute. 

Sogleich beym Eintritt in die Stube 
wird die junge Frau von ihrem Manne nach 

' eincm Tisch zugesühret, worauf ein großes 
Brodt lieget; dieses ergreifen sie beyde, mit 
beyden Händen und tragen es fo in ein Nei 
benzimmer, wenn sie wieder von da heraus­
gekommen, fo wird der jungen Frau ein Ge­
fäß mit Wasser gebracht, woraus sie ihren 
Schwiegerältern auf die Hände gießt, welche 
sich alsdann waschen und einige Hände voll 

. Wasser auf die Umherstehende' gleichfalls 
sprühen. DiefeS soll der jungen Frau zur 
Lehre dienen, sich die Reinlichkeit in ihrem 
Hauswesen angelegen seyn zu lassen. Nun 

sehen 
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setzen sich die Gäste zu Tische,, wo der Tauf­
vater der jungen Frau obenan siht; sie fclbst 
aber stellet sich dem Tische gegen über, ihre 
Schwiegerinn, wenn eine da ist, oder in 
Ermangelung derselben eine andere Weibs­
person, legt ihr eine Hand auf den Rücken, 
und nun bücket sie sich beständig fort gegen 
die Gäste, fo lange bis sie vom Tische auf­
stehen. Ermüdet sie bey dieser Höflichkeits­
bezeugung, welches nicht selten geschiehet, 
weil die Gäste gerne lange bey Tische zechen, 
so ist es ihr erlaubt zuweilen einige Minuten 
auszuruhen. Des Abends bey der Mahl­
zeit bringt der junge Mann und seine Frau 
beyde mit beyden Händen em Glaß Bier hal­
tend, dasselbe dem Taufvater zuerst; dieser 
trinkt es aus und wirft darauf etwas Geld 
ins Glas. 

Alsdennprasentirensie auf eben dieselbe 
Art auch jedem der übrigen anwesenden Gäste 
ein Glas Bier, welches diese ebenfalls ganz 
austrinken und Geld ins GlaS werfen. 
' G s Sollte 
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Sollte einer von den Gästen kein Geld bey 
sich haben, so muß er etwas anders von eini­
gem Werths ins Glas legen, z. B. Ein 
Tuch oder sonst etwas. An diesem Abend, 
welches der Sonntag Abend ist, werden die 
Anverwandte der jungen Frau zuerst bewinhet, 
sobald sie aber abgegessen haben, sehen sich 
die Anverwandte ihres Mannes zu Tische, 
(denn Fremde werden, außerdem Freywerber, 
fast niemals zu ihren Hochzeiten geladen) und 
die erstem werden in ein benachbartes Haus 
geführet, wo sie bis an den andern Morgen 
bleiben müssen; doch läßt man es ihnen hier 
an Bier und Brandtewein nicht fehlen. Den 
folgenden Morgen darauf, nachdem sie ein 
gutes Frühstück zu sich genommen haben, 
werden sie wieder zurück in das Hans des 
jnnaen Ehemannes geführet, wo der jungen 
Frau in ihrer Gegenwart, der Kopf und 
zwar wie ich bereits in meiner ersten Abhand­
lung gemeldet in der Badstube ganz kahl ge­
schoren wird, während welcher Zeit die junge 
Ehefrau und ihre Brautsjungfern weinen, 

die 
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die übrigen Anwesenden aber bis zur Mit-
tagsmahlzeit tapfer saufen, ^nach deren En­
digung das neue Ehepaar abermals mit dem 
Bierglase herumgehet, und sich etwas Geld 
hinein werfen laßet. — Den Beschluß von der 
ganzenHochzeit, welche sich mehrentheilsMon-
tages, höchstens Diensttages, zu endigen pfle­
get, machen noch folgende Ceremonien. Die 
junge Frau wird zu dem Fluß oderBrunnen ge-
führet,aus dem sie gewöhnlich Wasser schöpfen, 
einer von den HochzeitSgästen füllet zwey Ge­
schirre mit Wasser und setzt sie beyde vor die 
Füße des jungen Mannes und seiner Frau, die 
ihre Arme in einander geschlungen haben. 
Jeder von ihnen stößt eines von diesen ange-
füllten Geschirren mit dem Fuße um, fo daß 
der Boden oben-zu stehen kommt» Ist diefeS 
Umstoßen der Geschirre dreymal wiederholet 
worden, so wirft die junge Frau einen Gurt 
wenn es ein Strom, und ein Stück Geld, 
wenn es ein Brunnen ist, hinein. Hierauf 
werden zum viertenmale die Geschirre gefüllt 
und nach dem Hause getragen. . Man bei 

G z sprüht 
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sprüht den, der sie trägt mit Wasser; dieser 
sprüht wieder, und wenn sie endlich des Be-
sprützens müde sind, so reißen sie ihm die 
Geschirre aus den Händen und bemühen sich 
sie zu zerschlagen. Kann dieses eben so bald 
nicht geschehen, so werden sie abermals ge­
füllt, und auf dem halben Wege von dem 
Brunnen nach dem Hause zu gesetzt, von da 
sie die junge Frau abholet und nach Hause 
bringe^. Nach dieser Ceremonie, von der 
jch die Ursache nicht habe erfahren können, 
kehren alle Gaste in die Stube zurücke und 
nun werden von den Anverwandten der jun­
gen Frau an die Anverwandte ihres Mannes 
Geschenke ausgetheilet, die in Gürten, Tü­
chern und dergleichen bestehen, und wofür 
ein jeder zwey Kopeken nicht mehr und nicht 
weniger bezahlen'muß« Ist endlich auch die­
ses geschehen, so wird den Anverwandten der 
jungen Frau ;c. durch Anklopfen an die 
Wände des Hauses mit einem Stücke Hotz, 
zu verstehen gegeben, daß sie sich nach Hause 
begeben sollen, die Anverwandten ihres 

Mannes 
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Mannes hingegen schwärmen noch die ganze 
Nacht hindurch. Uebrigens wird es bey den 
Tschuden für eine große Artigkeit gehalten, 
wenn sich die junge Frau im ersten Jahre 
Nicht in ihrer Schwiegeraltern Gegenwart 
setzet. Doch ist dieses bey ihnen keine solche 
Notwendigkeit wie bey den Jschoren. 

' Dieses sind wie ich zuverläßig aus den 
eigenen Erzehlungen mehrerer alter Tschuden 
erfahren habe, die gewöhnlichen Verlöbniß-
und Hochzeitsgebräuche derselben. Verglei­
chet man nun mit denselben die hochzeitliche»? 
Gebräuche der Esthen die Herr Hupet in sei­
nen topographi'chen Nachrichten erzehlet, 
so fällt schon hieraus, wie mich dünkt, die Ver­
schiedenheit beyder Nationen deutlich genug 
in die Augen, wenn gleich in einigen dieser 
Gebräuche, eine, jedoch nur weit entfernte 
Übereinstimmung statt zu haben scheinet. 
Noch mehr aber erhellet solche aus den an-

G 4 der-

ä) Man sehe 'Herrn Hupel topographische 
Nachrichten II von 9. 174 bis x. 177» 



IO'4 Fortgesetzte Nachricht 

derweitigen Gebrauchen, welche den Tschn-
den eigen sind, und aus der Verschiedenheit 
ihrer Sprache. 

Ich habe bereits in meiner ersten Erzeh-
lung<7) des großen Festes Erwehnung getdan, 
welche sie dem Lhlarm oder Flororv. einem 
Heiligen, welchen sie als den Beschützer ihrer 
Pferde ansehen, zu Ehren jahrlich seyern. 
Ich füge nur noch hinzu was ich nachher er­
fahren, nemlich daß sie an diesem ihnen über­
aus festlichen Tage ihre Pferde zur Kirche 
führen, und nach verrichtetem Gottesdienste 
und Gebet um eine gute Pferdezucht, selbige 
sammtlich zur Schwemme in die Luga führen, 
(einen Fluß den sie, weil sie um denselben 
gröstemheils ihre Dörfer und Wohnsitze an­
gelegt haben und er ihnen Nahrung und Be­
quemlichkeit verschasset, matuschka naschaja 
Luga, d. i. unsere wohlthätige Mutter der 

Luga-

e) Man sehe das Vte Stück der Eiadebuschi« 
schen Versuche in der Livtändischen Geschichtss 
klmde xaz. .5—19. 
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Lugaflnß. nennen.) Bey ihrer Zurück/ 
kunft, müssen die Pferde mit Haber gefüttert 
werden, wenn er auch aus Mangel alten Hat 
bers, weil dieses Fest zu Ende des Junii 
Monats einfallt, unreif vom Felde abgei 

schnitten werden sollte. 

Dem Propheten Elias C^slja prorok) 

ZU Ehren, in welchem sie den Befchützer ih­
rer Heerden und besonders ihrer Schaafe ver- -
ehren, wird gleichfalls ein jahrliches feyerli-
ches Fest in dreyen auf einander folgenden 
Tagen gefeyert, davon jedoch nur der erste 
Tag .;omsdienstlich begangen wird. An oder 
vielmehr zu selbigen wird von ihnen ein ganz 
weißes Schaaf, welches auch nicht den gering­
sten Flecken haben muß geschlachtet und ge­
meinschaftlich von ihnen verzehret. Zu dieser 
Absicht haben sie fast in allen ihren Dörfern 
von einiger Bedeutung ein eigenes Haus oder 
vielmehr eine Art von Capelle, in welchem 

diefe festliche Mahlzeit gehalten und sich ei­
nige ObroS (Bilder der Heiligen) befinden, 

G 5 vor 
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vor denen sie Wachskerzen anzünden. An 
den Seirenmanden dieses kleinen Gebäudes 
aber stehen die Bienonnen, welche, ehe der 
Anfang mit Ausleerung derselben von ihnen 
gemacht wird, eingefeegnet werden. 

Bey ihren Begräbnissen haben sie keine 
Ceremonien, die von den gewöhnlichen, in 

der russischen Kirche gebräuchlichen, verschie­
den wären. Allein zweymal im Jahre im 
Frühjahr und zur Herbstzeit, halten sie auf 
den Gräbern ihrer verstorbenen Verwandten 
«ine Mahlzeit und beweinen sie. Doch ist 
dieses letztere mehr ein Geschäffce der Weiber, 
welche in Ermangelung natürlicher und auf­
richtiger Tht änen, künstliche durch Knoblauch 
hervorzulocken wissen. 

Was die Sprache der Tschuden betrifft, 
so ist solche, wie ich bereits in meiner ersten 
Abhandlung erwehnet habe ^), von der Fin­

nischen 

«i) Siehe das Vte Stück der Versuche des 
Herrn GaOehujch xaz. 12. 
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nischen so wenig unterschieden, daß jeder Finne 
einen Tschuden und der Tschude einen Finnen 
recht wohl verstehen kann. Mit der russischen 
Sprache aber hingegen hat sie ganz keine, ja 
auch nicht die geringste Ähnlichkeit. Was 
ich von selbiger nachmals mit Gewißheit er-, 
fahren habe, bestehet in folgenden. Der 
Tschude verwandelt, fast immer und beson­
ders im Anfange dcr Wörter das k in tsch, 
auch habe ich eben diesen Ausdruck in andern 
Wörtern, die sich eben nicht mit einem k an­
fangen, häufig gefunden. So heißt zum 
Beyspiel: 
Zehn im finnischen kümme im tschudischen 

tschümmene 
kalt im finnischen külme,im tschudisch. tschülme. 
ein Licht kündele, — — tschündele. 
eine Kirche — Kirku, — — Tschiriku. 
eine Glocke — Kelle, — — Tschelle. 

Eben dieses erhellet auch aus dem vet? 
tmr in der ersten Abhandlung p. l z angeführ­
tem Volkslieds, und eben aus diesem in ihrer 

Sprache 
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Sprache so häufig gebrauchtem tsch, mögen 
sie wohl von Ausländern Tschudi genannt 
worden seyn. Man vergleiche hiemit meine 

erste Abhandlung p. 8 zu Ende und p. 9 zu 
Anfang. Eben diese Sprache ist meiner 
Meynung nach, auch diejenige, welche die 
ältern rußischen Geschichtschreiber unter 
tschudskoi jasick verstanden haben müssen, 
und welche noch heuliges Tages von denen 
mit den Tschuden bekannten Russen tschudskoi 
jasick genannt wird, denn die ehstländische 
Sprache heißt von jeher im Rußischen est-
ländskoi jasick und die Lettische latischskoi 
jasick e). Weiter erstrecken sich meine Beob­
achtungen in diesem Stücke nicht. Eine an­
derweitige Bemerkung aber, die ich erst neu­
erlich zu machen Gelegenheit gehabt habe, 
scheinet mir der Aufmerksamkeit Werth zu 
seyn. Ich habe nemlich von einem sehs 

glaub-

e) Man seke Herrn Doktors und Oberconsisto, 
rial< Raths Büschings größers Werk setner 

. Geographie erste Auflage S. 499 und fünfte 
- Auflage S. 6z8. 
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glaubwürdigen und angesehenen hiesigen 
Kaufmanne, der ein großer Freund und 
Liebhaber der Lectüre überhaupt, und in­
sonderheit der vaterländischen Geschichte 
ist, bey Gelegenheit, da er meinen er.' 

sie» Aufsatz von den Tschuden gelesen hat, 
zuverläßig erfahren, daß er bey einem ehe­
maligen, seines Holzhandels wegen noth-
wendig gewesenen Aufenthalte von einigen 
Wochen an der PeipuS See, unter den dor­
tigen russischen Bauren, eben dergleichen 
Gebräuche als ich von denTschuden beschrieben 
wahrgenommen habe, ohne jedoch gewusi oder 
von ihnen gehört zu haben, daß sie sich zu 
den Tschuden rechneten, oder Abkömmlinge 
derselben wären. Eine Benennung, welche 
sie dort, wahrscheinlich so wie die von mir 
beschriebenen und an der Luga wohnhafte 
Tfchuden gerne verheimlichen, und welche 
durch die Länge der Zeit sich auch wohl bey 
ihnen einmal gan; verlieren kann. Jnson: 
derheit erzehlte mir mein gedachter Freund, 
daß er jemals an dem von mir beschriebe­

nen 
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nen Chlarin oder Florowsseste, oder wie 
es von den russischen Bauren an der PeipuS 
See ausgesprochen wird Frollsfeste, da-
selbst gegenwärtig gewesen, auf die von ih­
nen dabey beobachteten abergläubischen Ge­
bräuche damals aber nicht sehr aufmerksam 
gewesen sey, und wäre es ihm sehr auffallend 
vorgekommen und daher noch immer erinner­
lich, daß er an diesem feyerlichen Tage selbst 
Nachmittages kein Reitpferd zur Verrichtung 
seiner Geschaffte wie sonst, von irgend einem 
Bauren habe erhalten können, bis endlich 
einer seiner ältesten und sehr bekannten Eon« 
trahenten jedoch auch nicht ohne große Schwie­
rigkeit und nur allein unter der Bedingung 
ihm dies? Freundschaft erzeiget, daß er dem 
Pferde an diesem Tage, ja kein Gebiß ins 
Maul legen auch ja keinen Schlag geben, son­
dern es nur ganz gemächlich vor sich hingehen 
und mit einem bloßen Zaume lenken wolle, 
welches er ihm denn gerne versprochen und 
auch erfüllet habe. Nebrigens äußerte ee 

Ach dahin, daß er bis dahin gleich mehreren 
andern. 
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andern, in dem Gedanken gestanden sey, 
daß die rußische Benennung derPeipus See, 
tschudskoe osero von dem rußischen Worte 
tschuck (ein Hecht) herzuleiten sey, weilaußee 
vielen andern Fischen und besonders Brachsen 
und Aalen, auch sehr viele und große Hechte 
in der Peipus See gefangen Werden, nach­
dem er aber meinen Aufsah von den TsiÄus 
den gelefen, und eine sehr genaue Ueberein-

. stimmung der Gebräuche der maischen Sau­
ren mit denen an derPeipus See wohnenden 
wahrgenommen, sey er eines andern nemlich 
davon überzeugt worden, daß diese See ihre 
Benennung, von den um dieselbe herum 
wohnenden Tschuden erhalten, und nicht 
tschunskoe sondern tschudskoe oiero (der tscha­
dische Meerbusen) heißen müsse. 

Hieraus und aus obigen meinen eiqenen ' 
in beyden Aufsätzen angezeigten Versuchen . 
und Erfahrungen, ist bey mir das Resultat 
entstanden, welches ich meinen Lesern zur 
Prüfung vorlegen will. 

..Di« 
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„ Die Tschuden sind eine aus Carelien 
„oder Finnland über die Ostsee, entweder 
„im Sommer zu Waffer, oder welches mir 
,»wahrscheinlicher vorkommt, im Winter übers 
»»Eis herüber gekommene Colonie, die sich 
„zuerst langst der Luga niedergelassen, hies 
„nächst über die Narowa gekommen und sich 
„ sodann bis an die Peipus See verbreitet und 
„auch um selbige herum sich niedergelassen 
„haben. Daß diese Colonie sehr unsehnlich 
„gewesen seyn müsse, oder doch nach und 
„nach lehr zugenommen habe, siehst man 
s, aus der Menge der Dörfer an der Luga 
„und Peipus See, die mit Tfchuden noch 
„heutiges Tages als ihren.Abkömmlingen 

ganz angesüllet sind." Für die Richtig-
„keit dieser meiner Behauptung, leistet mir 
zuerst abermals die Erfahrung Gewähr. 
Denn jährlich werden aus Ehstland, Jngers 
mannland und Rußland von eben diesen 
tschudischen Bauren im Winter einige hun­
dert Fuder Produkten über die Luaa, und 
von da über dem üuu nach Wiburg, 

Fr^es 
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Friedrichsham, Carelien und Finnland ver­
führet. Eben dieses geschiehet auch im Som­
mer zu Wasser. Zum andern kann jeder 
forschende Liebhaber sich selbst bey dem ersten 
Blicke, den er auf die Charte von Inger-
mannland und insonderheit auf den Lauf des 
Lugastroms wirft, davon überzeugen. Schon 
aus der vom Herrn Hupel dem isten Theile 
seiner topographischen Nachrichten beigefüg­
ten Charte von Lief? und Ehstland, welche 
ohneZweifel eine der accuratesten ist, die wir 
bis itzt von diefen beyden Gouvernements 
haben, kann man, und zwar aus dem angren­
zenden Theile Jngermannlands, wo der Lu­
gastrom mit angezeigt ist, einigermaßen, 
aber nicht deutlich genug bemerken /). 

Besser 

Der vollständige Titel dieser in Rücksicht auf 
Lief- und Ehstland sehr brauchbaren Charte, 
die vermuthlich auch besonders ohne obigeS 
Werk kauflich zu haben seyn wird und allen 
durch Lieft und Ehstland Reisenden sehr zu 
empfehlen ist: ist Liefland oder die beyden 
Gouvernementer undHerzogthümer Lieft und 

Ehstland 
H 
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Besser und weit deutlicher erkennet man den 
LaufdeS Lugastroms, aus der im Jahre ' 770 
vom Herrn Adjuncto Scbmid ans Licht ge­
stellten neuesten Charte von Ebstland, welche 
ich vor mir habe, und zwar aus dem angren­
zenden Theile des Et. Petersburaschen Gou­
vernements F). Hier fällt der Lauf des Lu­
gastroms schon weit deutlicher und vollständ, 
licher nebst den um selbigen herumliegenden 
Dörfern in die Augen. Nur nimmt es mich 
Wunder, daß ich die in meiner ersten Ab­
handlung x>. 12 genannte, nicht unbedeutende 

tschudi-

Ehstland nebst der Provinz Oesel und der 
Stadt Narva nach Anleitung der neuesten 
St Petersburgschen Charte vom Jahr 1770 
und 1772. 

F) Der Titel dieser dem Herrn Herausgeber 
zur wahren Ehre gereichenden Charte, deren 
auch Herr Hupel in der Einleitung zumisten 
Theile seiner topographischen Nachritten, 
rühmlichst gedenket, ist: prvuinciareuali'en-
iis üue ^lUÄnäise yuAtuor äioeceslku!; con-
tenta cum iinitimisinlulis, DaZo, Worms 
etc. Tutore ^cscl. ?etrv^)vl. 

> HHun^o?etro^»vU 1770. 
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tschadische Dörfer, zu welchen auch noch das' 
große rußische Dorf Aerstorva gehöret, 
nicht darauf bezeichnet finde. Bloß die mit 
Tfchuden gleichfalls angefüllete Dörfer, Js-
wos, Mannowka, Keikma, Jtowska, Orell 
und Födrowska , finde ich darauf angemerkt. 
Oerter deren ich zwar in meiner ersten Ab« 
Handlung keine Erwehnung gechan, weit, 
wenn sie mir gleich mehr als zu bekannt 
waren, ich doch von denselben nicht wüste, 
daß sie mit ursprünglichen tschudischen Ein­
wohnern besetzt seyn, in denen und zwar be­
sonders in Jswos und Orell ich aber nach­
mals würkltch dergleichen kleine, zu ihren 
besondern Feyertagen bestimmte Capellen, 
als ich oben angezeiget, angetroffen habe. 
Ohne Zweifel aber rühret gedachter, bey fo 
vielen Vollkommenheiten sich eingeschlichener 
Mangel der Schwedischen Charte, daher, 
weil Herr Schmib nur einen angrenzenden 
Theil von Jngermannland, nicht aber Ingers 

mannland selbst hat beschreiben wollen. 

H 2 Ob 
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Ob von diesem neuen Gouvernement 
nemlich St. Petersburgschen, ehemals 
Jngermannland genannt, auch durch den 
Herrn Gcdmid bereits eine Specialcharte 
besorget worden, in welcher obige Dörfer 
ihre Stellen erhalten, ist mir bis dahin um 
bekannt. Eben so deutlich, und fast möchte ich 
beynahe sagen, noch deutlicher, kann man den 
Lauf des Lugastroms aus dem im Jahre 1745 
von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf­
ten gelieferten Atlante und zwar aus der zten 
Specialcharte, welche den Titul hat vuca-
lllum eükonise ec Üuoniae rsbuls cum curiu 

Auiui erkennend). Hier, wo freys 

lich 
Der Titul dieses immer mehr rar werden­

den Werkes, welches wenn es gleich die da­
maligen Herausgeber der Kaiserl. Akademie 
selbst nur einen Versuch nannten., dennoch 
Forschern der Geschichte, zur Uebersicht der 
damaligen geographischen Kenntnissen in Rusi» 
land allezeit schatzbar bleiben wird, ist: nißi? 
scher Atlas, welcher in einer Generalcharte 
und neunzehen Specialcharten, das gesammle 
rußische Reich, und dessen angränzende Lan? 
der, nach den Regeln der Erdbeschreibung 
und den nettesten Observationen, vorstellig 

macht. 
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lich noch weit weniger Dörfer, als bey Herr 
. Schmib bemerkt worden sind, finde ich 

deutlich nicht nur das Dorf Soikina, sons' 
dem auch sogar den Soikinskoi Zaliv d. i. 
Soikinaschen Meerbusen, von welchem aus 
die gedachte Fahrt über dem iinu kvnico ei­
gentlich angestellet wird« Auch wird hier 
der Peipus See ausdrücklich tschudskoe osero 
genannt, wenn gleich ^cuzkoe oiero geschrie­
ben, wogegen er in der Gchmidischen und 
Hupelschen Charte nur schlechthin als der 
Peipus See angezeiget wird. In einer noch 
neuern nemlich im Jahr 1782 zu St. Pe­
tersburg in rußischer Sprache herausgekom­
menen Charte vom Weißreußischen Gouver­
nement, finde ich aber beyde Benennungen 
ausgedruckt, nemlich Peipus Her Tschudskoe 
?sero /). 

H z Zu»» 

macht, entworfen bey der Kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften St. Petersburg 1745» 
Herr Hupe! gedenket dieses Werks gleichfalls 
in seiner Einleitung p. z6. 

»') Der Titel dieser in russischer Sprache he« 
ausgekommenen Charte ist: Lsrts pute-

X 
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Zum Beschluß will ich nur noch hinzu» 
fügen, daß mir die von meinem Verehrungs-
würdigen Freunde dem Herrn Herausgeber 
dieser Versuche derGeschichtkunde und Rechts-
gelehrsamkeit, meiner ersten Abhandlung 
beygefügte Anmerkungen überaus willkom­
men gewesen. Freude hat es mir verursa? 
chet, dadurch sogleich die Absicht meines 
geringen Versuches gewissermaßen erfüllet zu 
sehen, nemlich der Sache kundige Gelehrte 
dahin zu vermögen, dem Ursprünge der ehe­
mals mehr als itzt bekannt und selbst berühmt 
gewesenen Tschuden nachzudenken. Noch 
mehrere Freude aber, daß meine Gedankelz 
hierinn mit seinen, und der übrigen in meinem 
ersten Aufsatze gedachten großen Gelehrten, 
eines bereits vollendeten Müllems und der 

voch lebenden Herrn Büsching, Schleper, 
Back, 

ImperatorskaFv VVelitlckeA-
v^delo rolliiskie rismelinitsckeltv^g» 

^ 1780 Fvciu. d.i. Neisecharte Jhro Kai-
ferl. Majestät in die Wetßreusische Statthal­
terschaften im Zahre 178s» 
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Vackmeister, Hupel und anderer mehr, 
übereinstimmend sind. Manner die ich groß-
tentheils persönlich, anderntheils durch Brief­
wechsel zu kennen das Glück habe. Männer 
in deren Zeitalter zu leben, (man lege es 
mir nicht als Eitelkeit aus, denn es ist 
Sprache des Herzens) ich von je her, in 
Rücksicht ihrer großen Kenntnisse, eines mir 
allezeit angenehm gewesenen Studiums, so 
viel Amt, Zeit und Lage es mir erlaubten, , 
als wohlthätige Schickung der Vorsehung 
gepriesen habe. Männer, von deren Beur-
theilung es hauptsächlich abhängen wird und 
deren Prüfung ich es überlasse, ob durch diese 
meine geringe Bemühung, der Ursprung und 
das noch immer fortdaurende Daseyn der in 
der ältern Geschichte nicht unbekannten Tschu­
den in ein näheres und helleres Licht geseht 
worden sey oder nicht? Indessen kann ich 
nicht umhin, zu gestehen, daß mir die von 

.gedachten schätzbaren Gelehrten gebrauchte 
Benennung der Tschuden, als finnische 
Ehstländer nie gefallen. Sie ist zwar ihrer 

H 4 Kürze 
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Kürze halber bequem aber nicht bestimmt ge­
nug und führet auf unrichtige Begriffe, auf 
eine Verwechselung der Tschuden mit Ehst­
ländern, und dieser mit jenen/ welche jedoch 
wie man aus meinen Bemerkungen wahr­
nehmen wird, eigentlich nicht statt hat. Zwar 
stammen die Tschuden gleich mehreren Völ­
kern, von einem gemeinschaftlichen Stamme/ 
nemlich von der finnischen Nation her, haben 
aber, bis zur rußischen Wiedereroberung 
Jngermannlands gleich mehrerer» Völkern 
einen besondern Zweig der finnischen Nation 
ausgemacht. »»Man umschreibe sie lieber 
„hinfort, als die über den finnischen Meers 
„bufen nach Jngermannland herüber gekoms 
„mene und sich längst der Luga, Narowa 
„und Peipus See niedergelassene und vert 
„breitete Carelier und Finnen.'* 

Was übrigens noch die Meynung Sr. 
Erlauchten des Fürsten Tsiderbatorvs be­
trifft, daß nemlich der Name Tfchud, dem 
durch einige Verfälschung daraus entstande­
nen Namen der Scythen den Ursprung ge­

geben, 
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geben, so kann ich dieselbe zwar nicht genug­
sam prüfen und beurtheilen, weil dazu meh» 
rere Kennlntß der ältern Völkergeschichte über­
haupt, erfordert wird, als ich mir zutrauen 
darf. Allein ich kann nicht leugnen, daß 
in Rücksicht auf die Etymologie des Wortes 
Tschude, mir diese Meynung gleichfalls fehr 
wahrscheinlich vorkomme, wenn man nems 
lich in ältern Zeiten anfänglich statt Tschudi, 
Schüdi geschrieben, woraus in der Folge 
mit Weglassung des Buchstaben h, und 
Verwechselung des ü in i, und des weichen 
d in t, welches noch heutiges Tages von 
den Obersachsen sehr häusig geschiehst, aus 
dem Worte Tschudi, das Wort Scyti und 
aus Tschudia, Scythia entstanden. 

Die diesem Aufsahe noch zuletzt beige­
fügte Kupfern, stellen ein tfchudisches Weib 
in ihrem vollem Putze vor. Die Tracht dee 
tfchudifchen Mägdchen ist ganz dieselbe, nur 
daß sie ihrer Haare nicht beraubet sind. Die 
Zeichnungen dazu sind von der Hand des 
geschickten Herrn Arause, einem würdigen 

H 5 Sohne 
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Sohne des Herrn Raths Ixrause in Jena, 
woselbst ich ihn bereits als -einen hoffnungs­
vollen Jüngling kannte, und der eben da­
mals, als ich die gleich anfänglich erwehnte 
Excursion von hier aus nach Jngermannland 
machte, sich als Hofmeister auf dem Gute 
Rettina im Kattilaifchen Kirchspiele aufhielt, 
jetzt aber die Stelle eines Oberlehrers der 
Kaiserlichen Normalschule bey der St. Pe-
tetökirche in St. Petersburg bekleidet. Die­
sem freundschaftlichen Manne, welchen ich 
auf die Tschuden aufmerkfam machte, und da 
er mitten unter ihnen wohnete/sie kennen zu 
lernen, eine erwünschte Gelegenheit hatte, 
habe ich diese Kupfern nicht nur, sondern 
auch einige Bemerkungen, derjenigen tschu-
dischen Gebräuche, welche ich in dieser fort­

gesetzten Nachricht angeführet habe, zu 
verdanken. 

V w  
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V e r s u c h  
einer 

Geschichte der Rigischm Stadtrechte. 

achdem Liefland in der Mitte des i2ten 
Jahrhunderls von Teutschen Kauf­

leuten, die nach Wieöy Handelren, entdeckt, 
die Stadt Riga mit dem Eintritt des folgen­
den Jahrhunderts erbauet worden war, und 
sich allmählig mehrere Kaufleute von Bre­
men, Wisby, Lüneburg, Westphalen, Ham­
burg, Lübeck:c. daselbst versammelt und nie, 
dergelassen hatten; so wurden nicht allein die . 
öffentlichen Einrichtungen dieser Stadt, das 
Regiment derselben :c. betreffend, nach dem 

Bey-
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Beyspiele und Muster dieser TeutfchenStädte 
gemacht, sondern man bediente sich auch 
gleich von ihrer ersten Grundlegung ab der 
alten Gothländischen oderWisbyschen Rechte. 
Dieses beweiset des Bischofs N)i!helm von 
Modena Privilegium ä. ä. Ki^ae 122s Menls 
veckr. XII! incliÄ. s), als in welchem der 

Liesiändische Bischof Albert ausdrücklich 
bezeuget, daß er diefer Bürgerschaft, von 
Errichtung der Stadt an den Gebrauch der 
Gothländischen Rechte bewilliget habe. Weil 
man aber gar bald bemerkte, daß diese Rechte 
sich hin und wieder auf diese neuerrichtete 
Stadt nicht gänzlich paßten; so bath man 
sich bey dem folgenden Bischöfe ^"ltkolaus 
die Freyheit aus, diese Rechte, so wie es 
das Wohl der Stadt erfordern würde, zu. 

ver-

«) 8uper quidus interroFatiis szm 
Z)n8 Lpii'c. pro le, ?r2ej,v5iw et IVIgKittrc, 
iki^em przesentibus refponäit, quocl s con-
t^itutione ciuit3ti8 cvnceillt ciuibus in Fe-
nere ^us Fvtkvrum,. et fpecialiter liberta-
tem J lluello, teloneo, canäente ferro et 

! r^aufrAZio. 
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verbessern: und diese Freyheit ward auch 
dem Rache dieser Stadt durch das Privileg 
gium von 12Z8 zugestanden. Hier muß , 
ich, ehe ich in der Geschichte der Rigischel? 
Stadtrechte weiter fortgehen kann, nnch et­
was verweilen, um die Zweifel zu heben, 
die wider diesen Satz, daß die Stadt Riga 
sich der Gothländischen oder Wisbyschen 
Rechte bedienet habe, erreget werden. Er­
stens also: der Herr Arndt in seiner Lieff. 
Chronik im 2ten B. S. z z. Anm. t. much-
maßet, als wenn das Gothländische Recht, 
dessen die alten Privilegien erwähnten, nicht 
eigentlich das ungedruckte Stadtrecht, son­
dern eine Verordnung des Bischofs N)il-

Helm gewesen seyn müste, da er die Rigischen 
Bmger 

H) ^08 ltaque Vldentes ipsorum (Lonlul. 
ciuit. k^iF.) Petitionen» conlongm rationi, 
ipforum Petition! 6uximu8 snnuenciunt cis 
pruäentum conlilio virorum^ et conceili-
mu8 ip5i8 licentism et facultstem prae.ü^z 
jura ((Zotklgnäiae) meliorancii fecundum 
quocj vi6ennt et ^uzncio viclerint expecNre 
konori Lei et nouellse ciuitstis vtilitsti. 
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Bürger durchgängig mit denen zu Wiöby 

auf gleiches Recht gesetzt hätte. 

Es ist freylich nickt anzustreiten, daß 
die in dem obigen Privilegium N>i!kelms 
gebrauchten Auedrücke nicht mit auf die öf­
fentliche Einrichtung und allgemeinen Be­
rechtigungen und Freyheiten der Stadt oder 
Bürgerschaft zielen sollten» Allein, dieses 
schließet deswegen die eigentlichen Gesetze ' 
oder Statuten nicht aus. Einmal scheint 
mir der Zusatz in gedachtem Privilegium selbst, 
da die Bürger a cjuello reloneo, csnäeme 
ferro er nsutrsAw besreyet werden, schon 
hinlänqlich anzudeuten, daß man beydcs dar­
unter verstanden habe; indem rsloneum und 
naufrstzium auf das erste, nemlich auf all­
gemeine Einrichtungen und Freyheiten, so 
wie cjuellum und 5errum csncienz offenbar 

auf das letzte, auf gesetzliche Vorschriftetz 
und Gerichtsordnungen, nemlich auf die 
damals gebräuchlichen Beweisarten durch 

das glühende Elsen und den Zweykampf 

gehen. 
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gehen. Und zweytens wird in dem zwischen 
dem Erzbischose Sylvester und Herrmeister 
Johann von N?engede, genannt Osthof ge­
troffenen Kirchholmischen Vertrage von i4ss 
des Gothländischen Rechts in der Art gedacht, 
daß der Rath sich dessen in seinen Urcheilen 
bedienen, oder wie es daselbst heißt, es 
darinn verbessern solle c). Dieses läßt, 
meinem Bedünken nach, keinen Zweifel 
übrig, daß man nicht darunter die eigentli­
chen Stadtrechte verstanden haben sollte, es 
sey nun, daß das Wort, ordeele, gericht­
liche Entscheidungen und Aussprüche, oder 
Hie Statuten selbst, wie man es ehedessen irr 
diesem Sinne nicht selten gebraucht hat, hat 
bedeuten sollen. 

' Zwei?? 
L) Und als denne in dem Privilegium Vli» 

colai, unse Ertzbischofs Vorfahre dem Rade 
unser Stadt Riga erlöwet is, Gothländisch 
Recht to verbeternde, als se dat sehn und 
werden sehn, sick temende der Ehren Gades. 

^Geschehet nun in thokamenden Tyden, dat 
de Nadt in unser Stadt Riga Gothländisch 
Recht in öhrcn (Drdeelen nicht verbeternden, 
als sick dat temende der Ehren Gades :c. Zc. 

I 
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Zweytens: Der berühmte Herr Domi 
probst Drewer ist gleichfalls, wiewohl aus 
andern Gründen, in seinem 8pecimine Inr. 

- xubl. l^ubec. circa p. 167 te^. der 
Meynung, daß es nicht die Gothländischen 
oder Wisbyschen Rechte gewesen, deren sich 
die Stadt Riga bedienet hat, und behauptet 

fast entscheidend, daß in Liefland, sowohl in 
.der Stadt Riga, als im Lande, die Sächsi» 
fchen Rechte und Gewohnheiten gegolten 
haben, und die ersten Statuten der Stadt 
Riga so, wie die des Liefländischen Adels, 
aus den alten Sächsischen Gewohnheiten zu-
sammen getragen und schriftlich verfaßt wor­
den. Die Gründe, die ihn zu dieser Mey­
nung bewogen, sind folgende: 

1) Es wäre gar nicht zu zweifeln, daß 
die neuen Einwohner Lieflands, die fast alle 
aus Magdeburgern, Lüneburgern, Westphä-
lingern, Schauenburgern, Holsteinern, Ham­
burgern und Bremern, kurz aus Sachsen 

bestanden, ihre väterlichen Gesetze, wiewohl 
Mge-



der Rigsscken Stadtrate, i z i 

ungeschrieben, mit sich nach Lieffand gebracht 
harten. 

2) Im Gruberiscken (Hrnn. I^luon. 
würde beym Jahr 1205 der Rechte der christ­
lichen Kaiser, (die sich nemlich die Liven 
anredeten hätten) erwähnet. Und hierun­
ter könnten keine andere, als die Sächsischen 
Rechte verstanden werden, weil es unglaub­
lich wäre, daß die Römisch. Kaiserl. Rechte 
schon der Zeit in diesem Lande bekannt ge­
wesen seyn sollten. 

z) Es kämen auch in der gedachten 
Chronick beym Jahr 1211 Spuren des Säch­
sischen Rechts vor, nemlich von dem gar 
zu häufigen Gebrauche des Beweises durch 
Eide; wobey Herr Grub«r noch hinzuqeseßt 
hätte, daß die Sachsen auch den gemeinen, 
gewöhnlichen Beweis (proksrivnem vul^a-
rem) mit nach Liefland gebracht hätten, der 
aber nachher abgeschafft worden. 

4) In der von dem Herrmeister Gottfried 
1299 ausgestellten Urkunde (die Herr Dreyer 
x. 162 miltheilet) würden die Lübecker, die 

I 2 nach 
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nach Liefland handelten, in den daselbst etwa 
vorfallenden NechtShändeln, von gewissen 
Sächsischen Rechtsgebräuchen ausgenom­
men. Seine hierher gehörigen Worte sind: 
Diploms kocce primle^ii vm nottrstez eximie 
s ssxonics csprione, Vsre, er smore, c^ui spuä 
5sxon«8 in le^em skierac, vr ju^icium le^i-
i'img» li l)ii8 p!ac«c, rspscustT kons ?url 
Lklsra iremc^ue evrum c^ui s larronilzuz inrer-
fcÄi ersnt, lüziuinäiearec inuico 6omino et 
ZmerseÄi tierectilzus. 

s) Die Nigischen Statuten sowohl, 
als das Erbfolgerecht des Liefiändischen )ldels 
wären mit Sätzen des Teukschen und Sächs!» 
schen Ncchts angefüllt, wie aus den Urkun­
den in 1°. z o^l^rust. jur. vniu. 
sppenä und Il^eacr. zu 
trsehen wäre. 

Ich gebe es gerne zu, daß diese Gründe 
Nicht von geringem Gewichte sind und daß 
man dadurch gar wohl auf die Schlußfolge, 
die Herr Dccyer daraus zieht, daß nemlich 

die 
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die Lieffändischen und Rigischen Rechte aus 
den Sächsischen Rechren und Gewohnheiten 
zusammengetragen worden, gebracht wer­
den könne. Aber, alsdenn müssen auch nicht 
allein die Gründe oder Voraussetzungen in 
sich selbst vollkommen richtig seyn, sondern 
es muß denselben auch sonst nichts wichtigerS 
entgegen stehen. Da nun hier in dem ge­
genwärtigen Falle sowohl wider die ange­
führten Gründe noch manches beyzubringen 
ist, als auch öffentliche Urkunden der ge­
machten Schlußfolge überhaupt widerspre» 
chen; so wird die von dem Herrn Drewer 
angenommene Meynung wohl nicht bestehe» 
können. ' . 

Ich will fürs erste die vvn ihm anges 
führten Gründe durchgehen und deren Ge­
wicht und Richrigkeit näher beprüfen. Vor? 
her aber muß ich mich erklären, daß ich diese 
Beprüfunq blos in Ansehung der Rigischen 
Stadtrechte anstellen werde, so wie die nach­
her anzuziehenden Urkunden bloß diese Sta.dk 

2 Z . rechte­
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rechte betreffen. In Betracht der Lieflandi- " ' 
schen Landesgefthe oder Ritterrechte hingegen 
ist die Behauptung des Herrn Drewers ganz 
gegründet. Nicht allein das von demsel­
ben erwähnte Liefländische Mannrecht oder 
Privilegium des Erzbischofes Sylvesters 
von 1457 (nicht 1487), sondern auch der 
Inhalt sowohl der alten und ersten Ritter-
rechte selbst,'die aus 68 Artikeln bestehen und 
nie gedruckt worden, als auch der nachher 
vermehrten und 1537 im Drucke ausgekom­
menen Ritterrechte, welche von Herrn (Dels 
richs 177z abermals im Drucke ausgegeben 
sind, 'beweiset dieses mehr als zu deutlich. 
Nun also zur Erörterung vorangeführtee 
Gründe. 

i) Ist die Riqische Bürgerschaft frey­
lich zwar aus den angezeigten Ländern und 
Städten, das ist, aus Einwohnern von 
Niedersachsen größtencheils angepflanzet wor­
den, und folglich auch die Vermuthung 

Nicht ganz unwahrscheinlich, daß diese ihre 
värer-
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väterlichen Gesetze mitgebracht und sich in 
dieser neu angelegten Stadt darnach gerich­
tet haben könnten. Allein, ich kann nicht 
unangemerkt lassen, daß Herr D. Dreyer 
hier der Insel Gothland und der Stadt Wisby 
ganz und gar nicht gedacht hat. Und doch 
hat diese gewiß eben so sehr, wie eine der 
andern Länder und Städte, zur Pflanzung 
der Rigischen Bürgerschaft mit beygetragen, 
und in gleichen, wo nicht noch größern und 
nähern, Verbindungen mit derselben ge­
standen , wie irgend eine der andern. Wer 
daran zweifelt, darf nur unter andern Lief­

ländischen Geschichtschreibern Die 
I 4 Arndw 

Ich will nur zwey davon anführen. 
in feinem historischen Prodromus, S. 6 sagt, 
daß viele Teutsche Bürger von 1206 bis 1224 
sich von Wisby t^ach Riga begeben und sich 
unter sich selbst ihres Rechtens, welches sie 
von Gothland mitgebracht, bedienet haben. 
Und Relch in seiner Lieflandischen Chronik 
führet S. 52san, daß die Kauft und Hand» 
werksleute, die Engelbert, des Bischofes 
Albercs Bruder, schon t2O2 von Gothland 
mit sich gebracht, in der neu ausgebaueten 

Stadt 
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Arndtische Chronick durchblättern und zwar 
besonders die Stellen im I B. S. 7 §. 6; 
12. §. i  i; 14. §. iz; 17» §-z; 2O. §.8;  

24.§.2; Z2.§. 1.2.4; Z8.§.4; 49. §.9! 
. 68. §.6; 77-§'i; 8s. §. 1; 2Oi.§. 1. 

und im II B. S. 7. Z4 und 67 nachsehen. 
Wenn man denn nun darnach zugeben muß, 
daß die Teutschen Einwohner Gothlands 
und der Stadl Wisby vorzüglich mit zu den 
Anbauern und ersten Einwohnern, dieser 
Stadt zu rechnen sind; wenn man weiter 
zugeben muß, daß alle vorbenannte und an­
dere Städte und Länder nicht, einerley, son­
dern verschiedene Statuten und Gesetze ge-
habt haben; so wird die Frage nicht unge­
reimt scheinen, welche von diesen Statuten 
und Gesetzen die Stade Riga angenommen 
habe? 

Ohne sich hier fürs erste nach Urkunden 
umzusehen, die diese Frage etwa geradezu 

ent­

Stadt Riga sich bürgerlich niedergelassen und 
nachmals selbst das Gothländische Recht UN5 
ter sich eingeführet hätten. 
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entscheiden könnten, biethen sich verschiedene 
historische Umstände dar, die eö sehr wahr­
scheinlich machen, daß es vor andern die 
Wisbyschen Statuten gewesen seyn müssen. 
Die Insel Gothland und die darauf befind­
liche Stadt Wisby ist unter allen andern der 
Stadt Riga am nächsten gelegen; Wisby 
war der Zeit eine der blühendsten und ansehn­
lichsten Handelsstädte an der Ostsee; sie war, 
wie Herr Drewer indem angeführten 8pe^ 
cim. p. 112 es selbst bemerket, der Stapel­
ort der Rußischen und Liefländischen Maa­
ren; und ihre Statuten, insonderheit die 
Wisbyschen Seerechte, waren so allgemein 
berühmt, daß sie in alle Europäischen Spra­
chen überseht und in den ansehnlichsten See­
städten gebraucht wurden. Hierzu nehme 
man die, beym Arndt unter andern im II B. 
S. Z4 vorkommende Anzeige der genauen 
Verbindung zwischen der Wisbyschen und 
Rigischen Bürgerschaft, daß nemlich lehtere 
sich zur Erwählung der Synodalzeugen nicht 
eher haben verstehen wollen, als bis erstere 

I s dar-
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darinn gewilliget hätten; und denn eben da» 
selbst, S. 7 die Verordnung des BischofeS 
Albert, daß alle Kaufleute, sonderlich die 
Gothländischen, die Düna zollfrey beschis­
sen könnten; daß die Rigischen Pfennige 
den Gothländischen am Gewichte gleich seyn 

. und vier und eine halbe Mark an hiesigen 
Pfennigen eine Gothländische Mark Silbers 
ausmachen sollten: und nun sage man, ob 
nicht aus allem dem eine sehr dringende Vers 
muthung erwachse, daß vor allen andern die 
Wisbyschen Statuten von der neuen Stadt 
Riga müssen angenommen worden seyn? 

2) Verschwindet dieser vermeyntliche . 
, Grund durch die Bemerkung des Herrn 

Arndt im l B. S. ss, nach welcher das 
Revalische Exemplar statt, jura imperstorum 
ckrittisnorum, bloS jura cliriüianvrum hat. 

Diese Lesart ist auch durch den Zusammen­
hang am besten zu rechtfertigen, da sie den 
natürlichsten Sinn giebt. Wie die von 

.Thoreida getaufet waren, baten sie ihren, 

Priester, 
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Priester, daß, da er ihnen im Geistlichen. 
Recht verschafft, das ist, sie zu Christen ge­
macht hätte, ers ihnen auch im Bürgerlichen 
verschaffen sollte. Was konnten oder woll­
ten sich diese nun wohl anders ausbitten, 
als die bürgerlichen Gesehe der Christen?' 
Und was hätten sie auch, wenn sie diese 
Bitte aus sich selbst gethan, von den Rech­
ten der Römischen oder Christlichen Kaiser,, 
oder von den Sächsischen Rechten zu sagen' 
gewußt? Eins war ihnen gewiß so unbe­
kannt, als das andere; es war ihnen auch 
nichts daran gelegen, woher diese Gesetze 
ihren Ursprung harten. Sie hatten daran 
genug, und nur das war ihre Absicht und ihr 
Verlangen, daß sie nun mit den Christen 
einerley Gesetzen im Weltlichen unterworfen 
feyn möchten, wie sie es im Geistlichen den 
Glaubenssätzen waren. Dieses wird noch 
mehr unterstützt durch den beym Arndt im 
I B. S. 218 angeführten, zwischen den Ri^ 
gischen, wie auch den Brüdern der Ritter­

schaft und einigen Kuren getroffenen Ver­
gleich, 
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gleich, darin» letztere sich verbinden, gewisse 
Abgaben zu geben, und die Taufe, wie auch 
das christliche Gesey (nicht eben die Ge­
setze der christlichen Kaiser) anzunehmen. 
Sollte man aber behaupten wollen, daß die 
Thoreiden diese Bitte nicht aus sich selbst, 
sondern auf Eingeben des ErzbischofeS von 
Lunden (wie Herr Gruber am angezogenen 
Orte der Chronick die Frage darüber auf­
wirft) oder eines andern rechtsgelehrten 
Mannes gethan hätten; so würde man so 
gut das Kaiserl. Römische, als das Säch­
sische Recht darunter verstehen können, da 
ersteres der Zeit schon den Teutschen gar 
nicht mehr unbekannt war. 

z) Die von Herrn Gruber bemerkte 
Spuren des Sächsischen Rechts sind auch 
nicht von der Art, daß sie die Meynung de? 
Herrn Drewers unterstützen können. Der 
häusiqe Gebrauch der Eibe und Mitschwöree 
(conlscrgmemgle--) war nicht den Sächsischen 
Rechten ganz allein eigen. Die Nordischen 

Völker, 
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Völker, die Dänen, Nordmänner, Schwe­
den !c. waren auch sehr unmäßig darum. 
Ja, die a!ten Wisbyschen oder Gothländi­
schen Rechte selbst bringen diese Beweisart, 
insonderheitin dem ersten nndzweyten Buche, 
sehr häufig an. Doch, alles dieses darf ich 
dem Herrn Domprobst, der die ausgebreü 
testen Kenntnisse in den Temschen und Nor­
dischen Rechten und Nechtsalterthümern be­
tefitzet, nicht sagen; ich will also hierbei) 
nur das bemerken, daß der aus der Chremc? 
angeführte Fall selbst nicht nach den Rigi» 
schen Stadtrechten zu entscheiden gewesen sey. 
Hier war nicht allein die Klage wider die 
Ordensbrüder von Wenden gerichtet, sondern 
es wurde auch über das Eigenthum der Bie­
nenstöcke und Aecker gestritten, und folglich 
mußte dieser Streit sowohl in Ansehung der 
Personen, als der Sache, nach dem Land-
oder Ritterrechte abgeurtheilet werden. Wie 
kann man also diese Entscheidung als aus 
den Stadtrechten genommen ansehen? vdee 

aus dieser Entscheidung die Prozessor«) und 
Ge, 
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Gebräuche der Stadtgerichte beurtheilen? 
Der Zusatz des Herrn Gruber, daß die 
Sachsen auch den gemeinen Beweis (womit 
er auf die Eisenprobe und den Zweykampf 
zielet) hier eingeführet hätten, der aber nach­
her abgeschafft worden, mag in Ansehung 

^ des Landrechis seine Richtigkeit haben; in-
' ' dem man wenigstens die Beweisart durch ein 

glühendes Elsen in dem Hosten und 92sten 
Kap. der ölten Liefländischen Ritterrechre an» 

^ tnfft. Daß es aber jemals bey den Stadt­
gerichten eingeführt gewesen, solches kann 
mil nichts begründet werden. Vielmehr be­
weiset die in der obigen Note angeführte 
Urkunde, wie auch die beym Arndt im 
2ten B. S. 7 bemerkte Verordnung des 
Bisckofes Alberc, daß man gleich Anfangs 
bey Errichtung der Stadt diesen beyden Be-
wetsarren zuwider gewesen und auch die Ver­
sicherung erhalten hat, daß sie nicht einge­
führt werden, oder Statthaben sollten. Sie 

> smd also nicht abgeschafft, sondern gleich vom 

Anfange nicht zugelassen worden. 

4) Hiev 
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4) Hier kann ich nicht ohne Grund den 
Zweifel aufwerfen, ob diefe Urkunde über­
haupt irgend einige Beziehung auf die Stadt 
Riga und folglich auch auf derselben damahs 
lige Rechte und Gerichtsgebräuche haben 
könne? Es ist aus der Geschichte bekannt, 
daß die Herrmeister zu der Zeit noch nicht 
Herren von Riga waren. Sie konnten also 
auch in Ansehung derselben nichts anordnen, 
noch denAuöwärtigen gewisse Freyheiten zuge­
stehen, oder sie von diesen und jenen Stadt­
gesetzen undGerichtsgebräuchcn freysprechen. 
Es ist auch wohl aus eben diesem Grunde 
die Stadt Riga in der ganzen Urkunde nicht 
ein einziges mal genannt worden. Die 
Versicherungen des Herrmeisters sind nur in 
Ansehung der ihm unterworfenen Städte, 
Flecken, Dörfer und Landschaften ertheilet, 
wie verschiedene in dieser Urkunde vorkom­
mende Stellen davon zeugen, als: per omnez 
termino81.monlae nabis sukjeÄos — sei cer-
rsz nvKras vel in a^uis prouincislilzuz» <zuss 
sä nos xertinere noicumur —- i^sos ^Krra» 

Aore» 
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Aar« kuiusmoäi, ü äe jurizcüc^ions nokra 
fuerinc — porws ec liwra — per terminoz 
nottros ecc. Außerdem ist aus der Urkunde 

selbst nicht zu ersehen, daß die darinn er­
wähnten, von Herrn Dreyer angeführten 

> Gerichtsgeöräuche auch wirklich hier üblich 
und im Gange gewesen. Daraus, daß die 
Lübecker die Versicherung erhalten haben, 
solchen Gebräuchen nicht unterworfen zu 
werden, kann dieses, wie mich dünket, nicht 
als eine nothwendige Folge gezogen werden» 
Könnten die Lübecker nicht blos ausBeysorge 
und Befürchtung, es möchte in dergleichen 
Fällen hier eben so, als an diesen und jenen 
andern Orten, gehalten oder künftig einge-
führet werden, ausdrücklich um die Einschal­
tung dieser Punkte gebeten haben? und diese 
wären also blos auf ihr Verlangen und zu 
ihrer Beruhigung hier eingerückt worden, 
obgleich sie hier nicht im Gebrauche gewesen. 
Es ist auch nichts ungewöhnliches, sich auch 
vor solchen Bebürdungen und Beeinträchti­

gungen, die noch nicht existiren, aus 
Vsr-
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Vorsichtigkeit fürs künftige durch Verabredun­
gen zu schützen. Endlich aber, angenommen, 
diese Sachsischen Gebrauche hatten hier wirk­
lich statt gehabt: würden denn diese zwey 
oder drey GerichtSgebränche einen bündigen 
und sicheren Bc veis abgeben, daß hier keine 
andere, als Sächsische Statuten gegolten 
hätten, oder daß die hiesigen Statuten durch­
aus nach Sächsischen RechlSgrundsähen ab­
gefaßt seyn müßten? Würde die Zulassung 
diefer einzelnen Sächsischen GerichtSgebräu-
che die Annahme der Wisbyschen Statuten, 
oder letzteres das erstere nothwendig aus­
schließen müssen ? Ich dachte, es könnte bey-
des sehr wohl neben einander bestehen, so 
wie sich Römische Rechtssätze mit der Zeit 
in die Teutschen Rechte Eingang verschafft 
und Römische Gerichtsgebräuche neben den 
Teutschen Statuten und Gebräuchen einge­

schlichen haben. 

5) Der Herr von puffendsrf hat zwar 

an dem angezogenen Orte gewisse Statuten 

K unter 
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unter dem Titel: 8c»tms Ki^enlia, die vom 

Jahre 1270 seyn sollen, mitgetheilet,' und 

diese enthalten unstreitig sehr viele Sätze 

Sächsischen Rechts in sich: das hat seine 

Richtigkeit. Auch sind es vermuthlich diese 

von Sächsischen Rechtssätzen nicht leere Sta­

tuten und insonderheit die fast durchaus 

Sächsischen Ritterrechte von Liefland, wo­

durch Herr Domprobst Dreyer wohl haupt­

sächlich, und freylich, da ers nicht anders, 

als für wahr und richtig hat annehmen kön­

nen, nicht ohne Grund bestimmet worden, 

so entscheidend zu behaupten, daß die Lief­

ländischen und Rigischen Rechte aus den al­

ten Sachsischen Gewohnheiten zusammen ge­

tragen worden, und nichts als Sächsische 

Rechte wären. Hierwider würde auch, wenn 

' es mit den Puffendorfischen Statuten der 

Stadt Riga seine ausgemachte Richtigkeit 

hätte, wenigstens in so weit nichts zu erin­

nern seyn, daß die Sächsischen Rechtssätze 

von Heit dieser Staturen an hier in Gang 

gebracht worden. Ich werde aber weiterhin 

Gele-



der Mischen Stadteechtt« 147 

Gelegenheit nehmen, von diesen Statuten , 

umständlich und ausführlich zu handeln und 

zu zeigen, daß sie niemals für Riga gemacht, 

oder, wenn sie ja in der Absicht aufgefetzt 

gewesen, doch nie als wirkliche Rigische 

Stadlrechte hier eingeführet worden. 

Nun nehme man alles zusammen, halte 

die von wohlgedachtem Herrn Domprobste 

angeführten Gründe mit dem, was ich dawi­

der beygebracht, gegen einander, und wiege 

es denn ab, wie viel diese Gründe von ihrem 

anscheinenden Gewichte beybehalten oder ver­

loren haben; zumahl, da der letzte Grund, 

als der wichtigste, in Ansehung der Rigi­

schen Statuten ganz wegfällt. Haben nun 

diefe Gründe schon hierdurch von ihrem ver-

meynten Gewichte verloren, wie vielweniger 

werden sie denn für so wichtig gehalten wer­

den können, daß sie sogar die unstreitigsten 

Urkunden, die selbigen und der daraus ge­

folgerten Meynung gerade entgegen stehen, 

überwiegen sollten. Diese Urkunden habe 

Ks ich 
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ich schon im vorhergehenden in den Noten 
<7 ^ und 5 angeführt. Wir wollen hier den 
Inhalt derselben etwas umständlich aufneh­
men. Zufolge der erster» ist eine Zwistiakeit 
zwischen der Stadt und dem Bischöfe über 
die Erwählung der Stadlrichter und deren 
Gerichtsbarkeit entstanden gewesen. Bey 
der Gelegenheit, daß dieser Zwist dem Päbst-
lichen Legaten, N>tlbelm, Bischof von Mo-
dena, vorgelegt wird, behauptet der Syndi­
kus der Stadt, daß derselben bey ihrer Er­
richtung der Gebrauch des Gothländischen 
Rechts bewilliget worden wäre. Der dama­
lige Bischof Albne muß dieses selbst, auf 
Befragen des Päbstlichen Legaten, mitVey-
siimmung des Präposims und Herrmeisters, 
eingestehen. Der Päbstliche Legat läßt es 
dabey und entscheidet die ZwWgkeit. In 
der zweyten Urkunde zeiget der Rath dem 
Nachfolgenden Bifchofe Nikolaus an, daß 
sie von der ersten Gründung der Stadt an 
nach den Gothländischen Rechten gelebet, 

aber auch bemerkt hätten, daß sich einige 
Artikel 
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Artikel auf diese neue Stadt nicht wohl paß­

ten, daher selbiger sich die Freyheit ausbäte, 

diefes Gochländische Recht, wenn und wie 

man es zur Ehre Gottes und zum Wohl der 

Stadt nöthig finden würde, zu verbessern; 

und der Bischof gestehet dem Rache diese 

Freyheit zu. Außer diesem werden in der 

Bulle des Pabstes Honorius, <Z.ä.lrz.Xal. 

Xl?r. 1226, des Pabstey Alexander, 6. 6. 

zz. Xsl. 1256» in der Urkunde des Erzbischo-

ses Johannes, 6. ä. 4. Xsl. 1287» 

des Erzbischofes Johannes IV, ä. ä. mens. 

1296 und des Erzbischofes Friedrich, 

ä. ä. 7. !ä. i)Qs, theils allgemein alle der 

Stadt Riga vorhin verliehene Gerechtsame, 

Freyheiten und Rechte, theils auch insbes 

sondere die Gothländischen Rechte, bestäti­

get und die darüber ausgestellten ersten Ur­

kunden wörtlich mit eingerücket. 

1 

Aus der dritten von den vorangeführten 

Urkunden, worüber man aber nicht allein die 

vorstehende Note c sondern auch weiter unten 

K z die 
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die Note ^ nachsehen muß, werden wir be­
lehret, daß neben der Wiederholung der dem 

Rigischen Rache von dem Bischöfe Nikolaus 
ercheilten Freyheit, das GochländLsche Recht 
zu verbessern, festgefetzt worden, daß, wenn 
der Rath in vorkommenden Fällen das Goch-
ländifche Recht in ihren Urtheilen nicht mit 
solcher Verbesserung, wie es sich zu Gottes 
Ehren geziemete, anwenden würde, denjeni­
gen, die durch ein solches Urtheil oder, wie 
es daselbst heißt, durch die Rechte der Stadt 
Riga beschwert zu seyn glaubten, frey stehen 
sollte, an beyde Herren (den Erzbifchos 
und Herrmeister) zn appelliren. 

Hier haben wir also so viele verschiedene 
Urkunden vom Anfange des i zten bis in die 
Mitte des isten Jahrhunderts, die aufs 
deutlichste und ausdrücklichste bezeugen, daß 
die Stadt Riga gleich von ihrer ersten Er­
richtung an sich der Gothländischen Rechte 
bedient hat, daß ihr dieselben von Zeit zu 

Zeit bestätiget und, sie nach Erfordern der 

Umstän-

U > ' ' 
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Umstände zu verbessern und zu vermehren, 
verstattet worden, und daß man noch im 
isten Jahrhunderte anerkannt hat, daß sie 
zur Grundlage der hiesigen Statuten und 
bey Entscheidung der Rechtshändel zur 
Richtschnur gedienet haben. Diese Urkun­
den zeigen nicht etwa blos an, daß das Goth-
ländische Recht nur von einem Theile, den 
Einwohnern der Stadt nemlich, erbeten, 
oder nur von dem andern Theile, dem Lan­
desherr«, zum Gebrauche verstattet worden; 
als in welchen Fällen noch der Zweifel übrig 
bliebe, ob auch die Bitte statt gefunden oder 
ob man die vergönnten Rechte wirklich ange­
nommen hätte. Nein; es wird von dem eit 
nen Theile behauptet, daß es vom ersten An­
fange bewilliget worden, daß sie bis dahin 
darnach gelebet hätten, und von dem andern 
Theile wird es eingestanden, bekräftigt, in 
der Folge der Zeit wiederholend bestätigt und 
deren fortzusetzender Gebrauch und Anwen­
dung in den auszusprechenden Urlheilen an­
befohlen. Es wird hier in den Urkunden 

K 4 Vicht 
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nicht etwa von. lange verflossenen, weit entt 
fernten Zeiten geredet, noch von spätern Nach­
folgern oder aus mündlichen Überlieferun­
gen angezeigt, daß die Gothländischen Rechte 
hier eingeführet und angenommen worden: 
nein; es sind noch die ersten Einwohner und 
Bürger der Stadt oder der Syndikus in ihren 
Namen; es ist der Erbauer der Stadt selbst, 
der Bischof Albert, die das bezeugen, was 
sie selbst nur vor einigen zwanzig Jahren erst 
begehret, bewilligt und eingerichtet haben, 

' und was noch bestehet. Diese Ansnahme, 
dieser Gebrauch, diese vorgenommene Aus­
besserung des Gothländischen Rechtes, wor­
aus die Rechte der Stadt Riga entstanden, 
wird in einem Zeiträume von mehr alsZwey-
jahrhunderten hindurch in verschiedenen dar­
auf erfolgten Urkunden bezeuget; Urkunden, ' 
die echt und zuverläßig, und so, wie sie zu 
jenen Zeiten ausgefertigt worden, noch bis 
auf den heutigen Tag im hiesigen Archive 
aufbewahret, folglich nicht dem geringsten 
Zweifel unterworfen sind. Sind nun aber 

diese 
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diese Urkunden sammt deren Inhalt-uichi 
anzustreiten, so sehe ich nicht, was für an­
dere Gründe im Stande seyn könnten, den 

Satz, daß die Gothlandischen Rechte gleich 
von Errichtung der Stadl ab, hier angenom­
men und zur Grundlage der im Verfolge der 
Zeit aufgesetzten Nigischen Rechte gebraucht 
worden, umzustoßen oder auch nur zweifel­
haft zu machen. Die vier ersten Gründe 
des Herrn Domprobstes Dreyer können aufs 
höchste nichts mehr, als eine wahrscheinliche 
und zum Theil nur entfernte Vermuthunz 
dawider wirken; dergleichen Vermnthungen 
kann man aber den Vorzug vor dem aus­
drücklichen, deutlichen und bestimmten In­
halte der angeführten Urkunden unmöglich 
einräumen. Die stens erwehnten Staruten 
von 1270 würden allerdings von mehrer Be­
deutung feyn. Allein, erstens müste man 
überzeugt seyn, daß sie wirklich diejenigen 
waren, wofür sie ausgegeben worden; zwey-

.tens, daß sie auch wirklich eingeführet und 
im Gange gewesen; und drittens, daß sie 

K 5 von 
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von dem angegebenen Alter von i2?Owären^ 
Doch, wir wollen alles dieses auf einen Au­
genblick als unbezweifelt erwiesen annehmen: 
was wird daraus zu folgern seyn? Nichts 
anders oder mehrers, als daß, da man doch 
den hiesigen schon lange vor 1270 eingeführ­
ten Gebrauch der Gothländischen Rechte da­
mit nicht anstreiten kann, man in der Folge 
der Zeit die Gothländischen Rechte verbessert, 
in diesen und jenen Stücken von ihnen ab­

gegangen, Sachsische Rechtssätze angenom­
men und solchergestalt von 127O ab, sich der 
erwehmen Statuten bedienet hätte. Aber, 
auch dieses kann nicht einmal Statt finden ; 
indem es sich weiterhin, wie schon gesagt 
worden, zeigen wird, daß diese angeblichen 
Rigischen Statuten niemals wirkliche Rigi-
sche Stadtrechte gewesen sind. Inzwischen 
bin ich nicht gemeynet, mit dem bisher an» 
geführten zu behaupten, als wenn die Säch­
sischen Rechte und Gewohnheiten niemals 
«inigen Eingang in die Rigischen Stadt, 

rechte gefunden hätten. Ich räume es viel­
mehr 
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mehr willig ein, daß gleich in die ersten für 
diese Sradt eigentlich abgefaßten Statuten, 
die alten Plattteutschen nemlich, Sächsischen 
Rechtssätze aufgenommen worden. Ja, ich 
will sogar auch nicht anstreiten, daß nicht 
selbst bey dem anfänglichen Gebrauche der 
Gothländischen oder Wisbyschen Stadtrechte 
auch Sächsische Rcchtösätze und Gewohnhei­
ten eingesühret worden und die Verbesserun­
gen der Wisbyschen Rechte zum Theil dar­
aus hergenommen seyn können. Dieses ist 
allerdings, eben aus dem von Herrn Drewer 
angeführten Grunde, weil sich viele Sach, 
sen hier niedergelassen haben, sehr wahr­
scheinlich. So bestimmt und eingeschränkt 
behält die Bemerkung des Herrn Dreyer 
daß die Sächsischen Rechte und Gewohnhei­
ten auch in Liefland, und zwar zu den ersten 
Zeiten schon, eingedrungen sind, ihre völlige 
Richtigkeit. Drittens: Diejenigen, die von 
dem Gebrauche der Lübeckischen Rechte in 
andern Städten in ihren Schriften erwähnen, 

behaupten größtencheils, daß die Lübeckischen 
Rechte 
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Rechte in der Mitte des dreyzehnten Jahr­
hunderts auch in Liefland, oder, wie sich ei­
nige derselben verschiedentlich darüber aus­
drucken, in den Städten—, in vielen — 
in den mehresien Städten Lieflandes ange,' 
nominell worden e). Diese unbestimmten 
Behauptungen können leicht jemanden auf 
die Gedanken bringen, daß die Lübeckischen 
Rechte auch in Riga als Gesehe der Stadt 
gegolten haben. Es wird also nicht aus dem 
Wege seyn, hier zu untersuchen, ob es mit 
diesen Behauptungen auch seine Richtigkeit 
habe? 

Der Herr D. Siebrand, der alle die­
jenigen Städte, die sich des Lübeckischen Rech­
tes bedienet haben, zusammen zu zählen sich 

bemühet, 

e) Man sehe hiervon unter vielen andern: H-/-
«ecc/f, sur. 

cvnjeA. nov. fvnt. I^ubec. 
^sur. unir., Entwurfvoll 

Stadtflesetzen, Lomment. in ^ I^ud. 
in der Dedicar. und Scdöpfin der Vorrede 
zu der neuen Ausgabe des und 
llL perpetUÄ amicitia (^el-manicum inter öt 
KulLcum Imperium. 
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bemühet, und die von ihm angeführte Vorrede 
"zu einem abschriftlichen Exemplar der alten 
Lübeckischen Rechte ist es, worauf sich die 
andern Autoren berufen. Es ist aber sondert 
'bar genug, daß dieser ihr Gewährsmann, 
der in seinem pub!. vrl>. l^ukecae etc. l.. I. 
!>eH. >O alle Städte, welche das Lübeckifche 
Recht angenommen haben, anführet, auf 
keine Weife geradezu behauptet, daß die 
Lübeckischen Rechte in Liesiand überhaupt, 
oder in vielen Städten, oder in dieser und 
jener Stadt Lieflandes besonders eingeführet 
worden. Von ihm selbst also haben sie es 
Vicht. Ist denn nun der Grund davon in der 
jetztgedachten Vorrede des ExemplareS der 
alten Lübeckischen'Rechte zu finden? 

Ich will sie selbst reden lassen. 
,»In äem jgre unles leeren 

lernen äe leeren unc! Korkmenne rkc» 

,, I_uliec1c ctio5amenäe ickr^en jura um 5un-

„derlilce lze^le willen erer krienäe» als cles 

„ekrliken ^eiKers nn6e Lraecieie des Duäe-
^ 5cken Oräem tt/rummeä» 
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,»^irs in äie5em kt.k'Z umme !eve willen 6er 
„ vorlckr«:ven Bieren Xlei^ers uncie Lroedere 
„des vudelcken Ordenz van I.)'tiandr, uncie 
„der 8lsdc ^jemelenkorA. sIs le uns ^e^even 
,, s^n — io ^evsn w/ und senden le juw, 
„vorrksn liiv ̂ rulcende und clio kvjdendcecc." 
Hieraus ist nun freylich zu ersehen, daß der 
Ordensmeister von Liefland sich eine Abschrift 
der Lübeckischen Rechte ausgebeten und sel­
bige auch erhalten habe. Allein dieses würde 
dennoch, strenge genommen, weiter nichts, 
als eine Vermuthung geben, daß er sie in 
Liefland einführen wollen. Ob es aber auch 
wirklich geschehen, und ob es geschehen kön­
nen, dieses bliebe bey allem dem noch in 
Zweifel. Und wenn man die Lieflandischen 
Geschichten zu Rache ziehet, so ist es nicht 
mehr zwelfelhaft, fondern vielmehr unstrei­
tig gewiß, daß es, wenigstens in Ansehung 
der Stadt Riga, zu den Zeiten, nemlich 
im izten Jahrhunderte nicht hat geschehen 
können. Denn die Stadt hatte weit über 

«in ganzes Jahrhundert nach ihrer Erbauung 
die 
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die Oberherrschaft des Ordens nicht anerkannt, 
und nur im Jahre i zzo allererst wurde sie 
durch eine langwierige Belagerung gezwun» 
gen, sich dem Ordensmeister ^berdard von 
^onbein, mit zu unterwerfen. Bis dahin 
hatten auch nur die Bischöfe und Erzbischöfe 
allein der SkadtRiga ihrePrioilegien gegeben 
und bestätiget und, wie fchon oben angeführet, 
ihr die Freyheit ertheilet, sich der Gothlän-
difchen Rechte zu bedienen und dieselben, 
nach den Umständen der Zeit, zu verbessern 
und zu vermehren, welches auch außer an­
dern der Erzbifchof Friedrich noch i zc>s: 
ausdrücklich wiederholet hat /). Es ist also 
hieraus offenbar, daß der Ordensmeister in 
den Jahren 1254. weder eine Veranlassnng 
gehabt, für die Stadt Riga einige andere 
Rechte oder Gefetze von fremden Orten zu 
suchen, noch weniger die Macht gehabt, sel­
bige hier einführen zu können. So richtig 
dieses in Ansehung der Stadt Riga ist, so 
gewiß ist es auch, daß die andern Srädte 

Lieflan-
/) S. Arndts Liefl.Chron..TH.2 ,  S. 75» 
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Liefiandes, als Dörpat, Pernau, Wenden;c. 
die Lübischen Rechte nicht angenommen 
haben; indem selbige, wie ich weiter unten 
anzeigen und beweisen werde, sich der Rigi­
schen Rechte bedienet, und, sogar an den 
Rach in Riga appelliret haben , welches letz­
tere mit gutem Grunde als ein Beweis des er­
sten? mit angenommen werden kann, die Stadt 
Reval, in Ehstland, ist es allein, wo das 
Lüdische Recht seit dem i zten Jahrhunderte 
unter Danischer Regierung eingeführet wor-

, don ^). Was ist denn nun aber von ge­
dachter Vorrede zu halten, oder was für Ver­
anlassungen, und' Absichten kann der Ordens-

meister 

F) S Arndt TH. 2. S. 2O6 Note 6). DreyerS 
Einleit. zur Kennmiß hübscher Vervrdnunt 
gen zc. S. 2?z. Note z, und 2?8.. Beyläu-
fig merke ich hier an, daß in dem ?ten Ban­
de der Juristischen Bibliothek des ^errn von 
Selchow,. S. 485, wv diele dreyerische 
EilUeitung rezenstrer und von dem Gebrauche 
de^ Lübiscken Rechts in fremden Städten er-
N'ak'net wird, dnrcb einen Schreibe oder 
Druckfehler, stall Reval, Riga als die ein­
zige Stadt in Liefland angegeben wird, w» 
dieses Recht gelte» 
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Meister bey der sich erbetenen Abschrift der 

Lübcckifchen Rechte gehabt haben? Da keine 
Liefländischen Städte da waren, denen er 

sie als ihre Stadtgeseße hätte geben kön» 
nen. Die Absicht des Ordensmeisters und 
daß er die Abschrift der Lübischen Rechte 
nicht für eine Stadt in dem eigentlichen 
Lieflande gesucht, ist, wie mich dünket, 
aus der Vorrede selbst fo deutlich zu er­
sehen, daß man sich wundern muß, wie dal 
durch so viele zu einer unrichtigen Folgerung 
haben verleitet werden können. Der Herr 
D. Siebrand, der sich auch auf diese Vor, 
rede beziehet, ist, wie ich vorher angezei­
gt habe, nicht in den Jrrthum ver­
fallen, daß er diese Abschrift als für Liefland 
oder für irgend eine Stadt in Liefland be­
stimmt, angesehen hätte, da er an dem Orte 
nicht ein Wort von Liefland erwähnet» Das 
ist aber noch nicht genug. Er erkläret sich 
in den vor der Vorrede vorhergehenden Wor­
ten deutlicher darüber also: In lZorulZIae pro. 
vincia ?omcraviae iinikus gHaceme — vräo 

L 
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lemonicuz a I^ulzec. kepuklica — li«5ce le-
mi.icuauere, vti äiuerw msnufcriprs pro-

lo^uia nos eäocueruvc, Quorum exemplsr 
vnicum kic 5ut?jlcio. Siebrand war hier 
freylich auch nicht auf dem rechten Wege: 
er ging, ohne einigen Grund davon anzu­
zeigen, — auch ist dieses wirklich unrichtig 
und kein Grund dazu vorhanden — davon 
ab, was die Vorrede ausdrücklich angicbt: 
Diese redet von dem Ordensmeister in Tief­
land, und er von dem in Preußen. Indes­
sen Härte dies doch den folgenden Autoren 
ein Wink seyn sollen. Es hätte es auch fey» 
können, sobald selbige nur darauf hätten 
merken wollen, wodurch Siebrand auf 
Preußen hätte gebracht werden können. Und 
der Grund davon hätte sich ihnen aus der 
Vorrede sehr leicht dargebothen. Es stehet 
ja mit ausdrücklichen Worten daselbst, daß 
diese Abschrift dem Herrmeister von Liefland 
und der Stadt Memelenborg gegeben werde. 
Wenn nun die Geschichten von Liefland be­

lehren, daß die Herrmeister in Liefland im 

Jahre 
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Jahre 1252 von der Stadt Memelburg und 
derselben Gebiethe zwey Theile inne gehabt, 
(den dritten Theil halte der Bischof von Kur­
land) 1290 aber das Schloß Memel dazu 
und folglich alles in Besitz bekommen haben, 
welches ganze Gebieth jedoch nachher 1328 
dem Hochmeister in Preußen übertragen wor­
den //); fo muß es einem jeden als unstreitig 
in die Angel? leuchten, daß der derzeitige 
Ordensmeister von Liefland diese Abschrift 
der Lübeckischen Rechte nicht für irgend eine 
Stadt in dem eigentlichen Lieflande, fondern 
für die Stadt Memelburg verlanget habe. 

^Zur Bestätigung dessen, wenn es noch eine 
bedürfte, könnte ich hierbey noch anmerken, 
daß, nachdem Hai'tknoch in A. und N. 
Preußen S. 420 und dem Ollarms in der 
doüeÄions mllZna 1°. l. p. 654, die 
Erbauung der Stadt Memel ins Jahr 1250 

gesetzt wird, so daß sie also der Zeit, da der 
Herrmeister sich die Lübeckischen Rechte aus-

L 2 gebeten, 

H) Arndts liest. Chron. 2ter Theil S. 52.69. 
und 87. 
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gebeten, noch ganz neu gewesen und ver-
wuthlich ncch keine andere Gesetze angenom­
men gehabt habe: zu geschweige«, daßHarr-
knsct' am angezeigten Orte versichert, daß Me­
ine! anfänglich das Lübeckische Recht gehabt, 
und Düscdmci gleichfalls anführet, Memel 
hatte t 2 54 daeLübeckische Recht angenommen. 

Der Domprobst und Syndikus zu Lü­
beck, Herr D. Dieser i) hat zwar denen, 

welche 

?) Einleitung zur Kenntniß kübscher Verorbn.zc. 
S. 2Z2. An einem andern Orte, nemlich 
S. 227 äußert dieser Autor eine Vermuthung, 
daß eine von dem Kielischen Lollicc Huris 
l^udecenlis an. 1235 genommene Abschrift 
für die Smdr Riga bestimmt gewesen se>; 
und zwar aus dem Grunde, weit der Bischof 
zu Modena, ^ilyeim, diese Abschrift ver» 
«nittsjer und sich der Zeit sn Riga aufgehalten 
habe. Allein, wird diese Vermuthung nicht 
sehr geschwächet, wo nicht gar zernichtet? 
wenn man sich des Privilegiums eben dieses 
Bischofes, so ich gleich zu Anfangein der 
Note « angeführet habe, erinnert, desmitt 
telst derselbe schon »0 Zahre vorker, nemlich 
ao. 1225 der Stadt Riga den Gebrauch der 
Gothlankische« Rechte bewilliger hatte? Und 
sollte der Bischof doch einige Absicht dabey 
auf Riga gehabt haben; so ist dennoch nichts 

gewts» 
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welche geglaubet, daß das Mische Recht 
von den Zeiten an ein allgemeines Gesetz der 
Lieft und Ehstländischen Srädle geworden, 
bereits widersprochen und ganz richtig anges 
zeiget, daß es nur die Stadt Reval allein 

sey, welche sich seit dem dreyzehnten Jahr­
hunderte des Lübischen Rechtes bedienet habe. 

Man könnte also diese meine Anmer­
kung für überflüßig und unnöthig ansehen. 
Da aber der Herr D. Drewer stch dieserhalb 
blos auf den der Stadt Lübeck von dem Or­
densmeister Gottfried im Jahre 1299 er-
theilten Freyheitsbrief, mittelst dessen den 
Lübeckischen Kausieuten verstattet worden, 
die unter ihnen selbst in Liefland vorfallenden 
Handlungsstreitigkeiten durch die von ihnen 

gewählten Richter nach Lübischen Rechte zu 

L z schlich-

gewisser, als daß selbige nicht zur Wirklich! 
keit gekommen sey. Es ist nicht allein nicht 
die geringste Spur davon in den Urkunden 
dieser Zeit zu finden, sondern vielmehr, nach 
der Anm. ^ sogleich drev Jabre darauf die 
Bestätigung der Gothländischen Rechtser« 
folget. 
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schlichten, beziehet, und dadurch doch nicht 
aller Zweifel aus dem Wege geräumet, noch 
weniger, wozu oder für welche Stadt die ge­
dachte von dem Ordensmeister in Liefland 
1254 erbetene Abschrift der Lübifchen Rechte 
bestimmt gewesen, ausgemitteltwar; so habe 
ich diesen Jrrlhum der andern Autoren bey 
gegenwärtiger Gelegenheit aus dem Grunde 
zu heben nicht für undienlich gehalten. 

Und solchergestalt ist der obige Saß, 
daß die Stadt Riga sich zu Anfange der 
Gothländischen oder Wisbyschen Statuten, 
welche sie nach den besondern Erfordernissen 
dieser Stadt nachher durch einige Zusätze 
verändert und vermehret haben mag, wirklich 
bedienet habe, um soviel mehr begründet 
und festqesetzet worden. 

Aber, wie lange hat man sich mit die­
sen alten und vermehrten oder verbesserten 
Gothländischen Rechten hier beholfen? Zu 
welcher Zeit hat man aus diesen und andern 
Statuten die ersten eigenen Rigischen Stadt-
rechte entworfen? Beyde diese Fragen laufen 

in 
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in einen Punkt zusammen. Der Geburtstag 
der lehtecn, wenn ich so sagen darf, ist der 
Sterbetag der erstem. Diese Fragen mit 
augenscheinlicher Gewißheit zu beantworten 
und die Zeit bis auf ein gewisses Jahr mit 
Zuverläßigkeit zu bestimmen, muß ich alle 
Hoffnung aufgeben, weil weder in unferm 
Archive ein Exemplar von alten Stadtrechten 
mit der Jahrzahl der öffentlichen Bekannt­
machung oder Einführung derselben, noch 
sonst einige Anzeige davon in andern Urkun­
den vorhanden ist, noch auch* in den Ge-
schichlbüchern dieses Landes Nachrichten da­
von vorkommen. - Was von den hiesigen 
Stadtrechten in unserm Archive noch aufbe­
wahret wird, bestehet in dem Originale der 
in eilf Theilen abgecheilten niedertemschen 
Statuten, welche wesentlich dieselben Rigi­
schen Stadtrechte sind die Herr Rath Oel-

richs 177z im Drucke heraus gegeben 
hat, bis auf die Abweichungen, wovon 
ich gelegenheitlich weiter unten an ihren 
gehörigen Orten etwas bemerken werde; in 

L 4 einem 
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einem andern Exemplar eben dieser Statuten, 
nebst einer neuern Gerichtsordnung u. s. w. 
welches Exemplar eine Abschrift vom i6ten 
Jahrhunderte zu seyn scheinet, und in Anse­
hung der Sprache, oder der Worte und Aus­
drücke mit dem Oelrichsschen Kodex fast 
durchgängig übereinstimmet; in einem Ent­
würfe zu neuern Stadtrechten, in Hochteut­
scher Sprache (wovon ich weiterhin nähere 
Anzeige geben werde,) aus welchen, nach 
mancherky wichtigen Veränderungen, Weg­
lassung vieler Titeln und einigen andern da­
gegen gemachten Zusäßen, die heutigen hoch-
teutschen Stadtrcchte erwachsen sind, und 
endlich in dem Exemplare der heutigen Stadt­
rechte. Nun könnte ich zwar, die obigen 
Fragen zn beantworten, nur geradezu das 
jeßtgedachte Original unserer plattteutschen 
Statuten vornehmen und aus der Beschas-
fenheit desselben und andern Nebenumständen 
meine Meynung eröffnen, wie alt dieselben 
seyn möchten. Allein, ich will mit Bestim­
mung des Allers derselben nicht so schnell 

zufahren 
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zufahren. Es ist mir nicht darum zu thun, 
ihnen nur ein recht hohes Alter zu geben; übri­
gens aber unbekümmert zu seyn, ob solches 
mit einem geringer» oder größern Grade der 

Wahrscheinlichkeit geschehe. Ich suche^uc 
die Wahrheit, und wenn ich sie nicht mit 
völliger, unumstößlicher Gewißheit ausfin­
den kann, ihr dock) so nahe zu kommen, als 
e6 immer möglich ist. Und hierzu weiß ich 
keinen bessern Weg, als daß ich von dem 
angegebenen jüngsten Alter derselben die 
Untersuchung anhebe, ob sie wirklich so jung 
seyn können; und dann, wann sie älter be­
funden worden, mit der Untersuchung immer 
rückwärts fortgehe, ob sich andere Gründe 
und Anzeigen darbiethen, daß sie noch älter 
und noch älter seyn müssen, bis wir endlich 
an den Zeitpunkt kommen, da wir aus Man­
gel näherer Gründe stille zu stehen gezwun­
gen sind. Denn dadurch, glaubeich, wird 
das, was wir endlich zur Unterstützung des 
solchergestalt ausgefundenen und zu bestim­

menden höchsten Alters dieser Staturen an-
t; führe» , 
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führen können, so viel mehr Gewicht erHaf­
ten und das Resultat daraus der Gewißheit 
so viel naher gebracht werden. 

Ich fange also von dem Jabre 1542 
an, als welche Jahrzahl der Oelrichsfche Ko­
dex an der Stirn führet. Zeigt diefe Jahr-
zahl nun das wahre Alter selbiger Statuten 
an ? Der Herr R. Oelncks hat keine Gründe 
zu dieser Bestimmung angeführt. Vermuth-
lich hat bloß die Jahrzahl 1542 auf feinem 
Exemplar gestanden, und fo hat er dieselbe 
auch aufdas Titelblatt des von ihm im Druck 
ausgegebenen Rigischen Rechtes setzen müs­
sen. Allein, diese auf dem Exemplare des 
Herrn R.d)elricbs befindlich gewesene Jahrs 
zahl hat gewiß nichts mehr anzeigen sollen, 
als daß diese Abschrift in dem darauf gesehten 
Jahre, von dem Original oder von einer an­
dern Abschrift genommen worden, oder aber 
auch, daß dasjenige Exemplar, wovon seine 
Abschrift genommen, schon selbige Jahrzahl 
geführet habe. Eines von diesen beyden 

muß 
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muß es schlechterdings gewesen seyn. Es 
sind hier noch verschiedene Exemplare von 
diesen niederteutschen Statuten vorhanden, 
darunter einige gar keine Iahrzahl haben, 
eines aber mit der Iahrzahl 156z, ein an­
deres mit 1540, und noch ein anderes bloß 
mit der mindern Zahl xxxviij bezeichnet ist. 
Ja, noch sind von eben diesen selbigen Sta­
tuten, einige hochteutsche Übersetzungen da, 
deren eine die Iahrzahl von 1606 und die 
andere, die von 1641 führt. Ein offenbarer 
Beweis, daß der Abschreiber entweder die 
Iahrzahl seines vorgehabten Exemplars nach­
geschrieben, oder das Jahr, in welchem er 
die Abschrift davon genommen, daraufgesetzt > 
hat. Denn sollte die darauf bemerkte Iahr­
zahl, das Alter der Statuten selbst anzeigen, 
so müßten alle diese Exemplare nur eine und 
eben dieselbe Iahrzahl haben. Und wenn 
wir auch annehmen wollten, daß das mit der 
Windern Zahl von z8 bezeichnete Exemplar 
ebenfalls im i6ten Jahrhunderte geschrieben 

Zvare, welches doch nicht ist; so ist offenbar, 
' daß 
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daß die, auf dem Oelrichsschen Kodex be< 
findlich gewesene Zahl i ̂42 das eigentliche 
Alter der Statuten selbst nicht hat angeben 
sollen, noch können; indem jenes alsdenn 
wenigstens um vier Jahre alter, als dieses 
seyn müßte. Wir wollen aber noch einen 
Schritt weiter gehen. 

Der Oelrichssche Kodex und einige andere 
Exemplare haben in dem ersten Theile nur 
ZO Kapitel, andere hingegen haben das ziste 
hinzugesetzt, nach welchem derjenige, den 
jemand als seinen Leibeigenen in Ansprache 
nimmt, von dieser Ansprache bcfreyet wer­
den soll, sobald er beweisen kann, daß er 
Jahr und Tag ruhig hier gewohnet habe. 
Nun finde ich in einem dieser letzten Exem» 
plare bey gedachtem z i sten Kapitel die Be« 
nurkung: „Anno 1545 den 2ten Novbk. 
„hat E. E. Rath diesen Artikel vorgenoim 
,»men, und die zweyjährige Präskription der 
»»Bauern festgesetzt." Hieraus erwächst die 

höchste Wahrscheinlichkeit, daß das zifte 
Kapü 
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Kapitel schon viele Jahre vorher muß hinzu­
gesetzt gewesen seyn, weil es gar nicht zu ver, 
muthenist, daß man dergleichen Abänderun­
gen sogleich nach einigen wenigen Jahren 
werde vorgenommen haben. Ist aber dieses, 
wie viel älter, als 1542, mußten denn also 
diejenigen Exemplare und folglich auch das 
Oelrichssche seyn, darinn dieses ziste Ka­
pitel noch gar nicht vorkommt? Hiermit wä­
ren wir also, wenn wir noch so behutsam 
verfahren wollen, wenigstens eine ziemliche 
Reihe von Jahren, von dem Oe!rich5schen 
Zeitpunkte, mit dem Alter dieser Stadtrechte 
zurück gerückt. Wem aber das angeführte 
nicht genug seyn sollte, der halte das 2oste 
Kapitel ^ es i sten Theils, das istedes 2ten 
Theils und das i ite des Dten Theils, aus 
dem Oelrichsschen Kodex, gegen den 8ten Tit. 
im Zten Buch, den 2ten §. des 9ten Tit. im 
zten Buch und den 7ten §. des sten Tit. im 
6ten Buch der heutigen Rigischen Stadt-
rechte, und ferner die im i2ten Kap. des 

5ten Th. unserer alten Stadttechte, nach 
dem 
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dem Originale enthaltenen, in dem OelrichS-
schen Kodex aber fehlenden Worte: —xvsäer 
5e rko cl^ere Akeusn filier — gegen den 

isten Z. des isten Tit. im zten Buch unserer^ 
jetzigen Statuten. Wann er nun bemerket, 
daß die in dem erstem mehrmals vorkommende 
Redensarten: up den hilligen beholden, mit 
siner Hand' up den hilligen beholden (welches 
bekanntlich auf die Reliquien zielet, die man 
bey Ablegung der Eide zu jener Zeit ge­
brauchte) in den andern sich gar nicht finden, 
auch daß daselbst der Sah, daß Aeltern ihre 
Kinder ins Kloster geben können, weggelas­

sen worden: so wird es ihm hoffentlich 
wenigstens wahrscheinlicher werden, daß die 
alten Stadtrechte schon vor 1522, als in 
welchem Jahre die lutherische Religion hier 
eingeführt worden, müßten aufgesetzt gewesen 
seyn, denn sonst würde man der Zeit schon, 
nach dieser vorgenommenen Religionsverän? 
derung, die angezeigten Stellen eben so, wie 
sie in den gegenwärtigen Statuten gefunden 
werden, abgefaßt haben, und gewiß damals 

in 
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in dem ersten Religionseifer noch viel eher 
und manches vielleicht auch noch ausdrückli­
cher, als es bey den gegenwärtigen Sradt-

rechten allererst, 150 Jahre nachher, gesche­
hen ist. Nun werde ich doch wohl keinen 
zu großen Schritt machen, wenn ich unsere 
alten Statuten nunmehr ins i^te Jahrhun­
dert versehe: wenigstens wird es nun um so 
viel weniger jemanden befremden. Gründe 
gewahr zu werden, nach welchen man zuge­
ben muß, daß sie schon in der ersten Hälfte 
des isten Jahrhunderts entworfen gewesen 
seyn mußten. Ich will sie anführen. 

Unter unfern ältesten Privilegien und 
Urkunden, und selbst denen, darinn von 
den Rechten der Stadt und der Gerichtsbar­
keit des Raths geredet wird, ist kein einziges, 
das einer Appellation oder Provokation, von 
des Raths Urtheilen an eine höhere Obrig­
keit erwähnet. Der Kirchholmsche Vertrag 
von 1452 ist die erste Urkunde, darinn eine 

Anweisung hierüber erscheinet, des Inhalts, 
daß 
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daß derjenige, der durch des Nalhs Urtheil 
beschweret zu seyn glaubte, sich an den Erz-
bischos und Herrmeister, als die nächste 
Obrigkeit wenden sollte 6). Wenn man nun 

ein 

H) Die hieher gehörige Stelle aus der angezoi 
genen Urkunde folget unmittelbar auf die in 
der Anmerk. c angeführten letzten Worte, 
und tautet also: >, up dat dejene, de dar 
„mcnede, dar he beschweret Ware mit unserer 
„Stadt Riga Rechte stck nicht bedürfte des 
„Rechten beklagen, ofte buken Landes andere 
.»Rechte besöken; so rhemet und behöret sick, 
„dat de nehiste Hekschor des Rechten darum 
„ solle besocht werden, undt darum so soll srye 
„syn einem isliken, in Saken de angienge 
„de Ehre und ewig Verderf synerGüder uns 
„ vvrbenämden Herren (Erzbisch^p und Meü 
„srer duytsches Ordens) anroropende unde to 
„besökende, und wat denne mit unser vorge^ 
„schrewH? bender Herren Underwisinge uuse 
„Stadt Riga Radt vorRecht-spreken würde, 
„darby soll idt blnwen und. geholden und 
„nickt buten Landes förder qesocht werden.^ 
Es ist rielleiä>t nicht übersiüfiig aus der Ge-
sckicbte des Landes hiebey zu bemerken, daß 
die Erzbischöf? mit den Ordensmeistern schon 

der ersten Zeit wegen des Regiments über 
die Slbdt, in beständigem Streite gelegen 
und daß es bereits rzzo dergestalt abgemacht 
Worden, daß die Stadt auch dem Orden 

unter» 
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ein hiesiges Stadtrecht vor sich hat, das keine 
Vorscknft einer Appellation von des Raths 
Urcheilen an den Erzbischof und Herrmeister 
enthält: so muß man durch die höchste Wahr­
scheinlichkeit gezwungen werden, anzuneh­
men daß selbiges vor der jetztgedachten Ver­
ordnung, das ist, vor 1452 bereits ausge­
setzt gewesen seyn müßte: so, wie im Gegen-
theil ein solches hiesiges Stadtrecht, welches 

die 

terworfen seyn sollte. Demohngeachtet aber 
wurde dieserStreit dock bald hernach wieder crt 
neuere, bis er im Jahre 1452 durch den Kirchs 
holmischen Vertrag abermals bengeleget ward. 
Da nun die Stadt bey diesen Unruhen und 
Feindseligkeiten beyder Theile gegen einander, 
bkld aus Neigung, bald aus Noch und Zwang 
diesem oder jenem Theile beygeireten war; 
so mußte sies bey den darauf erfolgten Ver? 
gleichen entgelten. Und das ist die Ursache 
warum der Stadt auch in diesem Vertraqe, 
unter manchen andern Neuerungen dieses 
mit aufaeleqet ward, daß von des Raths Ur« 
theilen künftighin an den Erzbischoff und 
Herrmeister appelliret werden sollte, als well 
ches bis dahin, nie geschehen war, wie aus 
dem Vertrage selbst zu sehen ist. 

M 
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die Appellation an den Erzbtschof und Herr-
Meister vorschriebe, schlechterdings für ein 
solches gehalten werden müßte, das nicht 
eher, als nach 1452 verfaßt worden seyn 
könnte. Was werden wir also von unfern 
niederteutschen Staturen urtheilen müssen, 
da in selbigen kein einziger Artikel zu finden, 
der von der Appellation vom Rathe an ein 
höheres Gericht, und noch weniger ausdrück­
lich an den Erzbischos und Herrmeister redet? 
Muß dieses nicht einem jeden, dem der ob» 
angeführte Punkt des Kirchholmfchen Ver­
trages bekannt ist, befremdlich vorkommen? 
Wird es ihm nicht die Frage abnöthigen, 
aus was für Ursachen ein solcher wichtiger 
Artikel weggelassen seyn könne? Und was 
für eine befriedigende Antwort wird man 
darauf zu geben im Stande seyn? Gewiß 
keine andere, als diese, daß die Statuten 
schon eher da gewesen seyn müssen, als der 
gedachte Vertrag. Um theils dieses besser zu 
begründen, theils auch allmählig weiter fort 

jtt schreiten, muß ich noch anführen, daß wir 
Urkun-
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Urkunden und besondere Verordnungen von 
diesen Zeiten haben, die in Hochteutscher Spra-' 
che aufgesetzt sind, wie z.B. die ersten Schrä­
gen des hiesigen Schneideramts, die am Abend 
Philippi und Jacobi der heiligen Aposteln, 
im Jahr KiLLLLX!.!!, vom Rathe gegeben 
sind. Würde man es nun wahrscheinlich 
oder glaublich finden, daß man zu derselben 
Zeit oder wohl gar noch spater, da man be­
sondere Verordnungen in Hochteutscher Spra­
che ausgegeben hat, die allgemeinern, die 
Statuten der Stadt, in plattteutscher Spra­
che verfaßt haben würde? Es ist alfo die 
dringendste Vermuthung da, diese plattteut-
schen Stadtrechte für älter, als von 144s 
zu halten. Ja, ich sage noch mehr, sie sind 
wirklich alter. Ich habe vorhin eines Ex­
emplars erwähnet, das blos mit der mindern 
Zahl von z8 bezeichnet ist. Dieses Exem­
plar ist, allen Anzeigen nach, zuverläßig 
wenigstens aus dem isten Jahrhunderte und 
folglich 1438 geschrieben worden. 

M 2 ' Wenn 
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Wenn man aber dieses Exemplar mit 
dem, im Archive aufbewahrten Originale 
zusammenhält; fo fallt es offenbar in die 
Augen, daß wir noch nicht auf.das wahre 
Alter der plattteutfchen Riqischen Statuten 
gekommen sind. Ich will von diesem Ori; 
ginale, welches ich bald umständlicher be­
schreiben werde, gegenwärtig nichts weiter 
anführen, als daß nicht allein bey den meh-
resten Theilen dieser Staturen die zwey, drcy 
b!S vier letzten Kavuel, sondern auch bey 
manchen Kapiteln Einschaltungen oder Zu­
sätze von unterschiedenen Hänven und zu 
verschiedenen Zeuen beygefüget sind. Da 
nun das erwähnte Exemplar von 14^8, 
welches alle diese neuern Zusätze, bis auf 
zwey, die vermuchlich erst nach 1438 hinzu­
gekommen sind, enthält, durchaus mit einer 
und derselben Hand geschrieben ist, und 
folglich ungleich jünger, als unser Original, 
seyn muß; so würde man schon aus diesem 
Grunde allein, das Alter unserer plattteut­
fchen Stadrrechle, ohne alles Bedenken, 

ziemlich 
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ziemlich weit zurück ins 14t? Jahrhundert 
setzen können. Denn es ist nicht allem mit 
gutem Grunde zu vermutheu, sondern such 
selbst dem Augenscheine nach, aus der Ver­
schiedenheit der Schrift in dem Originale zu 
urcheilen, daß man gewiß vielmehr als fünf­
zig Jahre zurück rechnen könne, binnen wel­
cher Zeit die Zusähe und Einschaltungen, 
allmählig und von einer Zeit zur andern hin­
zugekommen sind. Wir werden aber ver­
anlaßt, das Alter dieser unserer Stadtrechte 
noch weiter zurück aufzusuchen, wenn wir, 
wie ich weiterhin anführen werde, in einem, 
der Stadt Hasenpoth, 1Z78 gegebenen Pri­
vilegium bemerkt finden, daß die Goldinger 

schon vorhin das Rigische Recht besessen ha­
ben. Denn ist das Schloß Goldingen, nach 
Aelchens Chronic?, S. 87, bereits 1247 
erbauet worden, und geben wir zu, daß zur 
Versammlung und Niederlassung einer mäßi­
ge» Anzahl Bürger, und zur Gründung und 
Einrichtung einer Stadt oder auch nur eines 

Städcheus, 50 bis 8o Jahren und drüber 
. M Z vers 
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verflossen wären: so müssen ja die Rigischen 
Sradtrechte, die dieser neuen Stadt haben 
gegeben werden können, der Zeit schon da 
gewesen seyn. Und solchergestalt wären wir 
denn mit dem Alter unserer eisten Stadtrechte, 
schon bis in die erste Hälfte des l4ten Jahr­
hunderts zurück gerückt. Allein auch dabey 
kann ich noch nicht stehen bleiben. Unser 
Original scheinet mir von einem höhern Alter 
Anzeige zu geben. 

Hier wird man mit Recht eine umständ­
liche Nachricht von der Beschaffenheit dersel­
ben, von mir erwarten. Ich bin bereit 
dieser Erwartung Genüge zu thun. Das 
gedachte Original, oder vielmehr das ganze 
Buch darinn unsere plattteutschenStadtrechte, 
nebst einigen andern Verordnungen nieder­
geschrieben sind, bestehet aus 6Q Perga-
mentblättern in' Bogenqröße, die aber 
nicht alle beschrieben sind. Diese Stadt-
rechte sind mit Mönchs? oder Frackturschrift, 
und, bis auf einige neuere Zusätze, sauber 

und 
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und deutlich geschrieben. Die Seiten sind > 
mit rochen Linien bezogen, und jede derselben 
mit dergleichen Linien in zwey Spalten ab-
getheilet. Wer in dem dritten Theile der 
Schottischen Sammlungen, den Kupferab­
druck von dem Anfange der alten Freybergi­

schen Stadtrechte ansehen will, wird sich ei­
nen ganz deutlichen und richtigen Begrissvon 
den Schriftzügen unserer alten Stadtrechte, 
bis auf einige wenige Abweichungen, machen 
können. Den Anfang von diesen unfern 
Stadtrechten, machen die Verordnungen 
z) m«Q äen raac kelen lsl. /) und 2) v?o 

M 4 men 

f) Da diese Vorschrift von der, die in dem 
(Z)e!richsschett Kodex stehet, sehr unterschie­
den ist: so will ich sie hersetzen -- x^ci rnen 
lien rast kefen sal. Ost ü witlic cZat ciit cies 
Facies rec^t is van . äer riZe slse Isir na 
bei'creuen llevt. De ra-it cle Zlieteten Iie-
vet 6es jsres cle sgl kesen clen »3?it cie clgt 
snclere issr 5itten ickal, vncle sc^ciln 
ie denömen c!es iunne cla^kes vor sgnte 
meckele8 cis^Iie. 1"kc> clerkuvsprake npen-
daie vnä cier lcoln ^velen xi^. Vncle cies 
„ezket^en vricla^kes ns cleme men^cien sc» 
j'cal c!e mene rzgt vpjie äilt kus kamen» 

de^äe 
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rnen 6er pele^rime vo^ker kelen 5al. Dar-
«uf folgen die eigentlichen Statuten in eilf 
Theilen und jedes Theil in seine gewisse Ka­
pitel oder Artikeln abgetheilet. Vor jedem 
Theile stehet das Verzeichniß der Kapiteln 
desselben mit rother Tinte. Die Theile so­
wohl als die Kapitel sind mit römischen Zah­
len, letztere jedoch in teutscher Art bezeichnet. ^ 
Jedes Kapitel hat die Ueberschrift seines In- ^ 

haltS ^ . 

be^cle olt vncl iunk, cle Fan vncl l!an mö­
lken. 8v icvln 6e kor^eremetiere vn6 6s 
vozket vncl cle kemerere ere ^mmet vpFke» 
ven vncl sc> icöln neclcler Fan van clem l^us 
cle xi^ cle Fkekoren ün clat jar tkv beritten-
cie, vncl scoln vere man tlic» lic liefen clen 
rattliv dewarencle, cle cle naF^elien tvve iar 
niclit F^eseten vncl nictit biammete gewesen 
kedken — vvnrt mer tcvln cle iunF^elcer 
vere van clen seüe'/nen neäer Zlian, vncl 
laden tlili sie van cleme vlclen racleto we?ie 
äatte willen cle scöln kesen tvve börzkeme-
stere van clen xij di ereme ecle u. s. w.j wie es 
beym Gelnchö hierauf folgt. Die 2te Vor< 
scbrift stimmet, dem Inhalte nach, mit der 
Oelrichsschen überein. Au6) die erst» Ocls 
ric^«s<1>? Vorscs'rift ist in diesem Buche, aber 
mit viel neuerer Sckn-ift, aus dem ersten reü 
nen Blatte dieses Buchs zu finden. 
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haltS auch mit rother Tinte, so wie der An­
fangsbuchstabe jedes Kapitels. Hinter jedem 
Theile sind einige Seiten, zwar gleichfalls , 
mit rochen Linien, doch leer und unbeschrie-
ben gelassen worden, um die nachher etwa 
nöthig gefundenen neueren Gesetze, jedem 
Theile, wo sie hingehören beyfügen^zu kön­
nen. Dieses ist auch wirklich geschehen. 
Denn die letztern Kapitel jedes Theiles, nur 
den achten ausgenommen, geben durch den 
mannichfaltigeu Unterschied der Schriftzüqe ^ 
unwiderleglich zu erkennen, daß sie zu ver­
schiedenen neuern Zeiten allererst hinzugesetzt 
worden sind. , So sind auch in manche Ka­
pitel der mehresten Theile, Zusätze von neuern 
Händen eingeschaltet. Hinler diesen Stadt­
rechten folget weiter i) eine Anordnung für 
die Gerber und Schuhmacher die ohne Jahr 
und Tag ist und, wie es scheint, mir der 
Zeit noch vollständiger hat gemacht werden 
sollen; 2) eine Bauordnung von 1295 ?') 

M 5 und 

v?) Der Eingang dieser Bauordnung lautet folk 
genderi 
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und z) eine Ordnung für die Goldschmiede 
von iz6i,6iee0nuerüom8 keari Pguliapoüoli. 
So ist also das Buch und das darinn befind­
liche Origmal unserer platrteutschen Stadt-
rechte beschassen, von welchen ich kurz vor­
her gesagt habe, daß fie mir von einem hö­
hen, Alter zu seyn schienen, als wir bisher, 
bey dieser gegenwärtigen Untersuchung haben 
ausfinden-können. Das Jahr, wenn diese 
Statuten verfaßt oder öffentlich bekannt ge< 
macht worden, ist freylich weder im Anfang 
noch am Ende derselben ausgedruckt, auch 
sonst nicht die geringste Anzeige darüber ir» 
gendwo zu finden. Die Schriftzüge selbst, 
und zwar der ersten und ältesten Kapitel die­
ser eilf Theile sind auch so beschassen, daß 
ich mich nicht erdreiste, mit völliger Zuver-

läßig-

gen dergestalt: Dst s, allen 6e nu sin 
vnäe noZlt tkvkvmende 6at na 6er doitk 
vnses keren in xcüj ^are in lunte 
rnertins nazkt brande 6e üat tkn rizke l!o 
vi1!ekore6e 6e raat vncie cle meenen bor-
^keie äetl'e ciink tko tioläenäe cte kir na 
detckreuen üat. 
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läßigkeit zu behaupten, daß man sie schlech­
terdings zum i zren Jahrhundert hinrechnen 
müßts; sie könnten meiner Beurtheilung 
nach, auch vom i4ten Jahrhunderle seyn. 
Die vorgesetzte Anordnung von der Wahl 
und Besetzung des Raths, die den ehema­
ligen alten und ersten Gebrauch eines jahr­
lich abwechselnden Rathes enthalt, der Ein-' 
gang der Statuten, die hinter jedem Kapitel, 
zur Beysügung neuer Gesätze leer gelassenen 
Blatter und andere vorangeführte Merk-
maale zeugen nun zwar unstreitig von dem 
hohen Alter dieser Statuten, und geben nicht 
undeutlich zu erkennen, daß diese die ersten 
eigentlichen rigischen Stadtrechte sind, daß 
dieser Kodex das erste und älteste Original 
sey, und ungleich älter als derjenige seytt 
müsse, von dem das (Dellicksswe sowohl, 
als alle andere noch vorhandene Exempla­
re und auch das von 1438 abgeschrieben 
worden. Allein dieses kann uns den-' 

noch zur Aussindung und nähern Bestim­
mung des wirklichen Alters derselben nock 

nicht 

> 
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nicht führen. . Desto mehr aber glaube ich, 
wird uns die, mir dtefen Stadlrechten in 
einem Buche zusammen befindliche' Bauord­
nung zu dieser Absicht dienen können. Denn da 
dieselbe vom Jahr 129 z ist, und hinter den 
Stadtrechten stehet; so kann solches doch wohl 
eine gegründete Veranlassung gebeti, anzu­
nehmen, daß diese Stadtrechte selbst ins 
i zte Jahrhundert gehören und vor dieser 
Bau? und den anvern beyden obbemerkten 
Anordnungen aufgefetzt gewesen seyn müssen, 
als welche man nach und nach, so wie sie, 
nach bereits verfaßten Stadtrechten, gemacht 
worden, in dieses Buch hinter die Stadt-
rechte eingetragen hat. Aber um nichts ' zu 
übergehen, was dem entgegen gesetzt wer­
den könnte, will ich mir selbst den Zweifel 
auswerfen: Können diefe Verordnungen, oder 
insonderheit, kann die gedachte Bauordnung 
nicht lange vor den Sradtrechten verfaßt ge­
wesen seyn, und der Zeit allererst, da ma» 
diese Sradtrechre ins Buch geschrieben, oder 

wohl gar nachher denselben beygefüget wor­

den 
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den seyn, so daß also die Stadtreckte, ob­
gleich die Bauordnung von 129z bey und 
hinter denselben, in einem Buche eingelra-
gen gesunden wird, viele und wohl hundert 
Iah^e oder mehr jünger seyn könnten, als die 
Bauordnung? Möglich wäre es, das ist nicht 
zu läugnen; aber ich sehe keinen Grund dazu, 
und nach den hiebey vorkommenden Umstän­
den ist es mehr als unwahrscheinlich. Wäre 

^ die Bauordnung schon vor den Stamlen , 
entworfen, so müßte man sie doch nochwen­
dig der Zeit gleich in ein oder das andere 
Buch eingetragen und aufbewahret haben. 
Wozu wäre es denn nöthig gewesen, sie lange. 
nachher von neuem wieder in dieses Buch, 
einschreiben zu lassen? Aber auch angenom­
men, man hätte es zum Ueberfiuß, in dieser, 
und jener Absicht, für gut befunden, die. 
vorher gemachten Anordnungen, mit den 
Statuten in einem Buche beysammen zu ha­
ben: warum hätte man nicht andere noch äl­
tere auch mit eingerückt? Damit ich nur 

eine zum Beyspiel anführe, so war schon 
im 
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im Jahr 1252 eine Anordnung gemacht, wie 
ee damit gehalten werden sollte, wenn die 
Stadt an jemanden gewisse Ländereyen oder 
Grundstücke ausgäbe; was für Grundzin, 
sen dafür zu entrichten wären; wie diefe 
Grundstücke von den Besitzern blos an hie­
sige Bürger wieder veräußert werden könn­
ten u. f. w. Warum hätte man diese Ver­
ordnung nicht eben so gut als die andern 
vorgenannten,in dieseöBuch mit eingetragen ? 
Da doch jene von den Grundstücken und 
Ländereyen gewiß viel wichtiger ist, als eine 
von diesen. Kann hier wohl mit einiger 
Wahrscheinlichkeit ein anderer Grund davon 
anqegeben werden, als dieser? daß jene Ver­
ordnung vor. diefe andern aber allererst nach 
vollendete; Abfassung der Stadtrechte ge­

macht und also diefe jüngern Verordnungen 
allein nicht aber jene altere, die anderwärts 
schon ihren Platz hatten, in das Buch der 
Stadtrechte mit eingetragen worden. Ich 
muß hier noch einen Umstand bemerken, der 

Mir nicht unwichtig zu seyn scheinet. Die 

obange-
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obangezeigten, den Stadtrechren anqehäng-' 
ten drey Verordnungen sind sich einander, 
der Hand oder den Schriftzüqen nach, nicht 
gleich, alle sind sie darinn unters hieven. 
Wann man nun, nach der natürlichsten Ver-
muchung annimmt, daß man di^fe Verords. 
nungen so, wie sie nach und nach gemacht 
worden, auch nach und nach eingetragen 
habe: so ist nichts befremdliches darinn, daß 
sie von verschiedener Hand sind; es bat viel? 
mehr Nicht anders seyn können, da sich die 
Schriftzüge nnt dem Fortlaufe der Zen ver? 
schiedentlich verändert haben. Dahingegen 
gerathen wir gleich in Verlegenheit, einen 
zureichenden Grund davon aussinden und an­
geben zu können, wenn wir dafür halten oder 
es vermuthen wollen, daß diefe Verordnun­
gen schon vor den Stadcrechten entworfen qe» 
Wesen und nur nachher in dieses Buch einge, 
tragen worden wären. Denn in diesem Falle 
würden, aller Wahrscheinlichkeit nacb, die 
drey Verordnungen auf einmal oder zu einrr 

Zeit eingetragen worden seyn, und folglich 
von 
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von einer Hand, von einerlei) Schriftzügen 

stnn müssen. Noch schwerer würde es aber 

in diesem lehtangenommenen Falle werden, 

ans eine ante Art zu erklären, woher es komme 

daß eben die erste diese? drei) Verordnungen, 

die sür die Gerber und Schuhmacher, welche 

unnmtelbarzuerst hinter die Stadkrechte folgt, 

von einerlcy Schriftzügen mit den Stadt­

rechten selbst sey, die zweyte aber von diefer 

und die dritte wiederum von der zweyten und 

noch weiter also von der ersten abgehe. Wie 

aber, wenn man nun, um dieses Angeführte zu 

heben, einwendete: die gedachten Verordnun­

gen können ja, fo wie jede derselben zu ihrer 

verschiedenen Zeit, als Originalentwürfe, 

bereits auf Pergament aufgefetzet, und bis 

zur Verfassung der Statuten: im Archive 

aufbewahret gewesen, nachher den Statuten 

benaeleqer, und diesem Buche beygebunden 

werden seyn. Dieses angenommen, so 

würde sichs freylich ganz natürlich erklären 

lassen, warum keine der Verordnungen den 

Schriftzügen nach, mit den Statuten 

über­
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übereinkomme, und warum eine noch mehr 
ale die andere darinn abweiche. Es würde 
aber hierbey doch nothweudig erst erwiesen 
werden müssen, daß die ofrgedachten Ver­
ordnungen, wirklich schon vor den Slamren 
entworfen gewesen; weil, wenn sie auch in 
diesem Buche, den Statuten beygebunden 
waren, sie dennoch später als die Staturen 
könnten aufgesetzt, und alsdann erst beyge­
bunden worden seyn. Und wo könnte man 
diese« Beweis anders hernehmen, als aus 
d^m Unterschiede der Schrift in den Statuten 
und in den Verordnungen. Dieses also zu 
bewerkstelligen, und einen jeden, wenigstens 
die Diplomaticker zu überzeugen, daß man 
stch in Beurtheilung der ältern und neuem 
Schriftzüge nicht »rrete, würde man die ver­
schiedenen Kennzeichen, Merkmale und Ab­
weichungen dieser verschiedenen Schriften 
umständlich anzeigen müssen. Wir können 
aber dieser Weitläufigkeit überhoben seyn, 
da wir einen nähern Weg haben, zu eben 
diesem Ziele zu kommen. Unsere alten Stadt-

N rechte 
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rechte selbst haben Proben von ältern und 
neuern Schristzügen: diese in den vorbe­
merkten spätem Einschaltungen und zu ver­
schiedenen Zeiten angehängten neuen Kapi­
teln oder Gesetzen, wie auch in der später» 
abgeänderten Anordnung, wegen der Raths­
wahl oder Besetzung des Raths, und jene 
in den erstem und ältern Kapiteln dieser Sta­
tuten. Da nun die Schrift der mehr eri 
wähnten Verordnungen von 129) und i z6i 
mit der von der abgeänderten Rachswahl-
ordnuuq und den fpätern Einschaltungen und 
letztern Kapiteln oder Gesetzen, mehr, als mit 
der von den ersterenKapiteln dieserStadtrechte, 
übereinkommt; so müssen diese Sradtrechte, 
die letztern neuern Kapitel ausgenommen, woht 
nochwendig für älter, als oie gedachten Ver­
ordnungen angenommen w-rden. Wer bey 
allen diefenUmständen dennoch zweifeln wollte, 
ob auch die ofterwäbmen Verordnungen wirk­
lich erst nach den Stadtrechten gemacht wor­
den, oder wer gar behaupten oder es nur als 
wahrscheinlicher annehmen wollte, daß jene 

schon 
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schon vor diesen da gewesen wären, der müßte 

die evidentesten Gründe und Beweise darüber 

beyzubringen haben. So lange aber dieses 

nicht geschieht, so lange muß daöGegentheil als 

wahr, oder wenigstens als das Wahrschein­

lichste bestehen bleiben und folglich einen wich­

tigen Grund zur Bestimmung des Alters unse­

rer plattteutschen Rechte abgeben. Doch, es 

könnten vielleicht Manchem noch andere Be­

denklichkeiten wider das gar zu hohe Alter 

derselben überhaupt, so wie wider deren 

lange Dauer beyfallen. Mir sind we­

nigstens bey der vorgenommenen genauen und 

unpartheiischen Prüfung des Alters der ge­

dachten Statuten, einige aufgestoßen. Ich 

will sie alfo, sie mögen nun viel oder wenig be­

deuten, nicht unberührt lassen. Die Sprache 

derRigifchen plattteurfchen Stadlrechte, wie 

Herr Rath (Delrichs sie im Drucke ausgegeben 

hat, könnte etwa jemanden aufmerksam machen 

und ihn veranlassen, die Frage auszuwerfen, ob 

auch diefe Sprache für die Sprache des i ztea 

Jahrhunderts alt genug gehalten werden 

könnte? N 2 Ohne 

« 
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Ohne mich dabey zu verweilen, wie 
schwer und mißlich es überhaupt sey, dieses 
mit Zuverläßigkeit zu bestimmen, da, ande­
rer Gründe zu geschweige», man in den Zei­
ten, nach den verschiedenen Ländern oder Ge­
genden Teutschlandes, einen merklichen Unter­
schied in den Worten, Redensarten, Wort­
fügungen :c. der einen und andern Gegend 
antrist: so würde ich diesen Zweifel dennoch 
in Ansehung des (l)elricbsschen Kodex, nicht 
so ungereimt finden. Allein, hier muß ich 
anzeigen, dkß, obgleich der <Oe;ncdssche 
Kodex, in dem wesentlichen, oder dem In­
halte der Statuten, mit unserm Originale 
völlig übereinkommt^ dennoch die Worte, 
Redensarten !c. dieser beyden vielfältig sehr 
von einander unterschieden ßnd ??). Das 

Allee 

Zch will hier nur aus einigen wenigen Ka, 
piteln die Abweichungen anführen : des iften 
Theils ztes Kap. Vierten vrdel vor richte 
gewunden, vn6 wil dar ienick M3n we-
lier^reken. dst en c!o^t nicdt. Iie ne be^ 

/ ' ^ckelcle — et ne deneme erne nvtk 
Komen en anack , vnä äat M tie xvaren 

v^ipe 
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Alter dieser Statuten aus der Sprache der­

selben würde folglich nicht nach dem Ostrichs-

schen Kodex, sondern nach unserm Originale 

N z zu 

, vppe — over vore brinFken — sc> nern 
Minderet deme manne nickt — absenden 
wil-et. — 

8tes Kap. 80 waren vnse dorFkere in 
^ vromede land Kumt, dar wi vrede meds 

kedbet — twi drackicketmaket — vrun-
^ lcap mede Zesceden mack werden vncl 

ical iic dar vorevenen — mer wvlde ie-
mandt vnten dorzkere etc. 

yteS Kap. 8c> welic man nemt ratlude 
vnd wellet also dat et tko clazke etc. 

i t tes Kap. l^ezene Vruwen mack men 
tkc> pande Fkeven — de nickt Pelden en 

. mack ^ övesl^e Xleet al wände ke lin zut 
kevet -- sunder wimpele, i^rikite vnd 
vlas mer so wat en Vruwe copet ans 

« »ren man etc. 
Des dritten Theils 7tes Kap. 80 welie 

inan --- vnd warliken vnderwindet ke sal 
— FetkuALt kevet mit vnreckte alle lins 
coli vnd !1n vorlees dat Ks vanünentkalven 
kevet Felden — llvuen'. 1 verdinc d^t ssl 
de beteren mit lines sulves live. 

i^tes Kap. 80 .we deme anderen scult 
Zkevet vmme Feit, mack ked^'r nickt vor-
tunken ke mack des vntganmit fmestulves 
b^nt in den killen. 



198 Versuch einer Geschichte 

zu beurtheilen seyn. Eine andere Bedenk­
lichkeit könnte die Abtheilung dieser Statuten 
in gewisse besondere Theile erregen, als welche 
man vom z zten Jahrhunderte und zwar in 
Ansehung einer mit dem Anfange desselben 
Jahrhunderts allererst errichteten Stadt, 
vielleicht nicht erwarten möchte. Und frey« 
lich ist dieses in den entfernten Zeiten etwas 
ungemein Seltenes; doch aber ist es auch 
nicht ganz ohne Beyspiele, noch die Stadt 
Riga die erste und einzige, die ihre Statuten 
zu der Zeit so eingetheilt gehabt. Ich darf 
mich hier nur auf das Hamburgische Stadt-
recht von 1270 und auf das Stadenische von 
1279 berufen, deren ersteres in i z und letz­
teres in 12 besondere Stücke oder Theile ab-
getheilet ist. Da man also diese und andere 
dergleichen Einrichtungen von Statuten schon 
vor sich gehabt hat, und da man insonder­
heit sich dieser jetztgenannten Statuten, wie 
es offenbar ist, bey Abfassung unserer 
Stadtrechte bedienet hat: so fällt, mei­

nem Bevüuken nach, alle Bedenklichkeit 

wegen 
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wegen dieser Abtheilungen von selbst 
weg. 

Weiter könntt man vielleicht, aus denen 
Stellen unserer niederteutschen Stadtrechte, 
wo der Wynkopslude erwähnt wird, wider 
das gar zu weit auszusetzende Alterthum der­
selben einigen Verdacht schöpfen. - Ich will 
»mch deutlicher darüber erklären. Es ist un­
streitig, daß die alte teutsche Gewohnheit, 
da bey einem Kaufe, Vergleiche oder sonst 
bey einer andern Verabredung die Teilneh­
mer selbst sowohl, als deren Zeugen zur Be­
stätigung der getroffenen Verabredung sich 
gemeiniglich einander zuzutrinken pflegten, 
die Veranlassung gegeben hat, die dabey ge­
brauchten Zeugen Wynkopslude zu benennen, 
weil dieser Trunk im Wein, Wynkop, so 
wie er, wenn er in Bier geschah, Aelkop 
genannt wurde. Nun ist es unleugbar, daß 
das gewöhnliche Getränk der Teutschen zu 
jener Zeit das Bier gewesen; und eben so 
g"wiß ist es, daß ein solcher feyerlicher Trunk 

N 4 beym 
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beym Kauf:c. zu jener Zeit auch in Bier ge-
than worden. Den Beweis davon findet 
man indem 42sten Punkte der Apenradeschen 
Sladtrcchte von 1284, öie der Herr Dom« 
probst Drewer in ftiner Sammlung vermisch­
ter Abhandlungen zuerst im Drucke ausgege­
ben hat. In diesen Statuten heißt es am 
angezogenen Orte: We der etwas kost unde 
gilt dar Geld up — unde drinken se Aelkop 
und gift dar neen Geld up — de were fick 
mit den Mansfeden, de den Aelkop druncken. 
Man könnte alfo fragen: ob man denn in 
R^a schon im 1 ?ten Jahrhunderte mit dem 
Meine so bekannt gewesen sey, daß man die­
sen Trunk in Wein gethan und die, bey ei­
ner vorgenommenenVerabredung gebrauchten 
Zeugen, daher Wynkopslude genannt hätte? 
Ich denke, daß uns dieser Umstand in dem 
angegebenen Alterthum unserer plattteurschen 
Rechte nicht irre machen ?«nn. An keinem 
von allen den Orten, wo nicht allein diese 
Zenaen in den Statuten Wynkopslude Hel­

sen, sondern wo auch der Gebrauch des Wei­

nes 
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nes ziemlich gemein seyn mag, ist es doch 
wohl niemals als etwas wesentliches angese­
hen, oder'als nochwendig erfordert worden, 
daß ein solcher Trunk schlechterdings in Wein 
geschehen müßte. Der Wcintrunk hat zwar 
die Benennung veranlasset, aber diefe Be­
nennung macht den Wcintrunk nicht durchaus 
nothwendig. Und sehr wahrscheinlich ist 
diese Benennung aus andern Statuten in Hie 
unsrige ausgenommen worden,- ohne eben so 
gewissenhaft und angstlich darauf zu achtens 
ob auch diefe Zeugen hier Wein zu trinket 
pflegten, noch weniger', ob es allemal ge? 
schähe. Es sind mehrere alte Statuten,- wc> 
diese Wynkopslude darinn vorkommen, cA 
gleich es eben so wenig mit ZuverläßigfÄt M 
behaupten wäre, daß sie den qedackten Tnnik 
in Wein gethan haben. Wer sich davon 
überzeugen will, der sehe die von dem Herrn 
D. Nroi'es seinen nbierusr. forenz. angehäng­
ten drey alten Loäicez ^sur. I_u1)ec. nach, und 
zwar den 8o."§. des i ften, den 259. §.des 2tcn^> 
und den 2)9. Z. des Zlen Lociicis. Und end-

N s lich 
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lich so kann auch an solchen Orten, wo der 

Gebrauch des Weines eben noch nicht so ge­

mein ist, e»n solcher seyerlicher Trunk dennoch 

wohl in Wein gethan werden, wenn er nup 

da zu haben ist. Ist es nicht sehr unwahr­

scheinlich, könnte ferner jemand fragen, daß 

diefe Stadt vom i zten Jahrhunderte ab bis 

zur Einführung der jetzigen Stadtrechte, das 

ist, wie sichs weiter unten ausfinden wird, 

bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts 

sich mit diesen Statuten, unverändert behol? 

fen haben sollte, ohne neuere und vollstän­

digere Stadtrechte zu verfassen? Man könnte 

es vielleicht keinem mit Grunde verargen, sich 

diefe Bedenklichkeit einfallen zu lassen. Allein 

wenn man hinwiederum folgendes dagegen 

hält, daß die Stadt auch andere Gefetze und 

Verordnungen (die freylich wohl hquptfächs 

lich nur die Policey, Handlung und Gewerbe 

betreffen) in der sogenannten Bauerfprache 

die man sonst auch <iui!oquium oder will? 

kührliche Gesetze nennt, zusammengefaßt und 

selbige von Zeit zu Zeit nach Erfordern ver­

ändert, 
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ändert, vermehret und vermindert gehabt, und 

sich derselben, neben den eigentlichen Stadls 

rechten bedienet habe; daß eine neu einge» 

richtete Stadt und Gemeine, zumal in den 

vorigen Jahrhunderten, lange Zeiten hin­

durch, an wenigen und unveränderten Ge­

setzen, gar wohl genug gehabt haben könne; 

daß diese Statuten, wie aus dem Originale 

angemcrket worden, gleich von Anfange nicht 

einmal so vollständig gewesen, sondern all­

mählich mit verschiedenen neuen Gesetzen ver­

mehret worden; daß Liefiand und diese Stadt 

in den damaligen Zeiten, nicht allein ver­

schiedenen äußerlichen Anfällen ausgesetzt ge­

wesen, sondern auch insonderheit durch den 

fast beständigen Zwist zwischen den Erzbi-

schösen und Herrmeistern, gehindert und ab­

gehalten worden, die alten Statuten zu über­

sehen und neuere und vollständigere aufzu­

setzen; daß man vielleicht wohl schon in den 

folgenden Zeiten das Mangelhafte der Statu­

ten bemerket und sich in solchen Fällen mit 

einzelnen abgesonderten Verordnungen, wie 

j. B. 
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z. B. vor zwcyhundcrt Jahren, mit der Gee 
richte? Wett-' -oder Handels- Waysen- und 
Vormünder-Ordnung und andern dergleichen 

mehr geschehen, auszuhelfen gesucht haben 
möge; und endlich, daß man sich in Aburi 
theilung der Rechtssachen, bey vorgekomme­
ner Unzureichlichkeit der Stadtrechte, nach 
den gemeinen Römischkaiserlichen Rechten 
gerichtet habe, wie solches nicht nur aus der 
ehemaligen Verordnung, von den Relalit 
onen o) sondern auch aus alten Präjudicaten/?) 

. zu 

v) Des Raths Verordnung von den Relationen, 
vom ii. Decbr. 1594. — „Daraufauch.den 
„Rigischen und gemeinen beschvtebeneti 
„Rechten, und der Sachen Qualität unk» 

^ „ Umständen nack), verabschiedet werden soll:c." 
/>) In csuss vill. ^Anfenignze ctrA 

ex gut!,. vnc^e vir et vxor etc pro-
nuncistum ell. Vicl. (zuvtjue Decretum I^e^. 

III. in c. 5?tepeliÄN2, verb. 
0»Än6r)czui6em ciilerte csutuni 
non est, ikleo in^iaerenclo /?/>? 
cernitur. Da es also in diesem Königl. De-
cret für bekannt angenommen wird, dafiman 
sich hier in lubüöium nach den gemeinen 

Rechten 
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zu ersehen ist: wenn mau alles dieses, sage ich, 
zusammen nimmt, so wird man es so un­
wahrscheinlich nicht mehr finden, daß dieSradt 
bey so wenigen und mangelhaften Statu­
ten ganzeJahrhunderte hindurch hat verbleiben 
können.. Aber noch haben wir eine nicht un­
beträchtliche Schwierigkeit aus dem Wege zu 
räumen. Der Herr Oberappellationsvize-
Präsident von f hat in dem dritten , 
Theile seiner Okleru. ^ur. vniu. (eä I^snov. 
6e 1756) gewisse Statutelt unter dem Titel: 
Ltscura ki.!^en5ia, deren schon vorhin mehrma­
len beyläufig gedacht worden, und welche im 
Jahr 1270 aufgefetzt seyn sollen, aus einer 
Handschrift geliefert. Wie ist es denn nun 
möglich, daß die Rigischen platttemschcn 
Statuten, von denen bisher die Rede gewe, 
fen, auch im izten Jahrhunderte schon fol, ' 
len verfasset worden seyn? Beydes kann nicht 

zugleich 

Rechten richte; so ist hieraus nicht undeutlich 
zu schließen, daß solches schon lange vorher 
im Gebrauche gewesen seyn müsse. 
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zugleich bestehen; das ist in die Augen sali. 

lend. Also, entweder das letztere ist nicht 

wahr, oder der Puffendorfische Kodex ist 

kein rechtes, kein wirkliches Rigisches Stadt-

recht. Für das eine habe ich schon alles bey-

gebracht, was sich davon sagen laßt. Nun 

ist nur noch nöthig die Echtheit des puffen-

dorfische», Kodex zu beprüfen. 

Aus den von dem Herrn Rath Ostrichs 

angezeigten Gründen möchte ich diese 

Statuten zwar nicht sogleich als unecht ver­

werfen , d -ch aber auch nicht fest behaupten, 

daß sie wirkliche Rigische Statuten waren. 

Ich null das, was für und wider die Echte 

hm derselben ist, anführen, und zwar zuerst 

die von dem Herrn R. (Delrichs aufgeworfe­

nen Zweifel durchgehen und dann meine eige­

nen ben fügen. Zuerst sagt Herr R. Ellrichs: 

es käme nicht ein einziges wirkliches RigischeS 

Statu-

?) S. die Vorrede zum Nigischen Rechte und 
Nitterrechte, Anm. 4. 

'/ 
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Statutum darinn vor. Herr R. Oelrichs 

verstehet entweder solche Staruten darunter, 

die durch die Benennunq der Stadt oder 

durch ein anderes charakteristisches Zeichen zu 

erkennen geben, daß sie für Riga gemacht 

sind (und davon werde ich weiter unten zu 

reden Gelegenheit haben), oder er hat hier, 

mit auf die Verschiedenheit zwischen den 

Statuten seines und des Puffendorfischen 

Kodex gezielet. Sollte das letzte darunter 

gemeynet seyn, so kann dieses wohl schwerlich 

behauptet werden, woferne man nicht blos 

diejenigen Artikel des pusfendorfischen Ko­

dex für wirkliche Rigifche Statuten erkennen 

will, die ohne die geringste Veränderung, 

nicht allein in Ansehung ves Inhalts, son­

dern auch in Ausdrücken und Worten und in 

der Stellung und Verbindung derselben, 

mit einem oder dem andern Artikel de» g>els 

rickeschen Kodex, auf das vollkommenste 

übereinstimmen. Denn es ist völlig der vierte 

Theil desselben, der mit den Artikeln des Del? 

tichsschen Kodex, theils dem Inhalte nach, 

lheil» 
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theils auch sogar nach den Worten und Aus­
drücken, fast qleichlauren^iftWlllman 
aber diejenigeuStellen mtt dazu rechnen, — wie 

. . ich 

Man h<,lte, unter vielen andern, folqende 
Stellen beyder Sraluren gegen einander, als: 
Puffendorf Art. 4 gegen (^elr. c. 2 p. 4 

'  —  —  6  —  —  z — 4  
^  —  7  ^  ' 4 - 4  

— — 20 — — 9 — 4 
»  -  '  —  —  2 7  —  —  1 — 5  
. — -- 29 — . — 9 - 5 

—  —  5 2  —  —  4 - 7  
— — 55 — — z - 7 

d» . -7- ^ " 56 — — 5^2 
— - 58 — — 5 - 7 

.  — '68  — — 18 ^  l  
— 79 — -- 2 — z 
— 8r — z - z 
— ' 97 — — 7 — 3 
— 98 — -— 10 — z 
— . 107 — — 14 — 2 
—  ' 1 1 2  2  —  9  
— . i'4 ' — 2^ — 2 
— i»7 ^ — ,2 — l 
— 126 22 — l 
— l?4 — iz — 9 
—  ! 4 5  —  —  I i  —  9  
— -57 — — 2—1 r 
— 16 l — z — l r 

164 IQ II 
— 168 - — 12 — il 
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ich denn glaube, daß man sie nicht füglich 

davon ausschließen könne —, die in den 

Worten mit einander nicht so genau überein- . 

kommen, nach dem Inhalte etwas verän­

dert, und in diesem oder jenem Kodex ent­

weder in mehrere Artikeln vertheilet oder in 

einem zusammengezogen sind; so würde man 

fast zwey Drittheile der Puffendorfischen 

Artikeln, für Rigifche Statuten annehmen 

können. Das zweyte, was Herr Rath (Oel-

ricbs wider den Puffendorfischen Kodex 

beybringet, ist, daß die im ersten Artikel 

desselben enthaltene Beschreibung der Raths-

wähl der ehemaligen rigischen Stadtverfas­

sung zuwider wäre. Unstreitig ein so wich­

tiger Grund, daß nicht leicht jemand sich ent­

ziehen würde, der Meynung des Herrn Rath 

(l)e!richs beyzutreten, wenn es damit seine 

Richtigkeit hätte. Herr Oelricks hat auch 

zwar von der ehemaligen hiesigen Verfassung 

in diesem Punkte nicht anders mcheilen kön, 

tien, weil die in feinem Kodex hierüber ent­

haltene Verordnung keine andere Anzeige 

O davon 
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davon giebt. Allein, diese ist eine neuere: 
Die alte und erste Verordnung hierüber, wo­
mit sich das Original unserer Staruten, nach 
der Anmerk. / anhebet, beweiset offenbar, 
daß eö hier in den ältcrn Zeiten mit der Be< 
setzung des Äaths eben so, wie es im puf-
fendorfiscben Kodex stehet, gehalten worden. 
Und dieses kann auch nicht befremdlich seyn, 
da die Stadt Riga auf dem Fuße der Städte 
Teurfchlands eingerichtet worden, und es be­
kannt ist, daß nicht allein in der Stadt Wieby 
nachdem isten Kap. des isten Buchs der, von 
Hadorph >688 ausgegebenen Wisbyschen 
Sradtrechte, sondern auch in Hamburg undLü-
Heck und vielleicht in den mehresten andern Mü­

schen Städten ehedessen die Rachswahl und 
Besetzung des Raths eben in derselben Art,wie 
sie hier beschrieben ist, begangen und in den 
nachherigen Zeiten wieder verändert wor­
den i). Die dritte Bemerkung des Herrn 

Rath 

. 5) Siehe l'kesmir. sur. prouinc. et ttatut. 
(^rmaniae ister Band S. 655, allwo w 

den 
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Rath Ellrichs, daß der Abschreiber des puf-

fcnöorsischen Kodex in der Vorrede, an­
statt, tho Rade, gelesen und geschrieben 
habe, tho Rige, ist in sich ganz richtig. Es 
ist unleugbar ein Schreibfehler; da über.« 
Haupt kein Nähme einer Stadt an dieser 
Stelle, wie es der Inhalt zeiget t) hat ste­
hen können, woferne man nicht wenigstens 

O 2 . . die 

den alten Hamb. Statut.' 9. et iv, 
fast gleiche Beschreibung der Rathswahl ge­
funden wird. Die nähere Erklärung dar» 
über und wie es in den neuern Zeiten mit der 
Rathswahl gehalten wurde, ist in der Samml. 
der Hamb. Ges. und Verfaß, im 2ten Th. 
S. 27z und im zten Th. S. Z74 angeführt. 
Und so giebt auch der zte Artikel eines alten 
Lübschen Sradtrechts, welchen Herr BrockeS 
seinen 8eIeAis okt'ervAt. knrens. im Anfange, 
S. 79. beygesüget hat, ron einer solchen ehe-
maligen Nathswahl einige Anzeige. 

l) Die angezogene Stelle lautet folqendergestalt: 
In cien laren nnlers Heren IVILLI.XX. c!es' 
veercien 63AL8 vor snnte felicianes 
6oxvarc?en c!e Zeme^nen?<sc!tmsnne un6e 
fie w^sellen 6er ^tacit tko so wer 
LuiZeme^ller were ein Isr 6er ial clar ns 
binnen VI laren nickt LurZemev/ier wer-
6eu, nock lvn Lrvtler. 
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die Worte: thoRade, oder andere derglei-

chen hätte hinzusetzen wollen. Aber bloS 

deswegen konnte dieser Kodex nicht als unecht 

verworfen werden. Es sind jedoch noch an­

dere Zweifel, die wider die Echtheit des 

Puffendorfischen Kodex erregt werden kön­

nen. Ein anderes wäre es gewesen, wenn 

der Name einer andern Stadt irgendwo in 

diesen Statuten vorgekommen wäre. Der 

Herr von Puffendorf hat unter dem Text 

- der von ihm herausgegebenen Rigischen 

Statuten, diejenigen Stellen anderer Sta­

tuten, mit welchen jene übereinkommen, an« 

gezeiget. Und hieraus stehet man, daß die 

angeblichen Rigischen Statuten, unter an­

dern insonderheit, mit gewissen alteU Hanu 

burgischen Statuten, die der Herr von N)est-

phalen in dem 4ten Bande seiner monumen. 

torum cirnbricorum eingerücket hat, nicht 

allein fast durchaus übereinstimmen, sondern 

^ auch, daß die Artikel dieser beyden Statuten 

sich der Ordnung nach Punkt für Punkt, nur 

einige derselben ausgenommen, folgen. 

Dieses 
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Dieses muß allerdings Aufmerksamkeit und 
Zweifel erregen, zumal da die jetzt erwähn­
ten Hamburgischen Statuten auch die Jahr­
zahl von 1270 führen. Inzwischen könnte 
man doch dagegen wieder bemerken, daß die 
Vorangeführte Uebereinftimmung nicht schlech­
terdings durchgängig angetroffen werde; daß 
in diesem nur ein einziger Artikel aus dem 
8ten Theile des Hamburgifchen Kodex auf­
genommen worden, und daß diefer in Theile 
und Kapitel einqetheilet fey, dagegen jene, 
die angeblichen Rigischen Statuten, ohne 
dergleichen Abtheilungen, in hintereinan­
der folgenden Artikeln von 1 bis 169 fort­
gehen. Aber diefes scheinet dadurch 
wiederum größtentheils aufgehoben und um­
gestoßen zu werden, wenn Herr Rtckcy 
berichtet, daß fechö dergleichen alte Hambur­
gische Stadtrechte von 127c), 1276, und 277 
vorhanden wären; deren eines von 1270. 
169 Artikel, also ganz genau eben fo viel, 
als des Herrn Puffendorfs Kodex enthielte, 

welche in ununterbrochener Reihe der Zahlen, 
O z also 
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also auch hierinn dem pusfendsrfisä)en Ko­
dex ähnlich fortgingen, n). Eine andere 

Bedenk-

v) Da der Herr Professor Richey in seiner 
Üilior. 8tÄtutvn HsmdurFens. i Z. iy. 
diese verschiedenen Kod. beschreibet, sagt er 
unter andern: — Primus Lczäex elt 
meriÄNUs — omnium czuos ec^uiclem vi6i, 
sntiHuillunus. ^lvnfolum enim Acllcriptum 
lezi primse ksdet annum ^Vl(.'CI^XX feä 
csret etigm litteris, ncl siAnsncias et clinu-
mei^ncias pArtes s. I'itulos, äeiriceps aä» 
i^idiris et lezes, in cluczciecim capiw (nee-
6um enim Älljuni^um clecimum tertium) 
«jil^rikutäe , continua numerciruin terie cie-
currunt sc! LI.XIX. In dem i2ten §. aber 
führet er das Register der Kapiteln, nebst 
der Zahl der Artikeln eines jeden Kapitels 
an, und dem zufolge machen die ersten 12 
Kapitel schon 17z Artikel aus, nimmt man 
aber das izte Kapitel, vom Schifförechte, 
welches doch in dem Puffendorftschen Kodex 
der Rigischen Statuten mit enthalten ist, 
dazu, so belauft sich die Anzahl aller Artikel 
auf 20t. Ben dem Herrn von Vl^estphalen, 
wo dieser Kodex l^om. 4. IVIcmumentorum 
cimdrieorum, p- 2v8z vollständig zu finden 
ist, bestehet derselbe aus iz Stücken, und 
diese alle zusammen aus 202 Artikeln. Es 
hat also dieser Hamburgische Kodex z? Arlu 
?el mehr, als der Nigische Kod. bey dem 
Herrn von pusfeudovf, so, daß diese beyden 

sich 
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Bedenklichkeit entstehet aus der Größe der 
iu dem filmen Kodex Rigischer 
Statuten angesetzten Geldbußen. Denn, da 
in den alteren Zeiten des Geldes viel weniger 
gewesen ist, als in den folgenden; so kann 
man nicht ohne Grund erwarren, die Geld­
strafen in den neuern Gesetzen, zumal eines 
und desselben Orts höher, als in den ältern 
angesetzt zu finden. Wo man es also um­
gekehrt bemerket, da wird man nicht ganz 
unrecht über die Echtheit der ältern Statuten 
Verdacht schöpfen; weil die alten unverän­
dert gelassenen Geldstrafen, nach dem Maaße 

O 4 der 

sich folglich anck darintt nicht ganz gleich sind 
und der Herr Professor Richep die Zahl von 
169 Artikeln irrig angegeben hat. Die alten 
Stadenschen Statuten bestehen aus i l Theil 
len (Stücken) und enthalten zusammen 155 
Artikel Die puffendorstschen 8tatuta Ki-
Zenliz haben zwar überhaupt 169: wenn man 
aber hievon die Artikel, die zum Seerechte 
gehören, und wovon die Stadenschen Stat 
tuten keinen einzigen haben, abziehet, so 
bleiben gerade auch «55 Artikel übrig, der« 
Hestalt also, daß die Stadenschen mit diesen 
puffend, in Ansehung der Anzahl, ganz ge­
nau übereinkommen» 
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der Vermehrung des Geldes in sich allmählig 
geringer werden. Und hier ist sreylich nicht 
zu läugnen, daß daher einiger Grund zu 
solchem Verdachte wider den pusfendorfi-
fchen Kodex zu machen sey. Denn obgleich 
in Ansehung der mehresten Stellen, wo man 
einen Unterschied der Geldbußen in diesen 
Heyden Statuten antrifft, theils wegen der 
Verschiedenheit der daselbst vorkommenden 
Münzsorten, theils wegen der Ungewißheit 
des damaligen wahren WertheS derselben 
gegen einander, schwer zu bestimmen ist, 
ob die Geldbußen in dem ältern oder neuem 

Kodex höher angesetzt seyn?/): so sind doch 
drey 

v) So stehen z. E. in dem ältern Kodex an ver, 
schiedenen Orten z Pfunde, dahingegen in 
dem neuern nur i und 2 Mark Silbers gel 
setzt sind Hier darf man sich aber nicht an 
den äusserlichen Schein stoßen. Denn daß 
ein Pfund geringer, als ein Mark Silbert 
gewesen, kann man fchon aus dem 104. Art. 
des Muffend. Kod. selbst ersehen, allwo derjenit 
ge, der einen vorGerichte schimpft oder schläft, 
in z »N. Gilb, der es aber auf dem LNarbte 
thutin zpfundettGeldbusseverurcheilet wird. 
Außerdem wird 1 Pfund von Herrn Richey, 

in 
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drey Stellen da, — das sind aber auch die 

einzigen in der Art — wo man mit Mehrerin 

Grunde behaupten könnte, daß sie in dem 

neuern weniger, als in dem ältern betra­

gen 7?). Noch könnte dieses einige Bedenk-

lichkcit erregen, daß in dem puffendorfu 

schen Kodex, außer den Marken, ganz an­

dere Sorten oder Benennungen von Münzen, 

als in dem (Dckrichvschen, vorkommen. In 

diesem werden Ferd. Oere, Qrtige, Lothe und 

O s Sotme, 

in dem, seiner HiKvr. 8t3wt. angehängtem 
specimine auf 20 Schill, geschätzt, 
dahingegen 1 M Silbers, nach des Herrn 
von Ceumern 1'kestri I.iuon. x. zz; setz, 
zu 96 Schill, angesetzt wird. An andern 
Stellen des ältern Kodex wird die Geldbuße 
in Schilling, des neuern aber, theils in Ferd. 
theils in Oeren bestimmt, deren Werth gegen 
einander schwer festzusetzen seyn möchte. 

«?) In dem pusi^'ndorsischen Kodex ist die Geld! 
büße,Art. t26, zu z Mark Silbers, Art. 142. 
zu 10 Mark und z Pfund, und Art. 166 zu 
z Mark angesetzt; da hingegen in dem Oel» 
richsschen Kodex die Strafe ?. 1. c. 22. auf 
1 Mark Silbers. ?. 9. L. l<5. auf 2 Mark 
und z Oeren, und?. II..c. 14. auf I Mark 
bestimmet ist. 
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Sotme, welches aber Sotine heißen soll, in 

jenem dahingegen Pfunde, Schill, auch in 

dem 158 Art. sogar englische Schill, und 

Pfennige angeführt, und diese Benennun­

gen finden sich auch nicht einmal in den 

bisher aufbewahrten Exemplaren der alten 

Baursprache. Aber es wird, so viel mir da­

von wissend ist, nicht füglich zu erweisen seyn, 

daß die in dem puffendot fischen Kodex am 

geführten Münzen oder Berechnungsarten, 

um die Zeit von 1270 hier gar nicht gebräuch­

lich gewesen seyn sollten. Vielmehr ist aus 

dem alten liefländischen Ritter-Rechte zu erse­

hen, daß man in ältern Zeiten, neben den 

Marken, Oeren, Ortigen auch nach Pfunden 

Schill, und Pfenningen allhier gerechnet 

> habe)/). Endlich ist es kein geringer Grund 

zum Einwurf, wider die Echtheit des puf-

fendorfilchen Kodex, daß in demselben ei­

nige sechzig Artikel von solchen Materien oder 

beson? 

Siehe das von Herrn Rath Oelrichs auss 
gegebene Nttter-Necht, Lay. 71,74, 75, 128 , , 
und iz8' 
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besondern Fällen enthalten sind, die in dem 
(Oelrichsschen nicht angetroffen werden 5.). 
Denn da man mit Grund vermuthcn muß, 

daß 

2) Dahin gehören z. E. Art. 15, 28, zi, Z2, 
Z 5, z6, Z7, 40, 41, 4z, 45, 47, 50. Die von 
Abtheilungen der Eltern und Kinder, von 
dem Erbrechte unbeerbter Eheleute, abgeson-
derter und uuabgesonderter Kinder, auch von 
Schenkungen und Vermächtnissen der Ehe« 
leute, Wittwen und unbeerbter Frauen Hand» 
len: Art. i l. K. 12. Von Verpfändung bei 
weg- und unbeweglicher Güther, Art. 16. 
K. 17. Von Zeugen die sich fälschlich für be-
sitzlich ober für Bürger ausgegeben haben: 
Art. 7z: von der Rechtskraft dessen, was im 
Sladtvrbbuche Jahr und Tag unangefochten 
gestanden. Art. Z9. von beygesprochenerVer-
lobung: Art. 74. K. 75. vom Beweis der 
abgeleugneten Mieth? und Kost > Gelder. 
Art. 76, 77, 104, 148, 149, ,51 —154, von 
Bestrafung der Ketzer, Zauberer, Giftmi-
scher, Verrarher, vom Schaden durch unvor­
sichtiges Fahren und unvernünftige Thiere, 
vom Schimpfen und Schlagen vor Gerichte 
und auf dem Markte, und andern Verbre­
chen mehr, die in dem Oelrichsschen Kodex 
nicht vorkommen., Und so sind solcher Bey-
spiele noch mehr in dem 11, 1?, 14, »9,42, 
45, 57, 62, 71, 84, 83, 9Z, 94, lv2, lio, 
118 —120, izo. :c. Art. des puffendorfi-
scheu Kodex zu finden. -
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daß die neuern Gesetze sowohl in der Ver­

schiedenheit der Makerien überhaupt vollstän­

diger, als auch in Ansehung einer jeden 

Materie selbst umständlicher und ausführt 

cher seyn müssen, als die ältern Gesetze des­

selben Orts; so wird man nochwendig Be­

denken tragen, dasjenige für ein älteres Ge­

setz von Riga zu erkennen, welches in Ma­

terien und befondern Fällen, vollständiger 

und ausführlicher ist, als das neuere rigische 

Gesetz. Aber könnte man nicht, und zwar 

nicht ganz ungereimt, diese Frage entgegen­

setzen: Können nicht manche Gesetze des alten 

Kodex mit der Zeit überflüssig oder unnöthig 

geworden, oder wenigstens dafür gehalten 

worden feyn; manche besondere Fälle in ein 

allgemeineres Gesetz zusammengefaßt; manche 

aus dem alten Kodex,- nicht zwar in den neuen 

Kodex übergetragen, aber doch in andern be­

sondern Verordnungen verwiesen und ver­

seht; manche der alten Statuten deswegen 

in dem neuern weggelassen worden seyn, weil 

mans der Zeit etwa für zuträglich gehalten, 

es 
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eö in Ansehung solcher fürs künftige lieber 
Hey der Vorschrift der gemeinen Kaiserlichen 
Rechte bewenden zulassen? Und würde man 
wohl berechtigt seyn, den (Delrichsscben Kor 
dex deswegen für ein wahres rigischeö Gesetz­
buch nicht zu halten, weil einige vierzig 
Artikel desselben in den gegenwärtigen neuern 
rigischen Statuten nicht vorkommen an)? 
Und endlich, enthält der puffendorfi«che 
Kodex auch wirklich so verschiedene Artikel, 
die in dem (Delrichsschen nicht stehen; so 
hat dieser dagegen auch so viele und noch 
mehrere, die in jenem nicht zu finden sind. 
Jener bestehet überhaupt aus 169 Artikeln 
und dieser aus 20z Von diesen sind' 

nur 

sa) Siehe den Gelrichsschen Kodex ?. i. c. 2, 
4, 5, 7, l8, 29, z l. ?. z. c z, 10, 1i, 12, 
iz, 14. ?. z. c 2, 5, 10, ii, iz, »7. ?.4. 
c. 3,6,7, »7. p. 5 c. 8- 9.7.0.4,5,7,8. 
?. 8- c. 5, 6. ?. y e 4, 5, 8, >4, 20. ?. lv. 
c. 4, 6,7. ?. 1». c 5, 9, 15,17,18, »9, 20. 
Alle diese Statuten sind in dem jetzigen Stadt? 
rechte nicht aufgenommen. 

Dieser Kodex, sowie er von dem Herrn Rath 
Oelvichs herausgegeben worden, hat zwar 

wirtlich 
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nur etwa 11 z Art. die aus dem Puffendor­

fischen Kodex entlehnt sind, folglich hat der 

(Oelrichsscke 90 solcher Artikel die man in je­

nem vergeblich sucht. Wäre der (Oelrichs-

sche Kodex alfo auf der einen Seite wirklich 

mangelhaft zu nennen; so ist er doch auch 

auf der andern Seite wiederum so viel voll­

ständiger. 
Diese sind nun die Gründe, aus denen 

man die Echtheit des puffendol fischen Ko­

dex, rigischer Statuten anstreiten könnte. Ob 

, ich 

wirklich nur 199 Artikel. Die Abschrift aber 
muß mangelhaft gewesen seyn. Denn in dem 
isten Theile fehlt das ziste Kap. und in dem 
ivren Theile das 5te, 6te und /te Kap. die hier 
unter den Zahlen von 5, 6 und 7 stehen, sind 
eigentlich dcissjte, 9te und iQte Kapitel. Aus 
dem, diesem <^)e!richsfche»! Kodex angehängt 
ten Kapitelregister selbst, kann man diesen 
Mangel und Fehler gewahr werden» DaS 
Ziste Kap. des isten Theils aber ist auch in 
dem Register selbst nicht aufgenommen wor» 
den. Doch hierinn kann man den Abschrei­
ber entschuldigen, da dieses Kapitel, wie aus 
verschiedenen andern Exemplaren, hauptsäch­
lich aber aus unserm Originale zu ersehen ist, 
erst später gemacht und angehängec worden. 
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ich nun zwar bis hierher auch zugleich be­
merkt habe, was diesen Gründen etwa ent­
gegen zu setzen wäre; so kann ich doch jetzt 
nicht unangezeig: lassen, was besonders noch 
sür die Echtheit dieses Kodex streitet. Und 
dieses enthält zugleich die vorhin aufgescho­
bene Antwort auf den ersten Einwurf des 
Herrn Rath (!)elr»cbs, in foferne er nemlich 
nur diejenigen für wirkliche Rigische Statuten 
sollte erkannt haben wollen,welche ein charakte­

ristisches Kennzeichen dieses Orts an sich hät­
ten. Ueberhaupt ist zwar nicht zu läugnen, 
daß man die gegründetste Veranlassung hat, 
ein solches Gesetzbuch, darinn man dergleichen 
wirkliche oder charakteristische Statuten eines 
OrtS antrift, für ein Gefetzbuch desselben 
Ortes zu halten. Umgekehrt aber kann man 
mit solcher Zuverläßigkeit nicht schließen da' 
es keine nothwendige Eigenschaft eines Ge­

setzbuches ist, und solcher Statuten bald mehr, 
bald weniger, bald gar keine in einem Gesetz­
buche vorkommen können, je nachdem theils 

die Veranlassung dazu in der Beschaffenheit 
des 
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des Orts selbst liegt, theils die Statuten 

mehr oder weniger umständlich abgefaßt, oder 

bestimmtere Ausdrücke in denselben gewählet 

worden sind. Der puffendorfische Kodex 

konnte also ein wirklicher rigischer seyn, ohne 

solche charakteristische Statuten zu haben: 

allein, gerade sind dergleichen darinn zu fin« 

den, wodurch man auf dicVermuthung ge­

bracht wird, daß er der Stadt Riga zuge-

hören könne. Die erste Stelle ist gleich in 

dem Eingange dieser Statuten. Hier heißt 

eö: In äeme tarnen äez Vaäerz — s/nc 
orrele ketckreuen van Millen äer Aeme-

nen 8raclc unä van äem ^irliiLeken vsn 
— Hier kann man keinen Schreibfeh­

ler vermuthen. Der Name einer Stadt 

mußte an diefem Orte stehen, das ist offen­

bar. Wann nun diese Statuten wirklich 

einer andern Stadt, als Riga zugehören 

sollten, so könnte es nicht leicht eine andere, 

als Hamburg oder Stade seyn; da selbige 

mit den alten Statuten dieser beyden Städte' 

so sehr übereinstimmen» Keiner von diesen 

Namen 
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Namen aber hat eine Ähnlichkeit mit Riga. 
In dem alten Hamburgischen Kodex, bey 
dem Herrn von N)ejrphalen, lautet der Ein­
gang folgender gestalt: In 6eme I^skmen 
«jes Vs6er8 — 5ynr 6e5e vrclele kelckreven 
van 6er meine 8ra6c willen un«t vsn 6en wir-
te^etten Ksclen vsn t^smburA. In den alten 
Stadenschen Statuten heißt der Eingang 
also: In <jkeme t^amen ät:e8 Vgäer — finc 
ä^ete orgele kelcreven, vsn cien witte^e^en 
rsäs van lis6lie unäe äl^er rnenen 8rsc wil­
len erc. Woher kömmt nun der Name der 
Stadt Riga an dieser Stelle des- puffen-
dörfischen Kodex) wenn er nicht für Riga 
aufgefetzt seyn sollte? Einen Jrrthum oder 
Fehler kann ich mir hier schlechterdings nicht 
als möglich gedenken. Weiterhin werde ich 
meine Meynung hierüber eröffnen. Die 
zweyte Stelle findet sich in dem i66sten Ar­
tikel des puffendorfischen Kodex: Lyn yslick ' 
vnler kurzer lal vuren eyn wir cruce an äem 
tlö^ele — ein Stattttum, so auch in dem 

C>elricheschen Kodex ?. XI. e. 14., stehet 
P und 
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und beynahe mit denselben Worten auSgel 
druckt wird: yslic« unser kurzer 6e e/n 
5clu^) rlior Lekewertt forec äe ssl foren eyn 
wyr I^rur^e sn e/nem lwarten Üü^el — 
oder nach unserm Originale: Ln Zewelic uns? 
dör̂ êrs 6e lcliê s tl̂ o cZsr vörec6e 5a! 
vören en w!t cruce an ems /warten vloßkels 
^ —. Ich denke nicht, daß sich jemand 
daran stoßen werde, daß in dem erstern die 
Farbe der Flagge selbst nicht angegeben sey. 
Dieses kann entweder gar leicht aus Verse­
hen des Abschreibers ausgelassen worden seyn, 
oder man ist anfänglich darüber unbekümmert 
gewesen, und hat es erst nachher zu bestim-

. men und dahin zu verandern nöthig gefun­
den, so, wie man weiterhin von diesem Zeichen 
ganz abgegangen ist, und in den gegenwär-

. tigen Stadtrechten, 5.1. 2. §. 1. nur 
überhaupt blau und weiß in der Flagge zu 

führen festgesetzt hat. Genug, diese beyde 
Statuten kommen in den Hauptzeichen der 
Rigischen Flagge vollkommen überein, und 

solchergestalt hat der puffendyrfische Kodex 
t' in 
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in der Bestimmung der damaligen wirklichen 
Rigischen Flagge ein charakterisches Kenn­
zeichen, daß er für die Stadt Riga entwor­
fen sey. Für eine andere Sladt konnte er 
nicht bestimmt seyn, da, so viel ich weiß, keine 
andere dieses Zeichen in ihrer Schisssflagge 
führte. Der obgedachte Hamburgische alte 
Kodex schreibt nicht dieselbe, sondern eine 
andere Flagge vor. Die hieher gehörige 
Stelle aus demselben, uemlichdaS26steKap. 
oder Artikel des i zten. Stücks heißt: Tin 
jewelick un5e Körpers lcliol voren einen ro» 

«icn vlußele. — Und so ist auch das Zeichen 

des Hamburgischen Schisses, sowohl nach 
den, in der Anmerkung 5 angeführten allen 
Statuten, §. 4., als auch nach den ge­
genwärtigen Hamburgischen Stadtrechten, 
noch immerfort eine rothe Flagge. In den 
alten Stadenschen Statuten, kommt von 
einer Schisssflagge gar nichts vor, so wie sie 
überhaupt keinen einzigen Artikel enthalten, 
der zum Seerechte gehöret. Die dritte 
Stelle endlich ist der i24ste Artikel des puf-

P 2 fendor-
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fendorfischen Kodex, folgenden Inhalts: 
Lo welk mann eynen 8c!iepel eäcier 
ketc» eä6er e/n vsrenäeil, clac jz eyn I^ol» 

vvsrclc äe I.yep e6cjer 6sr Kolm/c^ lke 
lilein ^etunäen, äsc 5stl ke Zeteren mit clreer» 
msrc^s 8ulverz, ttio cter 8rac1c Icore» xvers 
suer eyn ^vep eäcier e/n Ico^m/rk e/n wenig 
tko Zrock, cisr en iz nene vareane U. s. w. 

Dieser Punkt lautet in dem 22sten Kap. oder 
Artikel des 9ten Stückes des alten Hambur­
gischen Kodex bey dem Herrn von vpestpha-
len also: 80 xvelck msnn einen 8ckepe! Ke5r 
o5re einen ver^er, un^e ver6 äe 8cke^>e1 e5re 
veräer ro kleine vuncten, «ist lcka! ke i?ece. 
ren mir Z (4) msr^ 8ülver5co 6er 8lsclc!core, 
xvere suer ein 8c1iepel etre vercier ein Imciclc 
ro Zroc, clsr ne is nene var an u. s. W. So 

sehr dieser Artikel beyder Statuten fast m 
allem wörtlich übereinstimmet, so bemerkenss 
würdig ist der Unterschied derselben in der 

. Benennung der Maaße. Der N)estpha-
lensche Loäex ttambur^enlis nennt nur Schef­

fel ' und Viertheile; Die puffcndyrfiscken 
Llscutl» 
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Statuts KiAenlis aber reden von Lösen und 
Kulmitten, obgleich sie, (doch auch nur ein 
einzigeömal im Anfange) die Benennungen 
von Scheffeln und Viertheilen, wahrschein­
lich um den Inhalt beyder Arten von Maa­
sen mit einander zu vergleichen, beybehalten» 
In den Stadcnschen Statuten, von 1279, 
lautet dieser Artikel, welcher der lyte des 
6ten Theiles oder Stückes ist, folgender gei 
stalt: 80 welck man einen veräker kevec 
o5re einen kemmeten. I^sn6e wäre 
veräl^er o5re äl^e kemmeren to clene. IIncls 
vvurä öke verä^er o5ce tke Zemmers sllo 
wunäen, »̂e ro clcve wäre. 6!̂ gt 5cs!̂  
«jke man lzer^eren. cii^ez äl^e ^vercl^ere v5rs 
«je Zemmers is mir enen punäe. ro ciker üaäc 

' kore. vvsre averein vercit^er ofce ein Zemmers 
ein lucuck ro ^roec. ciliar ne xvare nen vars 
sne. Also auch diese Staturen, die sonst 
mit den andern beyden fast ganzlich gleich­
lautend sind, gehen in Ansehung der Be­
nennung der Maaße von beyden ab. Es 

kömmt hier weder ein Scheffel noch ein Löf 

P z noch 
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noch Kulmit vor. Da nun nicht allein diese 

Maaße von Lösen und Külmitten noch bis 

auf den heutigen Tag hier gebräuchlich sind, 

sondern auch die Benennung des letztern 

höchstwahrscheinlich ans der hiesigen Landes­

sprache seinen Ursprung hat cc); so kann 

man auch dieses als ein charakteristisches Zei­

chen eines Rigischen Statuts annehmen. 

Wider diese angeführten Stellen des Puf­

fendorfischen Kodex ist, meinem Bedünken 

nach, kein anderer Zweifel zu erregen, als, 

daß vielleicht derjenige, von dem der Herr 

von puffendorf diese Handschrist erhalten 

hat, oder auch schon vorhin ein anderer, 

wider besseres Wissen und durch vorsatzlichen 

Betrug ein fremdes Gefetzbuch zu einem Ri­

gischen 

ec) S. Arndts Liest. Chronik 2ter Th. S. 66. 
Anmerk. < Die LSfe findet man auch schon 
in der ältesten, von den noch aufbehaltenen 
hiesigen Bauersprachen, vor IZ76 eingeführt. 
Diese Bauersprache ist den von Herrn R. 
(Delrichs 1780 im Drucke ausgegebenen heu­
tigen Rigischen Stadtrechten beygefüget 
worden. 
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Zischen gemacht haben könne. Allein da 

dieses nicht anders, als aus gewinnsüchtigen 

Absichten, um dadurch für eine fälschlich als 

echt ausgegebene Urkunde Geld zu erhaschen, 

geschehen seyn müste; solches aber ohne na­

hern Grund und dringendeAnzeigensich nicht 

einmal vermuthen läßt; so ist auch auf diesen 

Zweifel oder Einwurf bis dahin gar nicht zu 

achten. Diese angezeigten Stellen des puf-

fendsrfischen Kodex sprechen also, wie ich 
dafür halte, ziemlich kräftig für die Echtheit 

desselben, so, daß ich mich leicht bewegen las­

sen würde, selbigen für ein wirkliches Rie­

sches Gesehbuch voriger Zeiten anzunehmen, 

wenn mir nicht dieses noch entgegenstünde: 

daß erstlich derselbe mit dem tVestph'alen-

schen alten Hamburgischen Kodex, ausser 

der fast durchgängigen Übereinstimmung 

zwischen beyden, auch von einem Jahre und 

Tage ist, und zweytens weder in unferm 

Archive eine Spur von andern alten Statu­

ten als dem Oelrichsschen, noch sonst einige 

Nachricht oder Anzeige davon, noch eine 

P4 Ab-
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Abschrift derselben bey irgend einem Private 

manne allhier, meines Wissens sich jemals 

gefunden hat, von dem Herrn von Puffen­

dorf auch nicht angezeigt worden, woher 

und von 'wem ihm diese Statuten zu Hände 

gekommen; und endlich, nach dem obigen als -

unstreitig anzunehmen ist, daß die Rigischen 

Statuten, die der Herr R. Ellrichs im 

Druck ausgegeben hat, in soweit wenigstens, 

als sie ihrem Inhalte nach, mit unserm Ori­

ginal übereinstimmen, schon im i zten Jahr- II 

hunderte verfaßt gewesen. Und diese Um- !! 

stände nöthigen mich, aller für die Echtheit !! 

des Puffendorfischen Kodex vorangesühr-

ten Gründe ungeachtet, mich wider dieselben . 

zu erklären, so daß ich sie für wirkliche Ni-

gifche Statuten nicht erkennen, noch als solche 

annehmen kann. Man erlaube mir nur noch 

eine Muthmaßung hierüber hinzuzusetzen. 

Könnte es nicht sehr möglich seyn, daß der 

puffendo! fischeKodex wirklich für diefeStadt 

entworfen und bestimmt gewesen; obgleich 

derselbe niemals als ein angenommenes Ge­

setzt 
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sehbuch hier angeführt worden? Man nehme 

an, daß man ihn vielleicht in der Art nicht ganz 

schicklich und zuträglich gefunden habe. Es 

wird nach einiger Zeit ein anderer Entwurf 

aufgesetzt, jener wird dabey genutzt und ein 

Theil der Artikeln daraus in diesen aufge­

nommen; woraus denn der gegenwärtige 

Dclrichssche Kodex entstanden feyn könnte» 

Dieser letzte also wird das wirkliche Stadt­

recht; und der erstere bleibt als ein Entwurf 

liegen, und behält nothwendig den Namen 

der Stadt Riga, für die er bestimmt war, nebst 

den charakteristischen Statuten. Dieses ist 

so ganz unwahrscheinlich nicht. Ich werde 

weiterhin einen vollständig verfaßten Entt 

wurfzu unfern neuen Stadtrechten anführen^ 

der bey zwanzig Jahren und vielleicht noch 

langer, als ein Entwurf im Archive gelegen 

und dennoch niemals als ein wirkliches Ge- . 

setzbuch angenommen worden ist; aus wel­

chem aber, wie er nach zwanzig und mehr 

Jahren wieder durchgesehen, worden, die 

heutigen Stadtrechte entstanden sind, ob-

P s gleich 
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gleich der gedachte Entwurf in manchen 

Stücken viel weitlansiigcr und vollständiger 

ist, als unsere gegenwärtigen Stadtrechte.' 

Gesetzt nun dieser jetztgedachte Entwurf und 

die anderweitigen Anzeigen und Nachrichten 

davon hätten sich durch einen Zufall aus dem 

Archive verlohren, eine Abschrift desselben 

aber wärein der Zwischenzeit in fremde Hände 

gekommen und nachher zum Druck befördert 

worden; so würden nothwendig Zweifel und 

Ungewißheiten über die Echtheit derselben 

entstanden seyn; und dennoch wäre er in ge­

wissem Betracht echt genug, nur aber nicht 

als ein wirklich angenommenes und einge­

führtes Gesetzbuch, sondern blos als ein Ent­

wurf. Und so muß man sich fast vorstellen, 

daß es mit dem Puffendorfischen Kodex zu­

gegangen seyn könne; woserne man nicht an­

nehmen will, daß er vorsätzlich und falschlich 

so gekünstelt worden, damit man ihn für ein 

Rigisches Stadtrecht halten sollte, wie ich 
schon vorhin erwähnet habe. 

Alle 
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Alle bisher angeführten Zweifel, Ein­
würfe und Bedenklichkeiten sind also nichtim 
Stande, das angegebene Alterthum der Ni-
gischen niedcrteutschen Stadtrechte verdächtig 
oder streitig machen zu können. Vielmehr 
glaube ich aus den vorangebrachten Gründen 
berechtiget zu seyn, mit vieler Zuverläßigkeit 
zu behaupten, daß selbige schon in dem izten 
Jahrhunderte und zwar in dem Zeiträume 
von 1258, bis etwa gegen 90 müssen ent­
worfen worden seyn. 

Ich will zum Ueberfluß noch ein paae 
Umstände berühren. Sind sie gleich nicht 
geschickt, das angegebene Alter dieser Stadt­
rechte noch mehr zu bestätigen, oder eine ge­
nauere Bestimmung derselben zu veranlassen; 
so werden sie dennoch dazu wenigstens drenen 
können, die etwa noch übrig gebliebenen 
Zweifel, ob diese Stadtrechte auch die älte­
sten und ersten hiesigen Statuten seyn, und 
ob sie auch so alt seyn könnten, immer mehr 
zu vermindern. 

Bis 
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Bis auf den heutigen Tag werden noch 
sehr viele Urkunden und Dokumenten vom 
Anfange des i zten Jahrhunderts her und so 
weiler, und unter denen auch verschiedene 
ältere und neuere Exemplare von den vielfäl­
tig verbesserten willkührlichen Gesetzen ^). 
in dem Riqischen Raths Archive aufbewahret. 
Vott den wirklich angenommenen Stadtrech-
ten dagegen finden sich keine anpere darinn, 
als.die ich schon vorhin angezeigt habe, das 
ist, die niederteulschen, von denen wir bisher 
geredet haben, und die heutigen hochteut-
schen. Wäre es nun nicht höchst unwahr­
scheinlich, daß, wenn noch andere oder ältere 
Stadtrechte als diese, jemals hier im Ge­
brauche gewesen wären, selbige nicht eben 
sowohl, als alle übrige ältere und neuere Ur­
kunden, sorgfältig wären aufbehalten wor­
den? Wer kann weiter daran zweifeln, daß 

die 

Das älteste, das sich von diesen willkührt 
lieben Gesetzen in dem Nächst Archive befin» 
der, ist vom Jahr iz/6 und bestehet aus 4s 
Artikeln. 
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die so oft erwähnten niederteutschen Stadt-

techte nicht die ersten und ältesten seyn sollten? 

Zumal da von andern und älteren hiesigen 

Stadtrechten sich niemals irgendwo einePcü 

vatabschrift gezeiget hat. 

Die Münzsorten, die in unfern alten 

Statuten vorkommen, sie mögen nun theils 

wirkliche, theils eingebildete gewesen seyn, 

würden auch etwas beytragen können, das 

Alter derselben zu berichtigen, wenn man zu< 

verlaßige Nachrichten hatje, zu welchen Zei­

ten und wie lange diese oder jene Münzsorle 

hier im Gange gewesen wäre. Obgleich es 

aber daran fehlet, so ist doch so viel gewiß, 

daß die darinn genannten Münzforten, als 

Marke, Ferdinge, Oere, Lothe, Setine ee) 

schon 

Fe) So heißt diese Münze, nicht aber Sotme, 
wie eS im Gelrichsschcn Kodex Th. 8 Kap. 2, 
durch einen Schreibfehler genannt wird. 
Nicht allein in unserm Originale, sonder»? 
auch in einer, am Tage St.Philippi undZakobt 
IZ4'8 vom Rathe ausgestellten Verschreibung 
an den Orden ist sie ganz deutlich Setine unk» 
Settin geschrieben. Ich haSe die Setine hier 
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schon in den ältesten Urkunden vom i zlen 

Jahrhundert und weiterhin vorkommen, und 

selbige 

eine Münze genannt, damit aber will ich 
nicht behauptet haben, als ob man allemal 
und an allen Orten durch Setin nichts an­
ders, als eine gewisse Münze angedeutet 
hatte. Dieconuenta inter I^ikecum 
et Hamdul-Fum von 1255, welche der Wohls 
verdiente Herr Domprobst Dreyer in seiner 
inehrerwahnten Einleitung S. 164 anführet, 
haben durch Setin gewiß keine Münze, som 
dern das Schrot der Münze anzeigen wollen. 
Und in eben dem Verstände ist es auch, mei« 
nein Bedünken nach, in der Münzchronit 
beym Herrn von Hontheim, proclr. I4iüc»l-. 
I'reuii-. gebraucht worden« Hier aber in un« 
fern Stadtrechten sowohl, als auch in der 
vorbemerkten Verschreibung, kann unter der 
Benennung, Setine, unstreitig Nichts an? 
ders, als eine Münze verstanden werden. 
Ich muß das angezogene Kapitel unserer 
Stadtrechte, weil es in der (Z)e!richösche»! 
Handschrist mangelhaft gewesen ist, ganz 
hersetzen. 80 weme riZeleke Fvtk de-
vvlen ^ert. 6e tsl cie marc Feten, cist le 
Zöclick j'i di eme Ivcle. vnci to >^e clar en 
dc^uen ciovt. clgt keeterZere maket. t^vier 
jXvarei- penninFe. cie lsl 6er list zlieven üj 
mgl L sülvers. Maketke et auer er^ere enes 
ietmes. to vorluset ke line Kant. Okte 6s 

!ie löten mit v mrc. süluers. Maket 
ke 
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selbige folglich dem spätesten Alter dieser Sta­

tuten wenigstens nicht entgegen stehen. 

Solcher-

ke et erZere enes locles clan et tko reckte 
^'efen tul, so vörlüiet ke ün 1^. Könnte 
man es nun wahrscheinlich finden, daß da 
man die Verfälschung in dem ersten und letzt 
ten Falle nach Münzsorten, nemlich nach 

^ Pfenningen und Lochen (eine andere von uns 
fern alten Münzsorten, die auch in den Friet 
fischen Rechten bey Herrn von Puffendorf, 
1". III. P2F. 92 und in denWysbischen 
von Hadorpy ausgegebenen Stadtrechten, 
Th. 4. B. l. Kap. 11 und 17 vorkommt) 
bestimmet hat, man in dem Mittlern Falle, 
etwas anders, als eine Münze, zur Bestim­
mung der Verfälschung gebraucht haben 
würde? Die oben angeführte Verschreibung, 
darinn dem Orden gewisse Renten und Wart» 
Zinsen auf einige Häuser in der Stadt ange­
wiesen werden, hebet vollends allen Zweifel. 
Es wird dem Orden darinn unter andern an» 
gewiesen: in Kopenhawers Erwe, dre Fer< 
ding und ene halwe Settin; in Johann 
Ribenitzens Erwe, ene halwe Mark min 
enes Settins. Was kann eS hier anders 
als eine Münze seyn? Den Werth dieser 
Münze, oder das Verhältniß derselben gegen 
andere, habe ich nirgends bestimmt angege» 
ben gesunden. Man erlaube mir einen Verl 
such anzustellen, ob er nicht etwa herausM 
bringen wäre. Die vorstehende Stelle un-
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Solchergestalt wäre das Alrerthnm uns 

seree uiederteutschen Stadtrechte festgestellt. 

: Nun 

serer alten Stadtrechte soll uns dazu behülfe 
lich seyn. Hier finden wir drey Grade der 
Verfälschung, wenn nemlich die Münze um 
zwey schwere Pfenninge — um einen Settin 
— um einen Lvth verfälschet wird; und so 
finden wir auch drey Grade in der Bestrafung 
dieses Verbrechens, drey Mark Silbers — den 
Verlust der Hand oder fünf Mark Silbers 
— und den Verlust des Lebens. Nach die-
ser Fortschreitung der Strafe ist also wenig! 
stens soviel gewiß, daß der mittlere Grad des 
Verbrechens größer, als der erste und geriiu 
ger als der letzte sey, folglich ein Settin 
mehr, als zwey schwere Pfenninge, und we» 
Niger als ein Loth betragen haben müsse. 
Allein, ich glaube, man kann der Sache 
noch näher kommen. Sollte es zuviel ge? 
wagt seyn, wenn man annähme, daß die 
Bestimmungen dieser drey Grade der'Versäl» 
schung in einem gewissen gleichen Verhältt 
nisse unter einander stehen? Nehmen wir dies 
ses an, so können wir das Maaß des Vert 
hältnisses nicht besser, als nach den Beyspiet 
len bestimmen, die wir an andern Orten, 
dieser unserer Stadtrechte davon finden» 
Und diese haben wir Th. 8- Kap. i und 5. 
und Th. ro. Kap. 2. Hier muß ich aber 
wiederum die Gelrichssche Handschrift an 
allen drey Stellen aus unserm Originale 

verl 
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Nun müßte ich auch ihre Dauer bestimmen. 
Ich halte mich aber verbunden, hier eine An­

zeige 

verbessern. An dem ersten Orte heißt es: — 
is et 62t 6es valiclies is ij verriinc oite mer 
— is Auer 6es valtckes j veräinc —; an 
dem andern: — 8c> v/elic /Nan en Zut vel-
lcket beneäen enen ksluen vereine — wers 
ve 6at cle vsllcket lepe u^ enen kaluen ver-
6inc —- mer tre6e 6s vslicket up enen 
veräinc e6er 6sr en bovene und am 
dritten Orte: Lnen 6eL 6e Zkettolen keuet 
enen veräinc vkte äsi- enen bovene — to 
we te zkelivlen keuet j veräinc o5te äsrei» 
douen. An allen diesen drey Stellen nun 
findet man die Grade durch eine jedesmalige 
Verdoppelung bestimmt; von dem, was un» 
ter einem halben Ferding (oder H) ist, auf 
einen halben Ferding, und von einem halben 
Ferding auf einen ganzen, oder umgekehrt 
von einem ganzen Ferding auf einen halben. 
Wenn wir nun von der Stelle, von welcher 
wir hier reden, annehmen, daß daselbst ein 
gleiches Verhältniß, in Bestimmung der 
Grade des Verbrechens beobachtet worden; 
so ist ein Setin doppelt so viel, als zwey 
schwere Pfenninge, und ein Loch doppelt so 
viel als ein Setin gewesen, folglich sind 
zwey Setine auf einen Loth gegangen. Wäre 
dieser Werth des Setins so gewiß, als er 
wenigstens wahrscheinlich ist, so wüßten wir 
alsdann auch, daß acht Setine einen Ferding 

Q au<» 
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zeige einzuschalten, an welchen Orten, außet 
Riga, diese Rigischen Statuten sonst noch 

im 

ausgemacht haben, weil vier Lothe auf einen 
Ferding gegangen sind. Von der Richtigkeit 
des jetzt angezeigten Werths derjenigen Münzt 
forte, die man Lothe genannt, Grund an­
zugeben, beziehe ich mich fürs erste auf die 
oberwähnte Verschreibung von 1Z48, worinn 
Ferdinge und ein Loth -» Ferdinge weniger 
ein Loth — auch drey Lothe ganz allein, 
als Wartzinse oder Renten angeführet wer? 
den. Doch, hieraus werden wir nur belehrt, 
daß ein Loth weniger, als ein Ferding gewesen, 
und daß mehr, als drey Lothe auf einen Fers 
ding gerechnet worden sind. Bestimmter 
aber giebt uns den Werth eines Lothes zu 
erkennen die Lonttiwtio Liuitgtis I^jZenslz 
6e terris In msrekia Liuitstis s ciniknx oc-
cupJnclis, earumtzue ceniu etc.. cle^o. 12Z2. 
In dieser alten Urkunde wird die Wartzinse 
pro yuolibet manüi zu einem halben Ferding, 
und pro climiclio manln zu einem Lothe fest-
gesetzt. Muß man nun nach Vernunft und 

: Billigkeit annehmen, daß die Wartzinsen 
verhältnißmäßig nach der Größe deS Grund» 
stückes bestimmt worden, und daß man folgs ^ 
lich für ein halbes nur halb so viel, als für 
ein ganzes an Wartzinse zu bezahlen gehabt 
habe; so muß auch ein Loch den halben Werth 
eines halben Ferdings, und solchemnach ein 
Ferding vier Loche betragen haben. 
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im Gebrauche gewesen. Und da ist es un­
streitig, daß dieselben nicht allein von den 
andern liefländischen Städten, Dörpat, Per-
vau. Wenden, Wollmars, sondern auch von 
den mehresten Städten in Kurland angenom­
men worden. Dem Piltenschett Städtchen 
Hasenpoth wird in dem Privilegium des Kur­
ländischen Bischoffs Otto, von 1378, das 
Rigische Recht verlehnet und gegeben, wie es 
die Goldingischen und Windauischen Bürger 
besäßen. Windau selbst hat außerdem noch 
von dem Herrmeister Gotthard eine Bestä­
tigung über den Gebrauch der Rigischen 
Rechte von iss9» Und in dem Libauischen 
Privilegium desHerzogs Friedrich von 162s, 
heißt es, daß ihnen das Rigische Recht ge, 
geben wird, immassen dasselbe in allen Städ­
ten dieses Fürstenthums erhalten würde F). 
Ja, es ist auch sogar aus diesen und den 
liefländischen Städten, in den ältern Zeiten 
die Appellation an den Rigischen Rath gegan-

Q 2 gen. 

S. 3iegenhornS Kurland, Staats?Necht 
S. ZO2, und z» 



244 Versuch einer Geschichte 

gen. Wie Liefland sich dem Königreiche Pohs 
len unterwarf, so wurde bey den, im Jahr 
is6i darüber gepflogenen Unterhandlungen 
von dem Könige Giegmund August ver­
ordnet, daß von den Städten, Wenden und 
Wollmar die Appellation an die Stadt 
Riga ergehen sollte FF). Und die Stadt 
Pernau ist in dem, von dem Herrmeister 
Gerhard von Ioerck oder Jocke, wie Arndr 
ihn nennet, unterm i^ten Novembr. 
ihr ercheilten Privilegium auch dazu ange­
wiesen äH). Daß endlich auch von den Ur-

theilm 

FF) Die Relation der StadkAbgesandten an 
den Königl. Polnischen Hof von besagtem 
Jahre. manulcr. 
mutati reZiminis Liuitatis I^lFenüs. 

öö) S. Samml. Ruß. Geschichte B. y. S. 42? 
und 4Z9. Arndt in der Liest. Chron. 2TH. 
S. 6 schreibt zwar dieses Privil. dem ̂ errm. 
Ronrad zu, unterm 5ten Apr. 1265, er 
hat sich aber vermuthlich daher geirret, weil 
diese beyde Privilegien, nebst noch einem 
dritten von dem Herrm. SeufriedLandern 
von Spanheim, von 1420, in derBestäti« 
gungs-Urkunde Königs Siegmund August 
vom Jahr 1561 zusammen aufgenommen sin». 
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theilen des Dörpatischen Raths dieApellation 
an den Rigischen ergriffen worden, ist aus dem 
z r sten Punkte der Dörpatischen Kapitulation 
von 1558 tt) zu ersehen, darinn der dasige 
Rath sich ausdrücklich ausbedinget, daß von 
ihry, gesprochenen Urtheilen die Appellation 
nach dem Alten an die Stadt und den Rath 
zu Riga ergehen möge, da sie aus den Rigi­
schen Rechten das Recht sprächen. Nach dem 
eigenen Zeugniß der Stadt Dörpat selbst also 
hat sie sich der Rigischen Rechte schon von 
alten Zeiten her bedienet. Hier treten uns 
aber die Dortmundischen Geschichtschreibec 
in den Weg, und erregen einen Widerspruch, 
den wir nicht stillschweigend übergehen kön-

Q z nen. 

ü) Arnd Liest, (hron. 2 Th. S. 239. Auch 
schon beynahe hundert Zahre vorher haben die 
Dörpatischen solches zu erkennen gegeben, in 
einem, an den Rath zu Lübeck imZahr 1477 
abgelassenen Schreiben, als worinn angezeigt 
wird, daß sie zween Brüder zu Erben einer 
Frau erkannt hätten, na Rigescheme Rechte, 

' des rvi uns gebrucken. S. Herrn Dreyers 
Einleit. zu den Lübeckschen Verordnungen 
S. szz. Anm. 5. 
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nen. Sie berichten, daß im Jahr 1275 
Abgeordnete aus Liefland nach Dortmund ge­
kommen waren, welche sich die Mittheilung 
der dasigen Rechte für die Stadt Dörpat er­
bäten hatten. Wie kann dieses zusammen 
bestehen? Sollte Dörpat auch wohl in den 
erstem Zeiten sich der Dortmundischen Rechte 
bedienet und dieRigischen allererst in der Folge 

' der Zeit angenommen haben? Eine nähere 
Untersuchung, ob dieses Vorgeben der Dort-
mundischen Geschichtschreiber gegründet sey, 
wird hier nicht am unrechten Orte stehen. 
Der Dortmundische Senator, Herr Johann 
Fried. Beurhaus, giebt diese Anzeige, dem 
Herrn Domprobst Drewer bey der Gelegen» 
heit, da er ihm eine Abschrift von den Dort« 
mundischen alten Statuten mittheilet, wel­

chen eine Zuschrift an den Bischof Hinrich 
und den Meister Anno, auch fammtliche Mit­
brüder des teutschen Ordens in Liefland vor­

gesetzt ist Herr Dreper ist schon aus 
einem einzigen Umstände, den ich gleich an­

führen 
ää) S. Dreyers Nebenstunden S. 41z, 
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führen werde, zweifelhaft hiebey geworden. 
Wenn man aber dieses Dokument, die jetzt­
gedachte Zuschrift, näher beprüfet, so zeiget 
es sich gar bald, daß nichts darinn ist, wel­
ches zur Begründung des obigen Vorgebens 
dienen könnte; es ist vielmehr alles dawider. 

Gleich zu Aufange diefer Zuschrift heißt es: 
I^inr'ico — l'uronenli 5ra-

tri Ormont — universalis con5rarri!?u5 60 
n?u5lanAgemsrise1eurnniceinI.ivvnia — 
^ucem, und gegen das Ende — volumaci 
veKie in czusmum pollumus—> Isttssscerecu-
Piemez» omnia jura im^erislisnolzis concella 
—- vokis in ̂ rse5enri pLAina — trönzmimrrms 
vlzservsnäs erc. Diese also waren es, die 
um die Mittheilung dieser Statuten ange­
halten hätten, und diesen wurden sie auch 
hierbey überschickt. Es kommt aber in dem 
Jahre 1275, in welchem wie Herr Deur-
haus anführt, um die Mittheilung dieser 
Rechte, durch Abgeordnete aus Liefland an­
gehalten worden seyn soll, kein Dörpatifcher ^ 
BischofHinnch vor. Dörpat hat nur einen 

Q 4 ein­
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einzigen Bischof dieses Namens, und zwar 

erst in der Mitte des i sten Jahrhunderts ge­

habt. Und gleichwohl hätte es doch ein Bi­

schof von Dörpat seyn müssen, der sich die 

Dortmundischen Rechte für die Stadt Dör­

pat ausgebeten hätte. Weiter lautet es da­

selbst : —- cum prsecipue Novelle ptamscioni 

veÜre nomen nottre civiraüz!mx>oluiÜi5 er 

novsm Iremonlsm vocsri feceriuz. Hier 

zweifelt Herr Drewer, ob diese civitss novs 

l'remonia Dörpat gewesen seyn könnte, da 

die Stadt Dörpat schon lange vor 1275 er­

bauet und bereits 122z ein bischöflicher Sitz 

gewesen. Und allerdings ist dieser Einwurf 

sehr gegründet. Ja, wo trist man in der 

liefländischen Geschichte nur einen Schat­

ten davon an, daß die Stadt Dörpat 

jemals den Namen von Neu - Dortmund 

hat bekommen sollen, geschweige, daß sie 

ihn wirklich angenommen hätte. Von den 

ältesten Zeiten ab bis auf den heutigen Tag, 

findet man diese Stadt nicht anders benannt 

als lorpsruw, Dornum» Tarbete, Tara-

pita. 
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pita. Darbet, Darbat, Dörpt, Dörpat, 
oder im Ehstnischen Tarto-lin, auch Emma-
Joggi, und Russischen JurjeU Jurjewgo-
rod. Endlich geben die liefländischen Gee 
schichtschreiber auch nicht mit einem Worte 
oder Winke den mindesten Grund her, der 
nur zur wahrscheinlichen Unterstützung dieses 
angeblichen Vorganges dienen könnte, daß 
die Dortmundischen Statuten für die 
Stadt Dorpat verlangt, darum schriftlich 
angehalten oder deshalb Abgeordnete da­
hin geschickt worden wären. Dieses allein 
könnte schon hinreichend seyn es für ausge­
macht anzunehmen, daß es nicht die Stadt 
Dörpat gewesen sey, für welche die erwähn­
ten Dortmundischen Statuten verlangt wor­
den. Noch mehr aber wird man davon über­
zeuget werden, wenn matt noch ein paar 
Stellen aus der mehrgedachten Zuschrift zu 
Hülfe nimmt — lum iZicur, heißt es ferner 
non moäicum» rnsßnum nokis koc lic 
repucanäuln» opiäum vekrum, <^uoct 
nunc äe novo s^>uä Uimelkorck xer vos eri-

Q s L»tur 
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Iicur, jurikuz nvüri8 — Fsuäere —? ^ecrs-
vittis. Was bedarf es nun des ZweifelnS, 
oder eines wRtern Zeugnisses? Hier ist es 
ja ausdrücklich und deutlich bestimmt, wo 
die Stadt belegen ist, für welche die Dort-
mundischen Rechte erbeten worden, nemlich 
bey Memelburg oder dem Schlosse Memel, 
die an der Memel liegt und jetzt zwar zu 
Preußen, in den ältern Zeiten aber, und 
zwar bis 1528, wie ich vorhin bereits be­
merket habe, den liefländischen Ordensbrü­
dern und dem Bischöfe von Kurland gehörte, 
und daher auch der Komthur zu Memelburg 
unter die liefländischen Komthure mitgerech­
net worden //). Und daß hier wirklich von 
Kurland oder von dem, was der Zeit dahin 
gehörte, die Rede sey, erhellet auch daraus, 
daß der Orden in der erwähnten Zuschrift ge­
rühmet wird, daß selbiger es bewirket habe; 
„czuoä cruäe1ics8 er ecclelie Asnülmm eKre-
„nsra inüäelitaz jam 6uäurn contraria psr 

„ Luro» 

//) S. Arndts Liest. Chron. Th. 2. S. 45» 
Anmerk. e). 
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^»(^urvnlgm er Zawkyam rsm /slulz^icersl? iu» 
»»perliittvto errvre <^uievic ec 5e5e 66ei l?ene-
„kciis incllnsvir." Nun wissen wir auch, 
wo wir den BischofHeinrich hinbringen sol-
len. Dieser ist unstreitig Heinrich II. von 
Lüßelberg, welcher von 1252 bis 1290 Vi, 
fchof von Kurland war. Das luroncnlis 
ist vermuthlich nur ein Druck- oder Schreib­
fehler, und soll Luronsnliz Lplscopuz hcißen. 
Der daselbst genannte Herrmeister Anno, 
kann kein anderer als Andreas von Wests 
phalen seyn, weil selbiger zu der Zeit Or­
densmeister in Liefland war, und der Name 
Andreas damals durch Anno ausgedruckt 
zu werden pflegte. Der ehemalige Ordens­
meister Anno von Sangerhausen, war schon 
von l 26c) Hochmeister in Preußen geworden. 
Es ist also unleugbar, daß Dorpat niemals 
die Dortmundischen, sondern eben so, wie 
die andern Städte in Lief- und Kurland, die 
Rigischen Rechte angenommen und gebraucht 
hat. Aber außer diesem in Lief- und Kur­

land ausgebreiteten Gebrauche der Rigischen 
Rechte 
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Rechte ist der Gebrauch und Genuß dersel­

ben ehedem auch in Litthauen, nicht allein 

den Liefländern sondern auch den Fremden 

verstattet gewesen. Herr Dreyer liefert uns 

hierüber eine Urkunde des Königs von Lit-

t h a u e n ,  G c d i m i n ,  v o n  i  z 2 z D a r ­

inn derselbe die Lübecker, Rostocker, Goch-

länder und andere zu sich und in seine Länder 

einladet, und durch mancherley vortheilhaste 

Versprechungen dazu anlocket, auch unter 

andern hinzusetzt, daß sie sich der bürgerli­

chen Rechte und aller Privilegien der Stadt 

Riga daselbst bedienen sollten. — „?urs 

„civil! mumurKizens.Livit. ecomniku« pri. 
»»vüeZÜs» m tunc melius kuerir invemum c!e 
,»ssno conliliv cjizcrerorum. * Diese Urkunde 

ist dem Herrn Dreyer zwar nachher durch 

anderweitig erhaltene historische Nachrichten 

von diesem Fürsten, verdächtig gemacht wor.' 

den: mich dünkt aber, daß beydeS, diese 

Urkundesowohl, als die Geschichte, sehr 

wohl 

»"«) Zn seinem 8^ee!m. I. xubl. I^ubec, p iKz 
und ZO4. 
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wohl nebeneinander bestehen können, so? 

bald man der Geschichte darinn trauet, daß 

Gedimin sich zwar gestellet, die christliche 

Religion annehmen zu wollen, daß es ihm 

aber kein Ernst damit gewesen, wie denn 

auch nichts daraus geworden ist» Ich will 

mich hiebey nicht weitläustiger aufhalten; 

zu nicht geringer Unterstützung der Dreyen« 

schen Urkunde aber muß ich anführen, daß 

pch in unserm Archive auch eine Urkunde dieses 

Fürsten Gedimin befindet, darinn er den Lieft 

ändern ebenfalls den Genuß der Rigischen 

Recht ew seinen Ländern zugestehet. Diese 

Urkunde ist von eben demselben 152z. Jahre; 

auch von Wilna aus gegeben, und auch hier­

inn nennt er sich König von Litthauen. 

Nach dieser Einschaltung gehen wir also 

zur Erörterung der Frage über: Wie lange 

pnd diese, im 1 zte Jahrhunderte entworfene 

Rigische Stadtrechte, mit ihren, von Zeit zu 

Zeit beygefügten Zusahen oder neuern Gese« 

hen im Gebrauche geblieben? Diese Frage 

ist nicht sehr weitläustig zu beantworten. 
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Es ist zuverläßig, gewiß und unwideri 
sprechlich, daß diese plattteutschen Statuten 
bis auf die Einführung der jetzigen hochteut-
schen beybehalten worden. Und dieses er-
giebt sich theils aus den in spatern Zeiten von 
denselben genommenen Abschriften theils aus 
dem vorhin erwähnten Entwürfe zu den Hoch? 
teutschen oder gegenwärtigen Stadtrechten, 
theils auch aus den hiesigen alten Dekreten» 
Büchern. Man findet von diesen nieder? 
teutschen Statuten Abschriften von sehr ver­
schiedenem Alter, man findet hochteutsche 
Übersetzungen derselben und unter diesen 
letztern ist insonderheit eine zu bemerken, auf 
deren Tittelblatt die Worte stehen: ^o. 1641 
in u5um priusmm äescri^Zta a 

Zu der Zeit sind also dieselbigeu Statuten 
unstreitig noch immer im Gebrauche gewesen. 
Aber auck hier hat der Gebrau h derselben 
noch nicht aufgehöret. Der vorgedachte 

. Entwurf zu neuern Stadtrechten enthält am 
Rande vielfältige Anführungen aus eben die­

sem Kodex, weil man die mehresten Artikel 
aus 
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aus demselben, als dem letzten oder damali­
gen Stadtrechte, ganz oder zum Theil und 
in etwas verändert, in dem neueren oder je­
tzigen Stadtrechte beybehalten hat. Außer 
diesen aber sind sonst keine andere hiesige 
Statuten daselbst angezogen, obgleich es 
nicht an verschiedenen Anführungen aus aus­
wärtigen Statuten mangelt. Und endlich 
sind die, in den Urtheilen dieser Stadtge­
richte angezogenen Gesehstellen noch bis auf 
die letzte Zeit, da die gegenwärtigen hoch­
teutsche» Stadtrechte in völligen Gebrauch 
gesetzt worden, aus keinem andern, als dem 
ostgedachten plattteutschen Kodex genommen« 
Bey diesen augenscheinlichen Beweisen, 
kann man also mit der zuverläßigsten Gewiß­
heit behaupten, daß diese im i zten Jahr­
hunderte entworfenen niederteutschen Statu­
ten diejenigen sind, deren man sich, bis auf 
die Einführung der gegenwärtigen hochteut-
schen in VI- Bücher vertheilten Stadtrechte 
bey Aburteilung der Rechtshändel allhier 

bedienet habe, als welche Einführung dieser 
neuen 
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neuen hiesigen Stadtrechte, wie ich bald wei­

ter zeigen werde, gegen das Jahr 1680 ein­

fallt /???). 

Obgleich nun aber auch diese plattteut­

schen Stadtrechte sich so viele Jahrhunderte 

hindurch im fortwahrenden Gebrauche erhal­

ten haben; so darf man deswegen doch nicht 

glauben, noch behaupten, daß man in die­

ser ganzen langen Reihe von Jahren sich daran 

allem 

»») Da der Herr D. Dreyes die puffendors 
fischen Statuts ki^ens: in Ermangelung an-

^ derer Nachrichten, für echte und wirkliche 
Rigische Stadtrechte hat annehmen und gelten 
lassen müssen, so ist er veranlaßt worden, in 
seiner Einleitung zur Kent. Lübek. Verord» 
nungen S. szz. Anm. 4. sie für diejenigen 
hiesigen Stadtrechte zu halten, wornach die 
bürgerlichen und gerichtlichen Vorfälle noch 
heutiges Tages hier beurtheilet würden, und 
welche, nach Herrn 5- v. 
8eIeAa ^sur. Alzens, camd. im Jahre 1672' 
revidiret worden. Außerdem aber, daß schon 
aus dem vorhergehenden zu ersehen, was von 
dem Puffendorf. Kodex zu halten, so spricht 
auch Herr Huickelhaven in seiner Disserta­
tion nicht von diesem Kodex. 
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'allein habe genügen lassen; daß man nicht 

eher, als bis zur Einführung der gegenwäri 

tigen Sladlrechte, den Mangel der vorigen " 

bemerket und nicht eher daran gedacht habe, 

dieselben zu verbessern und vollständiger zu 

machen. Man erinnere sich, was ich schon 

oben von den willkührlichen Gesetzen, von 

den einzelnen kleinen Verordnungen, und von 

der Anwendung der gemeinen Rechte gesagt 

habe, deren man sich als Hülfsmittel bedie­

net hat, den Mangel der Statuten, oder des 

eigentlichen Gefetzbuchs zu ersetzen. Außer­

dem kann es gar wohl ftyn, daß man schon 

in den entfernter« Jahrhunderten darauf ge­

dacht habe, diefe Stadtrechte selbst auszu­

bessern und vollständiger zu machen, doch 

aber, innerlicher und äußerlicher Hindernisse 

wegen, von der Ausführung des Vorsatzes 

abgehalten worden. Da sich indessen von 

- diesen bloßen Wünschen oder wirtlich schon 

angefangenen Versuchen, keine Anzeige oder 

Nachricht in unserm Archive befindet, ss 

muß ich es auch bey dieser bloßen Vermu-

R thung ^ 
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thung bewenden lassen. Im Jahr is8r 
aber, nachdem die Stadt Riga sich endlich 
der Oberherrschaft von Pohlen unterworfen 
hatte, so machte man in der so nöthig befun­
denen Verbesserung der Gesetze, mit dem 
Theile der Stadtrechte, der die Gerichts-
oder Proceß.'Ordnung betrifft, den Anfang 
und setzte eine neue Gerichts-Ordnung auf, 
welche den isten December is8i bekannt 
gemacht ward. Sie bestand aus folgenden 
Kapiteln: i) Von Kummer oder Arresten 
2) Von Citationen oder Fürladungen. ' z) 

Von schriftlichen Processen. 4) Von Ge-
zeugen. s) Von der Appellation von den 
Untergerichtö-Urtheilen an E. E. Rath. 6) 
Von Expensen, Schaden und Unkosten. 7) 
Von der Revision. 8) Von der Appellation 
an die hohe Obrigkeit — Hier erscheinet also 
gleich die Anweisung von der ich S. zz und 
54 erwähnet habe — 9) Von der Exekution; 
und io) von Injurien und Schmähungen. 
Diesen Kapiteln fügte wanden inen Dec. 

is94 noch eine besondere Verordnung von 
den 
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den Relationen der Akten bey. So fand 
man auch in den alten Stadtrechten das so 
wichtige Kapitel von Vormundschaften gar 
zu mangelhaft, daß man sich entschloß eine 
besondere Vormünderordnung aufzufetzen, 
welche auch 1591 zu Stande kam und in 
demselben Jahre durch den Druck bekannt 
gemacht wurde. Hierdurch hatte man nun 
zwar ein kleines Theil der alten Stadtrechte 
verbessert; dies war aber nicht hinlänglich. 
Man fand gar bald, daß das übrige der alten 
Statuten auch einer Verbesserung bednrfte. 
Man faßte daher den 8ten November 1602 
den ernstlichen Entschluß im Rathe, die da­
maligen Stadtrcchte überhaupt zu übersehen, 
um selbige nach den Umständen und Erfor-

^ dernissen der Zeit zu verbessern und zu ver­
mehren ; trug auch solches Geschäfte verschie­
denen Gliedern des Raths nebst dem Syn­
dikus auf, dergestalt, daß es, wo möglich, 
noch ehe der Reichstag angienge, angeferti-
get werden möchte, um bey Sr. Königs. 
Maj. von Pohlen die Bestätigung darüber 

R 2 zu 
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zu suchen oo). Dieser Entschluß wurde zwey 

'Jahre nachher, weil man das Geschäfte ver­

mutlich noch nicht hatte vornehmen können, 

wieder erneuert, und in dem, zwischen dem 

Rache und der Bürgerschaft den 28sten April 

2 6O4 errichteten Vergleiche, festgesetzt, daß 

das Rigische Recht revidirt und in Ordnung 

^ gebracht werden sollte. Was man aber da« 

bey gethan, und wie weit man der Zeit da­

mit gekommen sey, davon ist wiederum keine 

Spur in den alten Nachrichten zu finden. 

Vermmhlich sind die, viele Jahre hinterein­

ander erfolgten und oft wiederhohlten kriege­

rischen Einfälle der Schweden, wie auch die 

innerliche Gährung und Uneinigkeit Schuld 

daran gewesen, daß dieses Werk wieder ins 

Stecken und in Vergessenheit gerathen ist. 

Kurz, unter der polnischen Regierung iA 

weitee 

so) Dieses wird in des Herrn Bürgermeister 
Rasper von Hofe hinterlassenen MkinuZl» 

' ^rotoc. äe ao. 1602—.1609 angemerkt ge« 
suttden. 
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weiter keine Veränderung oder Ausbesserung 

an unsern Stadtrechten vorgenommen wor­

den, als die ich kurz vorher angezeiget habe. 

Ob man in den ersten Jahren der darauf 

folgenden Schwedischen Oberherrschaft diesen 

Gedanken und Vorsatz erneuert habe, ist 

nicht zu bestimmen. Weiterhin aber, unter 

der Regierung der Königin Cbristina dachte 

man wiederum an die Verbesserung der hie­

sigen Stadtrechte. Man dachte aber nicht 

allein daran, sondern betrieb es auch mit 

solchem Ernste und Fleiß, daß man einen 

ausführlichen und vollständigen Entwurf zu 

neuen Stadtrechten zu Stande brachte, wel­

cher noch im Archive aufbewahret wird /'/?). 

R z Auf 

V>) Dieses ist der Entwurf von dem ich oben 
erwähnet habe, daß er selbst nur ein Ent» 
wurf geblieben, den gegenwärtigen Stadts 
rechten aber zur Grundlage gedienet habe, 
obgleich der Entwurf vollständiger ist, als 
die heutigen Stadtrechte. Zch will hiervon 
nähere Anzeige geben. Der gedachte Enti 
wurf bestehet aus 6 Theiltn, wie die heuti» 

Lei? 
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Auf einer Abschrift derselben, ist folgende 
Anmerkung befindlich: 1653 22. wny ex 

- Kl5. 

gen Statuten, in den mehresten Theilen aber 
hat es verschiedene Titel mehr. So sind in^ 
dem 2ten Theile folgende Titeln, die nicht 
in den heutigen Stadtrechten weder beson; 
ders noch in andern Titeln eingeschaltet zu 
finden sind. Nemlich: von Aenderung der 
Klage, von des Klägers und Beklagten samt» 
lichem Außenbleiben, von Anfechtung der 
Zeugen Aussage, vom Einbringen nach dem 
Beweise, vom Beschluß der Sache. . In 
dem zten Theile, von Gesellschaft und Mst-
kope^, lZe IVlanästc), cle neFotiis Zellis, 
6e leruitutidus person. usu kru^iu, u5u, 
IiabitZt., äe leruit. prseä. rullic. — urda-
nor. 6e contraAibus innvmin. seslimst. 
permutat. 60 ut cles; cla ut kscias kaeio u( 
Facias; it. 6e mixtis, von Wucher und In? 
teresse, cle clvlo, lata, leui, leuiil'. culpa; 
cssu Lvrtuita et clamno clato, cle ldlution. 
et liderat. 6e scceptilatione, cle noust: et 
rleleAgt., cle cvnLuüone, cle compenlÄt. cle 
xraelcript. rei juclic. trAnls^. juris jur. 6c,li 
et metus, nvn numer. pecuniae, in vbli-
xatorüs, liberat. pa<^i cle non petenclo, 
plus petitionis tempore, laco, cauüt, re; 
cle Äcyuirenclo rer. clominio. In dem 4ten 
Theile cle leZatis, 6e exksereclst. lidervr. 
von der Seilenlinie, äs evUstionibus, 6s 

unicms 
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Dm lolisnnis X^e/eri, 8enscoris ^)» 
icribere ac. 8. !u!> al5vlvi, O. ? <3. Ich 
darf aber nicht unterlassen anzuzeigen, daß 
an diefem, von Herrn iVeyer angefertigten 
Aussätze, der damalige Syndikus Herr Joe 
Hann von Flügel auch nicht geringen Antheil 
gehabt habe. 

Ob es nun gleich mit der Verbesserung 
der Rigischen Stadtrechte zu der Zeit, schon 
soweit gediehen war, so blieb es doch auch 
fast zehn Jahre dabey, bis der Rath, unter 
König Aar! XI mittelst Befehlschreibens 

R 4 vom 

unione prvliui??. In dem 5ten Th. vot» 
Seeräubern; In dem 6ten Theile 6e crimin. 
ac^iombus, äe'äenunc. et inyuilit. 6e sc-
cutstion. 6e citatiombus, äe csrLeridus^ 
6e saluo conäu^n, 6e probat, et tortura, 
cle incenäiarüs, cle siege lulu. 

Dieser Herr Meyer ist 1652, nachdem er 
von 1640, bis dahin als Sekretär und Oben 
sekretär gestanden, zum Mitglieds des Raths 
erwählet worden, und im Jahre 1657, mit 
Tode abgegangen. 



264 Versuch elner Geschichte 

vom 22stenOctober 1662 aufgefördert wurde> 

die hiesigenRechte, nach Beschaffenheit derZeit 

verbessert eingerichtet, zur Revision und Be­

stätigung einzuschicken, damit es nachher im 

Druck ausgegeben werden könnte. Diesem 

zufolge nahm man dieses Geschäfte auch 

kurz darauf wieder vor die Hand, legte den 

vorgedachten Nle^erischen Entwurf zum 

Grunde, ließ ihn vorher durch den Syndi­

kus Herrn Veftring, durchgehen und machte 

den i4ten September 166z den Anfang, 

diesen Entwurf in besonders angestellten Zu­

sammenkünften verschiedener Mitglieder des 

Raths zu übersehen, um die daran etwa nö, 

thigen Veränderungen und Ausbesserungen 

festzusetzen. Aber auch diefeSMal kam'man 

wcht weit damit, und die Fortsetzung dieser 

Revision wurde gleich darauf wieder unter­

brochen. 

Glücklicherginges im Jahr 1672, da 

man die Revision des vorigen Entwurfs von 

ueuem vornahm. Durch den daran gewand­

ten anhaltenden Eifer und Fleiß brachte man 

ss 
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es dahin, daß man mit den Veränderungen 
und Ausbesserungen, des erwähnten Ent­
wurfes im April des folgenden 1 Sofien Jah­
res völlig zu Ende kam. Diese neu entwor­
fenen Rigischen Stadtrechte wurden aber 
dennoch nicht eher, als gegen das Ende des 
i674ften Jahres, nach Stockholm zur Re­
vision geschickt, vermuthlich weil der König 
Aar! XI der Zeit allererst die Regierung 
selbst antrat. Dort lagen sie einige Jahre 
hindurch ungerührt. Und wie der Rath im 
Jahr 1681 bey dem Könige anhielt, daß 
diese überschickten neuen Stadtrechte überse­
hen und zum Druck befördert werden möch­
ten; so wurde der Rath durch des Königs 
Befehlschreiben vom i6ten Februar 1681 
angewiesen, eine anderweitige Abschrift ein­
zusenden, weil das erstere Exemplar daselbst 
verlegt worden wäre. Dieses geschah; dem-
ohngeachtet aber wurde die Revision dennoch 
von einem Jahre ins andere verzögert. Ja, 
der König von Schweden faßte in der Zwi­

schenzeit den Entschluß, ein neues Gesetzbuch 
R 5 ent­
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entwerfen zulassen, welches nicht allein in 

Schweden, sondern auch in Liefland einge-

führet werden sollte. Eine zu dieser Absicht 

in Stockholm niedergesetzte Kommission ar­

beitete in den Jahren 1694, 9s und 96, an 

diesem Entwürfe, und schickte von Zeit zu 

Zeit diesen und jenen Titel oder Theil eines 

Titels davon an das hiesige Generalgouver­

nement, um ihn den Landgerichten und Ma­

gistraten in den Städten mitzutheileu und 

derselben Erinnerungen und Bedenken dar­

über einzuziehen. Die eingeschickten Theile 

dieses Entwurfs, so viel man davon findet, 

handeln, ihren Aufschriften nach, von der Ab­

kürzung der Processe, äe jure agraria, äejury 

re^io, und von verschiedenen Arten der Ver­

brechen. Jedesmal, wenn von der gedachten 

Arbeit etwas eingeschickt worden war, kamen 

aufVerfügung des General-GouvernementS, 

Deputirte derDörpatischen undPernauischen 

Magistrate hierher, traten mit dem dazu er­

nannten Mitglieds des hiesigen Magistrats 

zusammen, sahen die entworfenen Titel sorg­

fältig 
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fältig durch, bemerkten dasjenige, was dar­

inn der Verfassung, den Sitten, Gebräu­

chen und Privilegien diefer Städte entgegen 

war und folglich dafelbst nicht eingeführt 

werden konnte, und setzten ihre Erinnerun­

gen darüber auf. Diefe Erinnerungen, nacht 

dem sie vorher van dem hiesigen Magistrate 

übersehen und sodann von den Deputirten, 

uemlich dem .hiesigen Burgermeister Paul 

Drockhausen, dem Dörpatifchen Bürger­

meister Johann Remmin, und dem Per­

uanischen Rathmanne Franh Aar! Seemen 

unterschrieben waren, wurden dem General­

gouvernement zur Versendung nach Stock­

holm übergeben. In dieser Art ging es bis 

' May 1696 fort. Bey dieser Methode müs­

sen. aber die Städte Dörpat und Pernau die 

Beschwerde des öftern Herreisens, in Anse­

hung des Zeitversäumnisses und der Unkosten 

zu groß gefunden und um eine Abänderung 

angesucht haben. Denn, wie imJunii und 

Julii Monate wiederum einige Titel von 

dem gedachten Entwürfe aus Stockholm ein-

gekonu 
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gekommen waren, so sehte der Rath dieser 

Stadt, mit Genehmigung des Generaigom 

vernements, sem Bedenken darüber auf, und 

schickte solches dem Dörpatischen Rathe zu' 

und dieser wiederum dem Pernauischen. Hier­

mit hörte diese Arbeit auf, und der gefaßte 

Entschluß, ein allgemeines Gesetzbuch für 

Schweden und Liefland einzuführen, kam 

nicht zu Stande. . Es kann feyn, daß der, 

das Jähr darauf erfolgte Tod des Königs 

Kaxl XI und die mit dem Anfängers gegen? 

wattigen JahrhunderS entstandenen Kriegs­

unruhen die Fortsetzung und Beendigung die­

ses Geschäftes behindert haben; es kann aber 

auch eben so gut seyn, daß man von Zeit zu 

Zeit mehr überzeugt worden, wie sich dieser 

Entschluß eines allgemein zu verfassenden 

Gesetzbuches, wegen der Verschiedenheit in 

Sitten, Gebräuchen und Denkungsart, we­

gen der hier von Alters angenommenen und 

bewährt gefundenen Gesetze und insonderheit 

auch wegen der hiesigen bestätigten Verfas­

sung und Privilegien, ohne Nachcheil des 

Landes 
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Landes und der Städte nicht ausführen ließe. 

Daß diese Betrachtnng wenigstens in Anse­

hung LieflandeS und besonders dieser Stadt 

mitgewirkt und die Aufhebung dieses gefaß­

ten Vorsatzes hervorgebracht haben müsse, 

ist mir daher mehr als wahrscheinlich, weil, 

man noch in demselben i696sten Jahre, und 

also noch zu Lebzeiten des Königs Aar! Xl, 

den vor zwanzig Jahren bereits von hier nach 

Stockholm übersandten Entwurf der neuen 

Rigischen Stadtrechte, bey der dafelbst nie­

dergesetzten Kommission den zten Nov. end­

lich vorgenommen und mit der Revision des: 

selben den Ansang gemacht hat, als worüber 

von dem hiesigen Syndikus, Herr Justus 

von palmbcrg, der sich anderer Stadtge­

schäfte halber damals in Stockholm aufhielt, 

der Bericht beym Rathe einging. Da nun 

die dazu verordneten dortigen Komniissarien, 

nach geschehener Revision, über verschiedene 

Punkte dieser Statuten, einige Zweifel und 

Bedenklichkeiten geäußert hatten, so wurden 

die nöthigen Beantwortungen und Erläute­

rungen 
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rungen darüber allhier vom Rathe aufgesetzt, 
und dem jetztgedachten Syndikus nach Stock­
holm zugeschickt^ um daraus die Herren Kom­
missarien von dem wahren Sinne der bedenk­
lichen Stellen in den hiesigen neuen Statu­
ten zu belehren. Und solchergestalt ist es 
denn auch ohne Aenderung bey dem, nach 
Stockholm herübergeschickten Entwürfe, der 
in VI Büchern verfaßten Rigifchen Stadt­
rechte, so wiesie noch jetzt da sind und beob­
achtet werden, geblieben, außer daß der 27, 
28 und z 1. Titel des 2ten Buchs dieser Stadt­
rechte, durch die ergangenen Königl. Schwedi­
schen Verordnungen und Rescripten, auch 
nachher zu Russisch .'KaiserlichenRegierungS-
zeit erfolgten Resolutionen und Verfügungen 
theils in verschiedenen Punkten näher be­
stimmt, theils auch erweitert worden sind. 
Und da die Unzulänglichkeit der alteren Sta­
tuten schon der Zeit, wie man an deren Ver­
besserung gearbeitet, täglich merklicher und 
unleidlicher geworden war, so wurden die 

neuern schon kurz darauf, nachdem man sie 

nach 
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Aach Stockholm abgeschickt hatte, noch wäh­

rend der Revision, nicht allein hier, sondern 

auch bey der Oberappellationsinstanz in 

Stockholm in Aburtheilun'g der vorfallenden 

Rechtshändel angenommen, so, daß man also 

die Einführung oder den Anfang der gegen­

wärtigen Hochteutfchen, und zugleich auch 

das Ende der ehemaligen Platttemschen 

Stadtrechte, gegen das Jahr 1680 ansetzen 

kann ^). Mit diesen dergestalt angenom­

menen Stadtrechten ist diese Stadt, untee 

den glorreichen Russisch > Kaiserlichen Zepter 

gekommen. Und diese Rechte sind ihr nicht 

allein gleich bey der Unterwerfung in der ge-

troffe-

??) Daher konnte auch ein hiesiger junger Ge­
lehrter, Bruno Hamnfeldt schon im Jahr 
1684 über diese neuen Stadrrechte Hie be­
kannte Lillertstion cle Lollatione lur. 
tut. KiFens. cum Iure Lom. schreiben. Denn 
wäre es nicht damals schon ein angenomme­
nes und in Gang gebrachtes Stadtrecht gewe­
sen'; so hätte er, zumal als ein hiesiger, sol­
ches nicht zum Grunde seiner im Druck aus-
Aegebenen Dissertation legen können und 
dürfen. 
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trossenen Kapitulation, sondern auch nachher 
in dem Niestädtischen Friedensschlüsse und 

überdem noch von jedem Allerhöchsten Be- -

Herrscher des Russisch-Kaiserl. Thrones wie-

derhohlentlich allergnädigst bestätiget worden. 

Diesen Oberherrschaftlichen Bestätigungen 

zufolge werden die hier vorfallenden Rechts-

Händel nicht allein bey den hiesigen Stadt­

gerichten, sondern auch bey den höhern Kai- , 

serlichen Richterstühlen noch bis auf den Heu-

, tigen Tag nach diesen Stadtrechten entschieden» 

/ 


